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Stadtsparkasse Bocholt

Aktivseite Jahresbilanz zum 31. Dezember 2024
31.12.2023

EUR EUR EUR TEUR
1. Barreserve

a) Kassenbestand 7.141.243,34 6.861
b) Guthaben bei der Deutschen Bundesbank 13.748.339,12 16.112

20.889.582,46 22.972
2. Schuldtitel öffentlicher Stellen und Wechsel, die zur Refinanzierung

bei der Deutschen Bundesbank zugelassen sind
a) Schatzwechsel und unverzinsliche  Schatzanweisungen

sowie ähnliche Schuldtitel öffentlicher Stellen 0,00 0
b) Wechsel 0,00 0

0,00 0
3. Forderungen an Kreditinstitute

a) täglich fällig 165.399.413,29 193.696
b) andere Forderungen 1.851.692,95 2.050

167.251.106,24 195.746
4. Forderungen an Kunden 1.090.235.340,85 1.059.865

darunter:
durch Grundpfandrechte gesichert 416.280.962,72 EUR ( 402.432 )
Kommunalkredite 24.342.973,14 EUR ( 37.968 )

5. Schuldverschreibungen und andere
festverzinsliche Wertpapiere
a) Geldmarktpapiere

aa) von öffentlichen Emittenten 0,00 0
darunter:
beleihbar bei der Deutschen
Bundesbank 0,00 EUR ( 0 )

ab) von anderen Emittenten 0,00 0
darunter:
beleihbar bei der Deutschen
Bundesbank 0,00 EUR ( 0 )

0,00 0
b) Anleihen und Schuldverschreibungen

ba) von öffentlichen Emittenten 37.409.814,73 32.293
darunter:
beleihbar bei der Deutschen
Bundesbank 37.409.814,73 EUR ( 32.293 )

bb) von anderen Emittenten 27.833.366,54 17.706
darunter:
beleihbar bei der Deutschen
Bundesbank 27.833.366,54 EUR ( 17.706 )

65.243.181,27 49.999
c) eigene Schuldverschreibungen 0,00 0

Nennbetrag 0,00 EUR ( 0 )
65.243.181,27 49.999

6. Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere 50.746.176,30 64.954
6a. Handelsbestand 0,00 0
7. Beteiligungen 14.458.476,98 13.933

darunter:
an Kreditinstituten 0,00 EUR ( 0 )
an Finanzdienst-
leistungsinstituten 251.333,34 EUR ( 232 )
an Wertpapierinstituten 0,00 EUR ( 0 )

8. Anteile an verbundenen Unternehmen 178.826,43 179
darunter:
an Kreditinstituten 0,00 EUR ( 0 )
an Finanzdienst-
leistungsinstituten 0,00 EUR ( 0 )
an Wertpapierinstituten 0,00 EUR ( 0 )

9. Treuhandvermögen 3.178.976,95 4.759
darunter:
Treuhandkredite 3.178.976,95 EUR ( 4.759 )

10. Ausgleichsforderungen gegen die öffentliche Hand einschließlich
Schuldverschreibungen aus deren Umtausch 0,00 0

11. Immaterielle Anlagewerte
a) Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte

und ähnliche Rechte und Werte 0,00 0
b) entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche

Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte
sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 4.220,00 20

c) Geschäfts- oder Firmenwert 0,00 0
d) geleistete Anzahlungen 0,00 0

4.220,00 20
12. Sachanlagen 39.525.210,83 43.378
13. Sonstige Vermögensgegenstände 4.450.856,99 3.280
14. Rechnungsabgrenzungsposten 127.422,40 52

Summe der Aktiva 1.456.289.377,70 1.459.136



Stadtsparkasse Bocholt

Passivseite
31.12.2023

EUR EUR EUR TEUR
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

a) täglich fällig 5.000.850,00 19
b) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist 142.365.049,51 140.543

147.365.899,51 140.563
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kunden

a) Spareinlagen
aa) mit vereinbarter Kündigungsfrist

von drei Monaten 240.562.767,47 267.044
ab) mit vereinbarter Kündigungsfrist

von mehr als drei Monaten 2.285.794,05 2.230
242.848.561,52 269.274

b) andere Verbindlichkeiten
ba) täglich fällig 651.560.242,65 678.808
bb) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist 220.644.323,42 186.874

872.204.566,07 865.682
1.115.053.127,59 1.134.956

3. Verbriefte Verbindlichkeiten
a) begebene Schuldverschreibungen 0,00 0
b) andere verbriefte Verbindlichkeiten 0,00 0

0,00 0
3a. Handelsbestand 0,00 0
4. Treuhandverbindlichkeiten 3.178.976,95 4.759

darunter:
Treuhandkredite 3.178.976,95 EUR ( 4.759 )

5. Sonstige Verbindlichkeiten 2.250.314,88 3.525
6. Rechnungsabgrenzungsposten 10.845,29 13
7. Rückstellungen

a) Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 14.673.870,00 15.275
b) Steuerrückstellungen 691.390,57 1.760
c) andere Rückstellungen 3.632.279,02 5.046

18.997.539,59 22.081
8. (weggefallen)
9. Nachrangige Verbindlichkeiten 0,00 0

10. Genussrechtskapital 0,00 0
11. Fonds für allgemeine Bankrisiken 106.515.950,00 90.800
12. Eigenkapital

a) gezeichnetes Kapital 0,00 0
b) Kapitalrücklage 0,00 0
c) Gewinnrücklagen

ca) Sicherheitsrücklage 59.900.056,44 59.441
cb) andere Rücklagen 1.590.166,17 1.590

61.490.222,61 61.031
d) Bilanzgewinn 1.426.501,28 1.409

62.916.723,89 62.440

Summe der Passiva 1.456.289.377,70 1.459.136

1. Eventualverbindlichkeiten
a) Eventualverbindlichkeiten aus weitergegebenen abgerechneten Wechseln 0,00 0
b) Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und Gewährleistungsverträgen 60.299.889,37 58.905
c) Haftung aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten 0,00 0

60.299.889,37 58.905
2. Andere Verpflichtungen

a) Rücknahmeverpflichtungen aus unechten Pensionsgeschäften 0,00 0
b) Platzierungs- und Übernahmeverpflichtungen 0,00 0
c) Unwiderrufliche Kreditzusagen 46.208.217,02 76.221

46.208.217,02 76.221



Stadtsparkasse Bocholt
Gewinn- und Verlustrechnung 1.1.-31.12.2023

für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024 EUR EUR EUR TEUR
1. Zinserträge aus

a) Kredit- und Geldmarktgeschäften 35.800.862,86 30.407
darunter:
abgesetzte negative Zinsen 0,00 EUR ( 3 )
aus der Abzinsung von Rückstellungen 2.102,36 EUR ( 3 )

b) festverzinslichen Wertpapieren
und Schuldbuchforderungen 1.776.199,60 1.182

37.577.062,46 31.588
2. Zinsaufwendungen 13.075.040,25 5.730

darunter:
abgesetzte positive Zinsen 33.286,23 EUR ( 39 )
aus der Aufzinsung von Rückstellungen 137.179,94 EUR ( 172 )

24.502.022,21 25.858
3. Laufende Erträge aus

a) Aktien und anderen nicht festverzinslichen Wertpapieren 1.318.829,44 2.200
b) Beteiligungen 365.855,07 289
c) Anteilen an verbundenen Unternehmen 0,00 0

1.684.684,51 2.489
4. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnab-

führungs- oder Teilgewinnabführungsverträgen 0,00 0
5. Provisionserträge 10.800.983,39 12.316
6. Provisionsaufwendungen 869.388,81 1.720

9.931.594,58 10.596
7. Nettoertrag oder Nettoaufwand des Handelsbestands 0,00 0
8. Sonstige betriebliche Erträge 3.285.989,77 2.366

darunter:
aus der Fremdwährungsumrechnung 268.573,39 EUR ( 300 )

9. (weggefallen)
39.404.291,07 41.309

10. Allgemeine Verwaltungsaufwendungen
a) Personalaufwand

aa) Löhne und Gehälter 10.184.647,74 9.634
ab) Soziale Abgaben und Aufwendungen

für Altersversorgung und für Unterstützung 3.512.254,45 4.276
darunter:
für Altersversorgung 1.571.357,34 EUR ( 2.431 )

13.696.902,19 13.910
b) andere Verwaltungsaufwendungen 7.090.958,74 6.549

20.787.860,93 20.459
11. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf

immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen 4.139.508,84 2.129
12. Sonstige betriebliche Aufwendungen 1.987.908,12 481

darunter:
aus der Fremdwährungsumrechnung 1.906,00 EUR ( 2 )

13. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf
Forderungen und bestimmte Wertpapiere sowie
Zuführungen zu Rückstellungen im Kreditgeschäft 0,00 1.704

14. Erträge aus Zuschreibungen zu Forderungen und
bestimmten Wertpapieren sowie aus der Auflösung
von Rückstellungen im Kreditgeschäft 8.580.573,41 0

8.580.573,41 1.704
15. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf

Beteiligungen, Anteile an verbundenen Unternehmen
und wie Anlagevermögen behandelte Wertpapiere 0,00 5.563

16. Erträge aus Zuschreibungen zu Beteiligungen,
Anteilen an verbundenen Unternehmen und wie
Anlagevermögen behandelten Wertpapieren 506.513,00 0

506.513,00 5.563
17. Aufwendungen aus Verlustübernahme 0,00 0
18. Zuführungen zum Fonds für allgemeine Bankrisiken 15.715.950,00 9.000
19. Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit 5.860.149,59 1.973
20. Außerordentliche Erträge 0,00 0
21. Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0
22. Außerordentliches Ergebnis 0,00 0
23. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 4.296.222,98 370
24. Sonstige Steuern, soweit nicht unter Posten 12 ausgewiesen 137.425,33 194

4.433.648,31 563
25. Jahresüberschuss 1.426.501,28 1.409
26. Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr 0,00 0

1.426.501,28 1.409
27. Entnahmen aus Gewinnrücklagen

a) aus der Sicherheitsrücklage 0,00 0
b) aus anderen Rücklagen 0,00 0

0,00 0
1.426.501,28 1.409

28. Einstellungen in Gewinnrücklagen
a) in die Sicherheitsrücklage 0,00 0
b) in andere Rücklagen 0,00 0

0,00 0
29. Bilanzgewinn 1.426.501,28 1.409
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A. ALLGEMEINE ANGABEN 

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024 wurde auf der Grundlage des Handelsgesetzbuchs 
(HGB) unter Beachtung der Verordnung über die Rechnungslegung der Kreditinstitute und Finanz-
dienstleistungsinstitute (RechKredV) aufgestellt. 

B. BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN 

Allgemeines 

Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewendeten Ansatz- und Bewertungsmethoden wer-
den stetig angewendet. Sofern sich Abweichungen ergeben haben, wird in den jeweiligen Abschnitten 
darauf hingewiesen. 

Zinsabgrenzungen aus negativen Zinsen werden dem Bilanzposten zugeordnet, dem sie zugehören. 

Forderungen 

Forderungen an Kreditinstitute und Kunden (einschließlich Schuldscheine) haben wir zum Nennwert 
bilanziert. Die Unterschiedsbeträge zwischen Nennwert und Auszahlungsbetrag wurden aufgrund ih-
res Zinscharakters in die Rechnungsabgrenzungsposten aufgenommen und werden planmäßig über 
die Laufzeit der Geschäfte verteilt.  

Eingetretenen bzw. am Abschlussstichtag vorhersehbaren Risiken aus Forderungen wurde durch die 
Bildung von Einzelwertberichtigungen nach den Grundsätzen kaufmännischer Vorsicht ausreichend 
Rechnung getragen. Der Umfang der Risikovorsorge ist abhängig von der Fähigkeit der Kreditnehmer, 
vereinbarte Kapitalrückzahlungen und Zinsen zu leisten sowie dem Wert vorhandener Sicherheiten. 
Im Rahmen der dazu notwendigen Zukunftsbetrachtung haben wir das aktuelle gesamtwirtschaftliche 
Umfeld, die Situation einzelner Branchen sowie Einschätzungen zur Entwicklung ebenso wie staatliche 
Stabilisierungsmaßnahmen berücksichtigt. Sofern unter diesen Rahmenbedingungen und Annahmen 
keine nachhaltige Schuldendienstfähigkeit von Kreditnehmern zu erwarten ist, haben wir eine Einzel-
wertberichtigung gebildet. Die immanenten Schätzungsunsicherheiten und Ermessensspielräume 
haben wir im Sinne der kaufmännischen Vorsicht berücksichtigt bzw. ausgeübt. 

Für vorhersehbare, noch nicht individuell konkretisierte Ausfallrisiken im Kreditgeschäft haben wir für 
Forderungen an Kunden sowie Eventualverbindlichkeiten und andere Verpflichtungen Pauschalwert-
berichtigungen nach dem sog. Bewertungsvereinfachungsverfahren des IDW RS BFA 7 gebildet. Dabei 
haben wir mit der in der internen Risikosteuerung eingesetzten Anwendung CreditPortfolioView für 
das vorgenannte Kreditportfolio den erwarteten Verlust für einen 12-Monatszeitraum ohne Anrech-
nung einer Bonitätsprämie berechnet. Grundlage dieser Berechnung waren insbesondere die mit un-
seren Ratingverfahren auf Grundlage der Vergangenheit ermittelten Ausfallwahrscheinlichkeiten der 
Kreditnehmer für einen 12-Monatszeitraum und die im Rahmen der Kreditprozesse bewerteten Si-
cherheiten. Adressen, die im Rahmen der internen Risikosteuerung im Hinblick auf einen Ausfall als 
risikolos betrachten werden, wurden auch für die handelsbilanzielle Betrachtung ausgeschlossen. Die 
im Rahmen der Berechnung der Pauschalwertberichtigung verwendeten Parameter spiegeln nach un-
serer Einschätzung die Risikosituation zum Abschlussstichtag ausreichend wider. 
 
Wir haben als Voraussetzung für die Anwendung der Bewertungsvereinfachung im Rahmen der Kre-
ditvergabepraxis sichergestellt, dass die Konditionenvereinbarung bei Kreditausreichung unter Be-
rücksichtigung einer risikoadäquaten Bonitätsprämie erfolgt, deren Höhe sich an dem erwarteten Ver-
lust über die Restlaufzeit orientiert. Diese Ausgeglichenheitsannahme haben wir zum Bilanzstichtag 
überprüft. Dabei haben wir auch im Rahmen eines Stichtagsvergleichs die Entwicklung des mit Credit-
PortfolioView für die Restlaufzeit berechneten erwarteten Verlusts des Portfolios (sog. Lifetime Ex-
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pected Loss) analysiert. Die Grundlagen der Berechnungen entsprechen im Wesentlichen der Ermitt-
lung des erwarteten Verlusts für einen 12-Monatszeitraum. Danach kann die Ausgeglichenheit weiter 
angenommen werden.  
 
Der Ausweis der Pauschalwertberichtigungen erfolgt als Risikovorsorge zu den Forderungen an Kun-
den (Aktivposten 4). Die für Eventualverbindlichkeiten sowie unwiderrufliche Kreditzusagen ermittel-
ten Pauschalwertberichtigungen werden an den Unterstrichpositionen abgesetzt und als Risikovor-
sorge/pauschale Rückstellungen in den anderen Rückstellungen (Passivposten 7c) ausgewiesen. Für 
widerrufliche Kreditzusagen erfolgt allein der Ausweis als Risikovorsorge/pauschale Rückstellungen 
in den anderen Rückstellungen (Passivposten 7c). 

Zusätzlich besteht eine Vorsorge für die besonderen Risiken des Geschäftszweiges der Kreditinsti-
tute. 

Wertpapiere 

Zum Bilanzstichtag werden die Bestände vollständig der Liquiditätsreserve zugeordnet. 

Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere, sowie Aktien und andere nicht fest-
verzinsliche Wertpapiere der Liquiditätsreserve (Umlaufvermögen) sind mit ihren Anschaffungskos-
ten unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips und des Wertaufholungsgebots bilanziert. 

Anschaffungskosten von Wertpapieren, die aus mehreren Erwerbsvorgängen resultieren, wurden auf 
Basis des Durchschnittspreises ermittelt. 

Soweit für die Wertpapiere ein aktiver Markt bestand, wurde der Marktpreis für die Bewertung heran-
gezogen. Für die Abgrenzung, ob ein aktiver Markt vorliegt, haben wir die Kriterien zugrunde gelegt, 
die in § 2 Abs. 23 WpHG für die Abgrenzung eines liquiden von einem illiquiden Markt festgelegt wur-
den. Auf Basis dieser Abgrenzungskriterien liegen für die festverzinslichen Wertpapiere nahezu voll-
ständig nicht aktive Märkte vor. 

In den Fällen, in denen wir nicht von einem aktiven Markt ausgehen konnten, haben wir die Bewertung 
anhand von Kursen des Kursinformationsanbieters London Stock Exchange Group vorgenommen, auf 
die unser bestandsführendes System SimCorp Dimension (SCD) zurückgreift. Dieser Kursermittlung 
liegt ein Discounted Cashflow-Modell unter Verwendung laufzeit- und risikoadäquater Zinssätze zu-
grunde.  

Für Anteile an Investmentvermögen haben wir als beizulegenden Wert den Rücknahmepreis ange-
setzt. Sofern darüber hinaus an eine Mindesthaltefrist gekoppelte Rücknahmeabschläge für Anteile 
an offenen Immobilienfonds vereinbart wurden, haben wir diese bei Investmentfonds der Liquiditäts-
reserve bei der Wertermittlung berücksichtigt. Sofern für Immobilienfonds niedrigere Börsenkurse 
vorliegen, haben wir diese als beizulegenden Wert angesetzt. 

Sofern für Immobilienfonds im Einzelfall Risiken absehbar sind, die noch nicht im Rücknahmepreis 
berücksichtigt sind, haben wir dies durch einen Abschlag auf den Rücknahmepreis berücksichtigt. 

Beteiligungen und Anteile an verbundenen Unternehmen 

Anteile an verbundenen Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis be-
steht, werden mit den Anschaffungskosten bzw. zum beizulegenden Wert bilanziert. Abschreibungen 
auf den niedrigeren beizulegenden Wert werden bei voraussichtlich dauernder Wertminderung vor-
genommen. 

Die Beteiligungsbewertung erfolgt auf Basis der Vorgaben des IDW RS HFA 10 nach dem Ertragswert-
verfahren. Andere Bewertungsmethoden kommen dann zum Einsatz, wenn die Art bzw. der betragli-
che Umfang der Beteiligung dies rechtfertigen.  
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Immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen 

Die immateriellen Anlagewerte und die Sachanlagen werden zu Anschaffungskosten, vermindert um 
planmäßige Abschreibungen entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer, bilanziert. 

Geringwertige Vermögensgegenstände mit Anschaffungskosten bis 250 EUR werden aus Vereinfa-
chungsgründen sofort als Sachaufwand erfasst. Bei Anschaffungskosten von mehr als 250 EUR bis 
800 EUR werden diese Vermögensgegenstände im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrie-
ben.  

Die Gebäude werden linear und teilweise degressiv abgeschrieben. Für Bauten auf fremdem Grund 
und Boden sowie Einbauten in gemieteten Gebäuden wird die Vertragsdauer zugrunde gelegt, wenn 
sie kürzer ist, als die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer bzw. als die für Gebäude geltende Abschrei-
bungsdauer.  

Gegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Betriebsvorrichtungen werden 
bei Anschaffung bis zum Jahr 2010 degressiv abgeschrieben. Bei Neuanschaffungen ab dem Jahr 
2011 wird eine lineare Abschreibung vorgenommen. Im Jahr der Anschaffung wird die zeitanteilige 
Jahresabschreibung verrechnet. 

Gemäß Artikel 67 Abs. 4 Satz 1 EGHGB führen wir für die bisher nach steuerrechtlichen Vorschriften 
bewerteten Vermögensgegenstände, die zu Beginn des Geschäftsjahres 2010 vorhanden waren, die 
Wertansätze unter Anwendung der für sie bis zum Inkrafttreten des BilMoG geltenden Vorschriften 
fort. 

Soweit der nach vorstehenden Grundsätzen ermittelte Wert von Vermögensgegenständen über dem 
Wert liegt, der ihnen am Abschlussstichtag beizulegen ist, wurde dem durch außerplanmäßige Ab-
schreibungen Rechnung getragen. 

Verbindlichkeiten 

Verbindlichkeiten sind mit den Erfüllungsbeträgen angesetzt. Agien und Disagien werden in Rech-
nungsabgrenzungsposten eingestellt und zeitanteilig verteilt. 

Rückstellungen 

Die Rückstellungen werden in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrags gebildet, der nach vernünfti-
ger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist; sie berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und un-
gewissen Verpflichtungen. Hierzu haben wir eine Einschätzung vorgenommen, ob dem Grunde nach 
rückstellungspflichtige Tatbestände vorliegen und ob nach aktuellen Erkenntnissen mit hoher Wahr-
scheinlichkeit eine Inanspruchnahme zu erwarten ist. In Einzelfällen haben wir dabei auch auf die Ein-
schätzung externer Sachverständiger zurückgegriffen. Bei der Beurteilung von Rechtsrisiken haben 
wir die aktuelle Rechtsprechung berücksichtigt. 

Beim erstmaligen Ansatz von Rückstellungen wird der diskontierte Erfüllungsbetrag in einer Summe 
erfasst (Nettomethode). 

Rückstellungen mit einer Ursprungslaufzeit von einem Jahr oder weniger werden nicht abgezinst. Die 
übrigen Rückstellungen werden gemäß § 253 Abs. 2 HGB mit dem der Restlaufzeit entsprechenden 
Zinssatz der Rückstellungsabzinsungsverordnung (RückAbzinsV) abgezinst. Bei unbekannter Rest-
laufzeit haben wir den Abzinsungszeitraum anhand von Vergangenheitswerten geschätzt. Bei der Er-
mittlung der Rückstellungen und den damit in Zusammenhang stehenden Erträgen und Aufwendun-
gen haben wir unterstellt, dass eine Änderung des Abzinsungssatzes erst zum Ende der Periode ein-
tritt. Entsprechendes gilt für eine Veränderung des Verpflichtungsumfangs bzw. des zweckentspre-
chenden Verbrauchs. 

Erfolge aus der Änderung des Abzinsungssatzes zwischen zwei Abschlussstichtagen oder Zinseffekte 
einer geänderten Schätzung der Restlaufzeit werden in der betroffenen GuV-Position und für Pensi-
onsrückstellungen im Zinsergebnis ausgewiesen.  
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Die Pensionsrückstellungen wurden nach versicherungsmathematischen Grundsätzen auf der Grund-
lage der Richttafeln 2018 G von Prof. Dr. Heubeck entsprechend dem modifizierten Teilwertverfahren 
ermittelt. Dabei werden künftige jährliche Lohn- und Gehaltssteigerungen von 2,50 % (Vorjahr: 
2,50%) sowie Rentensteigerungen von 2,50 % (Vorjahr: 2,50%) unterstellt. Der Berechnung der Pen-
sionsrückstellungen wurde ein vom Pensionsgutachter auf das Jahresende 2024 prognostizierter 
Durchschnittszinssatz von 1,90% (Vorjahr: 1,83 %), der sich bei einer angenommenen Restlaufzeit 
von 15 Jahren ergibt, zugrunde gelegt. Die Ermittlung dieses durchschnittlichen Zinssatzes basiert 
auf einem Betrachtungszeitraum von zehn Jahren. 

Altersteilzeitverträge wurden in der Vergangenheit auf der Grundlage des Altersteilzeitgesetzes, des 
Tarifvertrags zur Regelung der Altersteilzeit und ergänzender betrieblicher Vereinbarungen abge-
schlossen. Bei den hierfür gebildeten Rückstellungen werden künftige Lohn- und Gehaltssteigerun-
gen von 2,50 % angenommen. Die Restlaufzeit der Verträge beträgt bis zu 2 Jahre und 4 Monaten. 
Die Abzinsung erfolgt mit einer pauschalen Restlaufzeit von 15 Jahren mit einem entsprechenden 
Zinssatz von 1,94 %.  

Der BGH hat mit Urteil vom 6. Oktober 2021 (XI ZR 234/20) über die Revision im Musterfeststellungs-
verfahren zu Zinsanpassungsklauseln bei Prämiensparverträgen entschieden. Gegenstand des aktu-
ellen Verfahrens war im Kern die Frage, wie der während der typischerweise längeren Laufzeit dieser 
von vielen Banken und Sparkassen angebotenen Verträge veränderliche Zinssatz für die laufende Ver-
zinsung zu berechnen ist. Vertragliche Regelungen mit dem Kunden, die eine Festlegung im Ermessen 
des Kreditinstituts vorsehen, sind unzulässig. Weiterhin ist die Rechtslage nicht abschließend geklärt. 
Kunden, die bisher die Zinsberechnung ihrer Prämiensparverträge reklamierten, wurde avisiert, mit 
Festlegung sachgerechter Parameter durch die Rechtsprechung eine Nachberechnung auf dieser Ba-
sis vorzunehmen. Sofern zum jetzigen Zeitpunkt eine solche Nachberechnung kundenseitig gefordert 
wird, bietet die Sparkasse an, eine einvernehmliche Lösung im Rahmen eines Vergleiches zu regulie-
ren. 

Die bilanziellen Folgen des o.g. Urteils haben wir bereits im Jahresabschluss 2021 berücksichtigt. Die 
Rückstellungen wurden im Jahr 2024 fortentwickelt. Veränderungen der Rückstellung ergaben sich 
im Wesentlichen nur im Zusammenhang mit einer zweckentsprechenden Verwendung und der Ver-
jährung möglicher Ansprüche. 

Bilanzierung und Bewertung von Derivaten 

Die Sparkasse setzt Derivate im Rahmen der Zinsbuchsteuerung ein. Sie wurden in die verlustfreie 
Bewertung des Bankbuchs (Zinsbuchs) einbezogen. 

Derivate, die weder in die verlustfreie Bewertung des Bankbuches bzw. in Bewertungseinheiten nach 
§ 254 HGB einbezogen wurden, noch Bestandteil des Handelsbestands sind, halten wir nicht.  

Die laufenden Zinszahlungen aus Zinsswapgeschäften sowie die entsprechenden Zinsabgrenzungen 
werden je Zinsswap saldiert ausgewiesen.  

Bewertung des zinsbezogenen Bankbuchs (Zinsbuch) 
 
Nach IDW RS BFA 3 n. F. sind die zinsbezogenen Instrumente des Bankbuchs (Zinsbuch) einer verlust-
freien Bewertung zu unterziehen. Zu diesem Zweck werden die zinsbezogenen Vermögensgegen-
stände und Schulden sowie derivative Finanzinstrumente, insbesondere Zins-Swaps, des Bankbuchs 
einem Saldierungsbereich zugeordnet. Für diesen ist unter Berücksichtigung von voraussichtlich zur 
Bewirtschaftung des Bankbuchs erforderlichen Aufwendungen (Refinanzierungs-, Risiko- und Verwal-
tungskosten) zu prüfen, ob aus den noch zu erwartenden Zahlungsströmen bis zur vollständigen Ab-
wicklung des Bestands ein Verlust droht. Die Sparkasse wendet die barwertige Berechnungsmethode 
an. Der Barwert ergibt sich aus den zum Abschlussstichtag abgezinsten Zahlungsströmen des Bank-
buchs. Betrags- und Laufzeitinkongruenzen sind mittels fiktiver Geschäfte zu schließen. Auf der Pas-
sivseite ist dabei der angenommene individuelle Refinanzierungsaufschlag der Sparkasse zu berück-
sichtigen. Die künftigen für die vollständige Abwicklung des Bankbuchs benötigten Verwaltungskos-
ten wurden aus individuellen Daten abgeleitet. Der ermittelte Verwaltungskostensatz wurde auch für 
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den Einbezug sogenannter Overheadkosten berücksichtigt. Weiterhin wurden Gebühren und Provisi-
onserträge, die direkt aus den Zinsprodukten resultieren, im Rahmen der verlustfreien Ermittlung des 
Bankbuchs berücksichtigt. Zum 31. Dezember 2024 ergibt sich kein Verpflichtungsüberschuss. 

Währungsumrechnung 

Nicht dem Handelsbestand zugeordnete und nicht in Bewertungseinheiten gemäß § 254 HGB aufge-
nommene, auf ausländische Währung lautende Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten sowie 
am Bilanzstichtag nicht abgewickelte Kassageschäfte sind mit dem Devisenkassamittelkurs am Bi-
lanzstichtag in EUR umgerechnet. Für entsprechende, zum Jahresende nicht abgewickelte Terminge-
schäfte wurde der Terminkurs herangezogen.  

Unsere Fremdwährungsbestände sind besonders gedeckt. Von einer besonderen Deckung gehen wir 
aus, wenn das Wechselkursänderungsrisiko durch sich betragsmäßig entsprechende Geschäfte oder 
Gruppen von Geschäften einer Währung ausgeschlossen wird. Bei den besonders gedeckten Geschäf-
ten handelt es sich um lfd. Konten und Devisentermingeschäfte von Kunden, die durch gegenläufige 
Geschäfte mit Kreditinstituten gedeckt sind. 

Die Aufwendungen und Erträge von besonders gedeckten Geschäften wurden je Währung saldiert und 
in der Gewinn- und Verlustrechnung unter den sonstigen betrieblichen Erträgen bzw. den sonstigen 
betrieblichen Aufwendungen ausgewiesen. 

Der Gesamtbetrag der auf fremde Währung lautenden Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten 
(einschließlich der Eventualverbindlichkeiten) beträgt 14.681 TEUR bzw. 15.784 TEUR. 
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C. ANGABEN UND ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ 

Aktiva 3 – Forderungen an Kreditinstitute 

In diesem Posten sind enthalten: 

 31.12.2024 
TEUR 

31.12.2023 
TEUR 

Forderungen an  
die eigene Girozentrale 

47.033 50.697 

Aktiva 4 – Forderungen an Kunden 

In diesem Posten sind enthalten: 

 31.12.2024 
TEUR 

31.12.2023 
TEUR 

Forderungen an verbundene Unternehmen 28.342 29.227 

Forderungen an Unternehmen,  
mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 

- - 

Aktiva 5 – Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere 

Von den in diesem Posten enthaltenen börsenfähigen Wertpapieren sind: 

 31.12.2024 
TEUR 

Börsennotiert 64.296 

nicht börsennotiert - 
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Aktiva 6 – Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere 
 
Von den in diesen Posten enthaltenen Wertpapiere sind 10.344 TEUR börsenfähig.  
 
Von den in diesem Posten enthaltenen börsenfähigen Wertpapieren sind: 
 

  31.12.2024 
TEUR 

börsennotiert 312 

nicht börsennotiert 10.032 

 

Aktiva 7 – Beteiligungen 

Angaben zu Unternehmen im Sinne von § 271 Abs. 1 HGB soweit diese nicht von untergeordneter Be-
deutung sind: 

 

Name  Sitz Anteil am Kapital 
in % 

Eigenkapital 
Mio. EUR 

Jahresergebnis 
Mio. EUR 

Sparkassenverband 
Westfalen-Lippe 

Münster 0,72 1.173,5 
(31.12.2023) 

0,0 
(31.12.2023) 

Deutsche  
Sparkassen Lea-
sing AG & Co. KG 

Bad Homburg vor 
der Höhe 

0,02 1.038,1* 
(30.09.2023) 

97,7* 
(30.09.2023) 

Wirtschaftsförde-
rungs- und Stadt-
marketing Gesell-
schaft Bocholt mbH 
& Co. KG 

Bocholt 6,05 0,6 
(31.12.2023) 

-0,3 
(31.12.2023) 

InnoCent Bocholt 
GmbH 

Bocholt 18,58 1,8 

(31.12.2023) 

0,02 

(31.12.2023) 

SQB – Stadtquar-
tiere Bocholt GmbH 

Bocholt 20,00 0,03 

(31.12.2023) 

0,00 

(31.12.2023) 

* gemäß Konzernjahresabschluss 

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist in der Anlage Anlagenspiegel dargestellt, die Bestandteil 
des Anhangs ist. 
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Aktiva 8 – Verbundene Unternehmen 

Angaben zu Unternehmen im Sinne von § 271 Abs. 2 HGB soweit diese nicht von untergeordneter Be-
deutung sind: 

Name  Sitz Anteil am Kapital 
in % 

Eigenkapital 
TEUR 

Jahresergebnis 
TEUR 

SSK-
Beteiligungsgesell-
schaft mbH 

Bocholt 100 7,3    
(31.12.2024) 

0,0 
(31.12.2024) 

S-Immobilien 
Bocholt GmbH & 
Co. KG  

Bocholt 100 673,1   
(31.12.2024) 

-8,5 
(31.12.2024) 

S-Immobilien 
Bocholt Verwal-
tungs GmbH  

Bocholt 100 47,4    
(31.12.2023) 

2,1     
(31.12.2023) 

S-Wohnen Bocholt 
GmbH 

Bocholt 94 190,3 
(31.12.2023) 

10,8 
(31.12.2023) 

Im Hinblick auf die untergeordnete Bedeutung der Tochterunternehmen für die Beurteilung der Ver-
mögens-, Finanz- und Ertragslage der Sparkasse wurde auf die Aufstellung eines Konzernabschlusses 
gemäß § 296 Abs. 2 HGB verzichtet. 

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist in der Anlage Anlagenspiegel dargestellt, die Bestandteil 
des Anhangs ist.  

Mit der S-Immobilien Bocholt GmbH & Co. KG besteht ein Gewinnabführungsvertrag. 

Aktiva 9 – Treuhandvermögen 

Das Treuhandvermögen betrifft in voller Höhe die Forderungen an Kunden. 

Aktiva 12 – Sachanlagen 

In diesem Posten sind enthalten: 

 31.12.2024 

TEUR 

Im Rahmen der eigenen Tätigkeit genutzte 
Grundstücke und Gebäude 

32.679 

Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.739 

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist in der Anlage Anlagenspiegel dargestellt, die Bestandteil 
des Anhangs ist.  
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Aktiva 13 – Sonstige Vermögensgegenstände 

Die sonstigen Vermögensgegenstände entfallen zu etwa 69% auf Steuererstattungsansprüche und 
zu etwa 25% auf Provisionsansprüche an Verbundpartner. 

Aktiva 14 – Rechnungsabgrenzungsposten 

In den Rechnungsabgrenzungsposten sind enthalten: 

 31.12.2024 31.12.2023 

 TEUR TEUR 

Unterschiedsbetrag zwischen Rückzahlungsbetrag 
und niedrigerem Ausgabebetrag bei Verbindlich-
keiten 

1 1 

Passiva 1 – Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 

In diesem Posten sind enthalten: 

 31.12.2024 
TEUR 

31.12.2023 
TEUR 

Verbindlichkeiten gegenüber  
der eigenen Girozentrale 

   5.021    0 

Für die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind Vermögensgegenstände in Höhe von 
112.006 TEUR als Sicherheit übertragen worden. 

Passiva 2 – Verbindlichkeiten gegenüber Kunden 

In diesem Posten sind enthalten: 

 31.12.2024 
TEUR 

31.12.2023 
TEUR 

Verbindlichkeiten gegenüber  
verbundenen Unternehmen 

510 1.510 

Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit 
denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 

613 1.224 

 

Passiva 4 – Treuhandverbindlichkeiten 

Bei den Treuhandverbindlichkeiten handelt es sich um Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 
(3.179 TEUR). 
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Passiva 5 – Sonstige Verbindlichkeiten 

Die sonstigen Verbindlichkeiten entfallen zu rd. 69% auf Steuerverbindlichkeiten. 

Passiva 6 – Rechnungsabgrenzungsposten 

In den Rechnungsabgrenzungsposten sind enthalten: 

 31.12.2024 31.12.2023 
 TEUR TEUR 

Unterschiedsbetrag zwischen Nennbetrag 
und niedrigerem Auszahlungsbetrag von 
Forderungen 

3 3 

Passiva 7 – Rückstellungen 

Der Unterschiedsbetrag zwischen dem Ansatz der Rückstellungen für Altersversorgungsverpflichtun-
gen nach Maßgabe des entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatzes aus den vergangenen 
zehn Geschäftsjahren und deren Ansatz nach Maßgabe des durchschnittlichen Marktzinssatzes aus 
den vergangenen sieben Geschäftsjahren ist erstmals negativ und beträgt zum 31. Dezember 2024 
146 TEUR.  

Erläuterungen zu den Posten unter dem Bilanzstrich 

Eventualverbindlichkeiten 

In diesem Posten werden übernommene Bürgschaften und Gewährleistungsverträge erfasst. Auf Ba-
sis der regelmäßigen Bonitätsbeurteilungen im Rahmen unserer Kreditrisikomanagementprozesse 
gehen wir für die hier ausgewiesenen Beträge davon aus, dass sie nicht zu einer wirtschaftlichen Be-
lastung der Sparkasse führen werden. Sofern dies im Einzelfall nicht mit überwiegender Wahrschein-
lichkeit ausgeschlossen werden kann, haben wir ausreichende Rückstellungen gebildet. Sie sind vom 
Gesamtbetrag der Eventualverbindlichkeiten abgesetzt worden. 

Andere Verpflichtungen 

Die unter dem Bilanzstrich ausgewiesenen Anderen Verpflichtungen entfallen vollständig auf unwi-
derrufliche Kreditzusagen im Kundenkreditgeschäft. 

Die unter diesem Posten ausgewiesenen unwiderruflichen Kreditzusagen werden im Rahmen unserer 
Kreditvergabeprozesse herausgelegt. Auf dieser Grundlage sind wir der Auffassung, dass unsere Kun-
den voraussichtlich in der Lage sein werden, ihre vertraglichen Verpflichtungen nach der Auszahlung 
zu erfüllen. Sofern im Einzelfall nicht davon ausgegangen werden kann, haben wir eine ausreichende 
Risikovorsorge gebildet. Die gebildete Risikovorsorge ist vom Gesamtbetrag der unwiderruflichen 
Kreditzusagen abgesetzt worden. 
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D. ANGABEN UND ERLÄUTERUNGEN ZUR GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG 

Gewinn- und Verlustrechnung 1 – Zinserträge 

In diesem Posten sind periodenfremde Erträge in Höhe von 458 TEUR enthalten, die im Wesentlichen 
aus der Vereinnahmung von Zinsen notleidender Forderungen und Vorfälligkeitsentschädigungen re-
sultieren. 

Gewinn- und Verlustrechnung 8 – Sonstige betriebliche Erträge 

In diesem Posten sind Erträge aus der Währungsumrechnung in Höhe von 269 TEUR enthalten. 

Gewinn- und Verlustrechnung 11 – Abschreibungen und Wertberichtigungen auf immaterielle An-
lagewerte und Sachanlagen 

In diesem Posten sind außerplanmäßige Abschreibungen von 2.409 TEUR enthalten. 

Gewinn- und Verlustrechnung 23 – Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 

In diesem Posten sind aperiodische Aufwendungen von 599 TEUR, die in wesentlichen Teilen auch aus 
einer Außenprüfung gemäß § 193 ff. der Abgabenordnung für das Jahr 2022 resultieren.  
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E. SONSTIGE ANGABEN

 Fristengliederung (in TEUR) 

 mit einer Restlaufzeit von 

 

 

bis drei 
Monate 

mehr als 
drei Monate 
bis ein Jahr 

mehr als ein 
Jahr bis fünf 

Jahre 
mehr als 

fünf Jahre 

mit unbe-
stimmter 
Laufzeit 

im Jahr 
2025 fällig 

Aktivposten       

3. Forderungen an 
Kreditinstitute       
b) andere Forderungen 

(ohne Bausparguthaben) 184 203 1.082    

4. Forderungen an Kunden 55.560 88.592 293.704 617.302 34.903  

5. Schuldverschreibungen und 
andere festverzinsliche 
Wertpapiere      --- 

Passivposten       

1. Verbindlichkeiten gegenüber 
Kreditinstituten       
b) mit vereinbarter Laufzeit 

oder Kündigungsfrist 3.098 9.177 51.636 78.076   

2. Verbindlichkeiten gegenüber 
Kunden 

      

a) Spareinlagen        
ab) mit vereinbarter Kün-

digungsfrist von mehr 
als drei Monaten 83 1.955 162 86   

b) andere Verbindlichkeiten       
bb) mit vereinbarter 

Laufzeit oder 
Kündigungsfrist 

106.615 90.047 23.038 441 

  

Anteilige Zinsen werden nach § 11 Satz 3 RechKredV nicht in die Fristengliederung einbezogen. 
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Latente Steuern 

Aus den in § 274 HGB genannten Sachverhalten resultieren latente Steuerbe- und Steuerentlastungs-
effekte. Wir haben diese Effekte auf der Basis eines Körperschaftsteuersatzes (inklusive Solidaritäts-
zuschlag) von 15,825 % und eines Gewerbesteuersatzes von 16,030 % unter Zugrundelegung des 
Deutschen Rechnungslegungsstandards Nr. 18 ermittelt. Aktive und passive latente Steuern haben 
wir verrechnet. 

Nennenswerte Unterschiedsbeträge entfallen auf folgende Bilanzpositionen: 

Positionen Erläuterung der Differenz 

Aktive latente Steuern  

Forderungen an Kunden Vorsorgereserven, unterschiedliche Bewertung der Einzel- 
und Pauschalwertberichtigungen in der Steuer- und Han-
delsbilanz 

Aktien und andere nicht festverzinsliche 
Wertpapiere 

Beteiligungen und Anteile an verbundenen 
Unternehmen 

Steuerliche Korrekturen  
 

Steuerlich nicht zu berücksichtigende Abschreibungen 

Sachanlagen 

Rückstellungen für Pensionen und ähnliche 
Verpflichtungen 

Steuerlich nicht zu berücksichtigende Abschreibungen 

Unterschiedliche Parameter  

andere Rückstellungen unterschiedliche Parameter und steuerrechtlich nicht be-
rücksichtigte Rückstellungen 

Passive latente Steuern  

Aktien und andere nicht festverzinsliche 
Wertpapiere 

Steuerliche Korrekturen  

 

Saldiert ergibt sich ein Überhang aktiver latenter Steuern, für den das Aktivierungswahlrecht nicht 
genutzt wurde. 

Der Unterschied zwischen dem ausgewiesenen, auf der Grundlage der steuerlichen Regelungen er-
mittelten Steueraufwand und dem aus der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung erwarte-
ten Steueraufwand ist im Wesentlichen auf die unterschiedliche Abbildung der Bewertung der Einzel- 
und Pauschalwertberichtigungen in der Steuer- und Handelsbilanz und die Veränderung des Fonds 
für allgemeine Bankrisiken gemäß § 340g HGB und der Vorsorgereserve nach § 340f HGB zurückzu-
führen. 
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Derivative Finanzinstrumente 

Die Sparkasse hat im Rahmen der Sicherung bzw. Steuerung von Währungsrisiken und Zinsände-
rungsrisiken Termingeschäfte als Deckungsgeschäfte abgeschlossen. Die am Bilanzstichtag noch 
nicht abgewickelten Termingeschäfte verteilen sich auf Devisentermingeschäfte und Zinsswaps. Im 
Berichtszeitraum wurden keine Handelsbuchgeschäfte in derivativen Finanzinstrumenten getätigt. 

Die am Bilanzstichtag noch nicht abgewickelten Termingeschäfte ergeben sich aus den nachstehen-
den Tabellen der nicht zum beizulegenden Zeitwert bilanzierten derivativen Finanzinstrumente. 

 

 
Nominalbeträge in TEUR: beizulegende Zeitwerte 

 in TEUR: *) 
 nach Restlaufzeiten Insgesamt  

 
bis 

1 Jahr 
1 – 5 
Jahre 

größer 
5 Jahre 

  

Währungsbezogene Ge-
schäfte 

   
  

Devisentermingeschäfte      

Mit Kunden 21.408   21.408 -689,09 

Mit Kreditinstituten 
(Deckungsgeschäfte) 

21.408   21.408 747,57 

*) Negative Zeitwerte aus Sicht der Sparkasse werden mit Minus angegeben. 

Zur Ermittlung der beizulegenden Zeitwerte der Devisentermingeschäfte wurde der Terminkurs am 
Bilanzstichtag für die entsprechenden Restlaufzeiten herangezogen. Diese wurden den Veröffentli-
chungen von Thomson Reuters (Markets) Deutschland GmbH entnommen. 
 

 

Nominalbeträge in TEUR: beizulegende Zeitwerte 
 in TEUR: *) 

nach Restlaufzeiten 
Insgesamt 

 

bis 
1 Jahr 

1 – 5 
Jahre 

größer 
5 Jahre 

 

negativ positiv 

Zinsbezogene Geschäfte       

Termingeschäfte       

Zinsswaps 10.000 15.000 85.000 110.000 -5.293 1.710 

davon: 
Deckungsgeschäfte 

10.000 15.000 85.000 110.000 -5.293 1.710 

*) Negative Zeitwerte aus Sicht der Sparkasse werden mit Minus angegeben.  

Die im Rahmen der Steuerung von Zinsänderungsrisiken abgeschlossenen Zinsswapgeschäfte wur-
den in die verlustfreie Bewertung des Bankbuchs einbezogen und somit nicht einzeln bewertet. 

Da kein aktiver Markt besteht, wurde der beizulegende Zeitwert anhand von Bewertungsmethoden 
ermittelt. Für die Zinsswaps wurden die Zeitwerte als Barwert zukünftiger Zinszahlungsströme ermit-
telt. Dabei fanden die am Markt beobachtbaren Zinssätze für Zinsswap-Geschäfte per Abschlussstich-
tag Verwendung. 

Bei den Kontrahenten der derivativen Finanzinstrumente handelt es sich ausschließlich um deutsche 
Kreditinstitute aus dem S-Finanzverbund. Zusätzlich wurden Devisentermingeschäfte mit Kunden ab-
geschlossen. 
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Nicht in der Bilanz enthaltene finanzielle Verpflichtungen 

Zum Bilanzstichtag bestehen 509 TEUR unwiderrufliche Zeichnungszusagen gegenüber Immobilien-
fonds. 

Aus einer Kapitalerhöhung bei der Deutsche Sparkassen Leasing AG & Co. KG, Bad Homburg vor der 
Höhe, bestehen noch nicht eingeforderte Pflichteinlagen in Höhe von 39 TEUR. 

Leistungszusage der Zusatzversorgungskasse 

Sparkassen haben ihren Arbeitnehmern Leistungen der betrieblichen Altersversorgung nach Maß-
gabe des "Tarifvertrags über die zusätzliche Altersvorsorge der Beschäftigten des öffentlichen Diens-
tes - Altersvorsorge-TV-Kommunal (ATV-K) " zugesagt. Um den anspruchsberechtigten Mitarbeitern 
die Leistungen der betrieblichen Altersversorgung gemäß ATV-K zu verschaffen, ist die Sparkasse Mit-
glied in der Kommunale Zusatzversorgungskasse Westfalen-Lippe (kvw-Zusatzversorgung). Trägerin 
der kvw-Zusatzversorgung sind die Kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe (kvw). Die kvw-
Zusatzversorgung ist eine rechtlich unselbstständige aber finanziell eigenverantwortliche Sonder-
kasse der kvw. 

Die kvw-Zusatzversorgung finanziert die Versorgungsverpflichtungen im Umlageverfahren. Hierbei 
wird im Rahmen eines Abschnittdeckungsverfahrens ein Umlagesatz bezogen auf die zusatzversor-
gungspflichtigen Entgelte der versicherten Beschäftigten ermittelt. Die kvw-Zusatzversorgung erhebt 
zusätzlich zur Deckung der im ehemaligen Gesamtversorgungssystem entstandenen Versorgungsan-
sprüche ein Sanierungsgeld. Im Geschäftsjahr 2024 betrug das Sanierungsgeld 3,25 % der umlage-
pflichtigen Gehälter. Insgesamt betrug im Geschäftsjahr 2024 der Finanzierungssatz (Umlagesatz und 
Sanierungsgeld) 7,75 % der umlagepflichtigen Gehälter. Der Umlagesatz bleibt im Jahr 2025 unver-
ändert. 

Der Rechtsanspruch der versorgungsberechtigten Mitarbeiter zur Erfüllung des Leistungsanspruchs 
gemäß ATV-K richtet sich gegen die kvw-Zusatzversorgung, während die Verpflichtung der Sparkasse 
ausschließlich darin besteht, der kvw-Zusatzversorgung im Rahmen des mit ihr begründeten Mitglied-
schaftsverhältnisses die erforderlichen, satzungsmäßig geforderten Finanzierungsmittel zur Verfü-
gung zu stellen. Die Gesamtaufwendungen für die Zusatzversorgung bei versorgungspflichtigen Ent-
gelten von 9,5 Mio. EUR betrugen im Geschäftsjahr 2024 737 TEUR. 

Nach der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) in seinem Rechnungslegungsstandard IDW RS 
HFA 30 n. F. vertretenen Rechtsauffassung begründet die Durchführung der betrieblichen Altersver-
sorgung bei einem externen Versorgungsträger wie der kvw-Zusatzversorgung handelsrechtlich eine 
mittelbare Versorgungsverpflichtung. Die kvw-Zusatzversorgung hat im Auftrag der Sparkasse den 
nach Rechtauffassung des IDW (vgl. IDW RS HFA 30 n. F.) zu ermittelnden Barwert der auf die Spar-
kasse im umlagefinanzierten Abrechnungsverband entfallenden Leistungsverpflichtung zum 31. De-
zember 2024 ermittelt. Unabhängig davon, dass es sich bei dem Kassenvermögen um Kollektivver-
mögen aller Mitglieder des umlagefinanzierten Abrechnungsverbandes handelt, ist es gemäß 
IDW RS HFA 30 n. F. für Zwecke der Angaben im Anhang nach Art. 28 Abs. 2 EGHGB anteilig in Abzug 
zu bringen. Auf dieser Basis beläuft sich der gemäß Art. 28 Abs. 2 EGHGB anzugebene Betrag auf 22,7 
Mio.  EUR. 

Der Barwert der auf die Sparkasse entfallenden Leistungsverpflichtung wurde in Anlehnung an die 
versicherungsmathematischen Grundsätze und Methoden (Anwartschaftsbarwertverfahren), die auch 
für unmittelbare Pensionsverpflichtungen angewendet wurden, unter Berücksichtigung einer gemäß 
Satzung der kvw-Zusatzversorgung unterstellten jährlichen Rentensteigung von 1 % und unter An-
wendung der Heubeck-Richttafeln RT 2018 G ermittelt. Letztere wurden insofern modifiziert, als eine 
Generationenverschiebung um ein Jahr vorgenommen wurde sowie die Invalidisierungswahrschein-
lichkeiten mit 60 % angesetzt wurden. Als Diskontierungszinssatz wurde gemäß § 253 Abs. 2 
Satz 2 HGB i. V. m. der Rückstellungsabzinsungsverordnung der auf Basis der vergangenen zehn 
Jahre ermittelte durchschnittliche Marktzinssatz von 1,90 % verwendet, der sich bei einer pauschal 
angenommenen Restlaufzeit von 15 Jahren ergibt. Da es sich nicht um ein endgehaltbezogenes Ver-
sorgungssystem handelt, sind erwartete Gehaltssteigerungen nicht zu berücksichtigen. Die Daten 
zum Versichertenbestand der Versorgungseinrichtung per 31. Dezember 2024 liegen derzeit noch 
nicht vor, sodass auf den Versichertenbestand per 31. Dezember 2023 abgestellt wurde. 
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Der gemäß Art. 28 Abs. 2 EGHGB anzugebene Betrag bezieht sich auf die Einstandspflicht der Spar-
kasse gemäß § 1 Abs. 1 Satz 3 BetrAVG, bei der die Sparkasse für die Erfüllung der zugesagten Leis-
tung einzustehen hat (Subsidiärhaftung), sofern die kvw-Zusatzversorgung die vereinbarten Leistun-
gen nicht erbringt. Hierfür liegen gemäß der Einschätzung des verantwortlichen Aktuars im Aktuar-
Gutachten 2024 für die Sparkasse keine Anhaltspunkte vor. Vielmehr bestätigt der verantwortliche 
Aktuar der kvw-Zusatzversorgung in diesem Gutachten die Angemessenheit der rechnungsmäßigen 
Annahmen zur Ermittlung des Finanzierungssatzes und bestätigt auf Basis des versicherungsmathe-
matischen Äquivalenzprinzips die dauernde Erfüllbarkeit der Leistungsverpflichtungen der kvw-Zu-
satzversorgung.  

Sicherungssystem der deutschen Sparkassenorganisation 

Die Sparkasse ist dem bundesweiten Sicherungssystem der deutschen Sparkassenorganisation ange-
schlossen, das elf regionale Sparkassen-Teilfonds durch einen überregionalen Ausgleich miteinander 
verknüpft. Zwischen diesen und den Sicherungseinrichtungen der Landesbanken und Landesbaus-
parkassen besteht ein Haftungsverbund. Durch diese Verknüpfung steht im Stützungsfall das gesamte 
Sicherungsvolumen der Sparkassen-Finanzgruppe zur Verfügung.  
 
Das Sicherungssystem der Sparkassen-Finanzgruppe, das von der Bundesanstalt für Finanzdienstleis-
tungsaufsicht (BaFin) als Einlagensicherungssystem nach dem Einlagensicherungsgesetz (EinSiG) 
amtlich anerkannt ist, besteht aus: 
 

1. Freiwillige Institutssicherung 
Primäre Zielsetzung des Sicherungssystems ist es, die angehörenden Institute selbst zu schüt-
zen und bei diesen drohende oder bestehende wirtschaftliche Schwierigkeiten abzuwenden. 
Auf diese Weise soll ein Entschädigungsfall vermieden und die Geschäftsbeziehung zum Kun-
den dauerhaft und ohne Einschränkungen fortgeführt werden. 

 
2. Gesetzliche Einlagensicherung 

Das institutsbezogene Sicherungssystem der Sparkassen-Finanzgruppe ist als Einlagensiche-
rungssystem nach EinSiG amtlich anerkannt. In der gesetzlichen Einlagensicherung haben 
die Kunden gegen das Sicherungssystem neben bestimmten Sonderfällen einen Anspruch 
auf Erstattung ihrer Einlagen bis zu 100 TEUR. Dieser gesetzliche Entschädigungsfall ist je-
doch eine reine Rückfalllösung für den Fall, dass die freiwillige Institutssicherung ausnahms-
weise einmal nicht greifen sollte. 

Die Sparkasse ist nach § 48 Abs. 2 Nr. 5 EinSiG verpflichtet, gegenüber dem SVWL und dem DSGV als 
Träger des als Einlagensicherungssystem anerkannten institutsbezogenen Sicherungssystems der 
Sparkassen-Finanzgruppe zu garantieren, dass die Jahres- und Sonderbeiträge sowie die Sonderzah-
lung geleistet werden. 

Dabei hat die Sparkasse grundsätzlich Jahresbeiträge zu dem nach dem EinSiG zu unterhaltenen und 
erstmalig am 3. Juli 2024 mit 0,8 % der gedeckten Einlagen aufgefüllten Einheitlichen Stützungs-
fonds zu leisten. Die künftigen Beiträge sind dabei abhängig vom Wachstum der gedeckten Einla-
gen. Das EinSiG lässt zu, dass bis zu 30 % der Zielausstattung der Sicherungssysteme in Form von 
unwiderruflichen Zahlungsverpflichtungen (Payment Commitments) aufgebracht werden können. Es 
handelt sich dabei um sonstige finanzielle Verpflichtungen gemäß § 285 Nr. 3a HGB. Die Payment 
Commitments sind vollständig durch Finanzsicherheiten unterlegt. Bis zum 3. Juli 2024 hat die Spar-
kasse das Zielvolumen von 4,1 Mio. EUR aufgebracht, wovon 1.230 TEUR auf Payment Commitments 
entfallen. 

Daneben hat die Sparkasse ab dem Jahr 2025 Beiträge zu dem infolge einer aufsichtlichen Prüfung 
des Sicherungssystems eingerichteten Zusatzfonds für Institutssicherungsmaßnahmen aufzubrin-
gen. Die Zielausstattung des Zusatzfonds beträgt 0,5 % der Gesamtrisikoposition aller dem Siche-
rungssystem angehörenden Mitgliedsinstitute. Der Fonds ist bis zum Jahr 2032 anzusparen.  
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Indirekte Haftung für die Erste Abwicklungsanstalt (EAA) 

Auf der Grundlage des verbindlichen Protokolls vom 24. November 2009 wurde mit Statut vom 11. De-
zember 2009 zur weiteren Stabilisierung der ehemaligen WestLB AG, Düsseldorf, die Erste Abwick-
lungsanstalt (EAA) gemäß § 8a Finanzmarktstabilisierungsfondsgesetz errichtet. Der Sparkassenver-
band Westfalen-Lippe (SVWL), Münster, ist entsprechend seinem Anteil an der EAA von 25,03 % ver-
pflichtet, liquiditätswirksame Verluste der EAA, die nicht durch das Eigenkapital der EAA ausgeglichen 
werden können, bis zu einem Höchstbetrag von 2,25 Mrd. EUR zu übernehmen. Indirekt besteht für 
die Sparkasse entsprechend ihrem Anteil am Verband eine aus künftigen Gewinnen zu erfüllende Ver-
pflichtung, die nicht zu einer Belastung des am Bilanzstichtag vorhandenen Vermögens führt. Daher 
besteht zum Bilanzstichtag nicht die Notwendigkeit zur Bildung einer Rückstellung. 

Für die mit der Auslagerung des Portfolios der ehemaligen WestLB AG auf die EAA verbundene indi-
rekte Verlustausgleichspflicht war vereinbart, beginnend mit dem Jahr 2010 in einem Zeitraum von 
25 Jahren Beträge aus künftigen Gewinnen bis zu einer Gesamthöhe von 15,6 Mio. EUR in den Vorsor-
gereserven gemäß § 340f HGB anzusparen. Zum 31. Dezember 2024 hat die Sparkasse 3,2 Mio. EUR 
der Vorsorgereserven gemäß § 340f HGB für die indirekte Verlustausgleichspflicht gebunden. Im Ja-
nuar 2021 hat das Ministerium der Finanzen des Landes Nordrhein-Westfalen seine Zustimmung er-
teilt, dass eine über die von den nordrhein-westfälischen Sparkassen bereits angesparten Beträge 
hinausgehende Verlustausgleichsvorsorge unterbleiben kann. Sofern künftig aufgrund der Verpflich-
tung eine Inanspruchnahme droht, wird die Sparkasse in entsprechender Höhe eine Rückstellung bil-
den. 

Mitglied des Sparkassenverbandes Westfalen-Lippe (SVWL) 

Die Sparkasse ist nach § 32 SpkG des Landes Nordrhein-Westfalen Mitglied des Sparkassenverbandes 
Westfalen-Lippe (SVWL). Der Anteil der Sparkasse am Stammkapital des Verbands beträgt zum Bilanz-
stichtag 0,72 %. Der Verband ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts und hat die Aufgabe, das 
Sparkassenwesen bei den Mitgliedssparkassen zu fördern, Prüfungen bei den Mitgliedssparkassen 
durchzuführen und die Aufsichtsbehörde gutachterlich zu beraten. Zu diesem Zweck werden auch Be-
teiligungen an Gemeinschaftsunternehmen des Finanzsektors gehalten. Für die Verbindlichkeiten 
und sonstigen Verpflichtungen des Verbandes haften sämtliche Mitgliedssparkassen. Der Verband er-
hebt nach § 23 der Satzung des Verbands eine Umlage von den Mitgliedssparkassen, soweit seine 
sonstigen Einnahmen die Geschäftskosten nicht decken. 

Abschlussprüferhonorar 

Im Geschäftsjahr wurden für den Abschlussprüfer folgende Honorare erfasst: 

 TEUR 

Abschlussprüferleistungen 

davon aperiodisch 

319 

(24) 

Andere Bestätigungsleistungen 28 

Sonstige Leistungen --- 

Gesamtbetrag 347 

Berichterstattung über die Bezüge der und andere Leistungen an Mitglieder des Vorstandes 

Für die Verträge mit den Mitgliedern des Vorstands ist der Verwaltungsrat zuständig. Er orientiert sich 
dabei an den Empfehlungen der nordrhein-westfälischen Sparkassenverbände zu den Anstellungsbe-
dingungen für Vorstandsmitglieder und Stellvertreter. 

Mit den Mitgliedern des Vorstands bestehen auf fünf Jahre befristete Dienstverträge. Die Mitglieder 
des Vorstands erhalten ausschließlich feste Bezüge. Erfolgsbezogene Vergütungsbestandteile sowie 
Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung werden nicht gewährt. Auf die festen Gehaltsansprüche 
wird die Tarifentwicklung des öffentlichen Dienstes angewendet. 
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Vorstand 2024 

 Grundbetrag 

und Allgemeine 

Zulage 

TEUR 

Sonstige 

Vergütung 

 

TEUR 

Gesamt- 

vergütung 

 

TEUR 

Bollmann, Karl-Heinz 

Vorsitzender 

355 9 364 

Schüling, Joachim 

Mitglied 

323 9 332 

Summe 678 18 696 

Die sonstigen Vergütungen betreffen die Sachbezüge aus der privaten Nutzung von Dienstfahrzeu-
gen. 

Im Falle einer Nichtverlängerung der Dienstverträge haben Herr Bollmann und Herr Schüling Anspruch 
auf Ruhegehaltszahlungen mit ihrem Ausscheiden, sofern die Nichtverlängerung nicht von ihnen zu 
vertreten ist. Der Anspruch von Herrn Bollmann beträgt derzeit 55 % und der von Herrn Schüling der-
zeit 50 % der festen Bezüge.  

Im Falle der regulären Beendigung ihrer Tätigkeit haben die im Geschäftsjahr bei der Sparkasse täti-
gen Mitglieder des Vorstands Anspruch auf Ruhegehaltszahlungen. Der Anspruch von Herrn Bollmann 
und Herrn Schüling beträgt dann 55 % der festen Bezüge. Auf die Pensionsansprüche wird ab Beginn 
der Ruhegehaltszahlungen die Tarifentwicklung des öffentlichen Dienstes angewendet. 

Auf dieser Basis und unter der Annahme eines Eintritts in den Ruhestand mit Vollendung des 65. Le-
bensjahres bei Herrn Bollmann und 63. Lebensjahres bei Herrn Schüling wurde der Barwert der Pen-
sionsansprüche nach versicherungsmathematischen Grundsätzen errechnet. 

Vorstand Im Jahr 2024 

der Pensions- 

rückstellung 

zugeführt 

TEUR 

Barwert der 

Pensions- 

ansprüche 

31.12.2024 

TEUR 

Bollmann, Karl-Heinz 

Vorsitzender 

-412 5.189 

Schüling, Joachim 

Mitglied 

167 5.212 

Summe -245 10.401 

 
Die Auflösung der Pensionsrückstellung bei Herrn Bollmann betrifft eine Anpassung des Eintrittsal-
ters in den Ruhestand von 63 auf 65. 

Bezüge der Mitglieder der Aufsichtsgremien 

Den Mitgliedern des Verwaltungsrats, des Bilanzprüfungsausschusses und des Risikoausschusses der 
Sparkasse wurde ein Sitzungsgeld von 400,00 EUR je Sitzung gezahlt; die Vorsitzenden erhielten je-
weils 600,00 EUR. Erfolgsbezogene Anteile, Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung sowie An-
sprüche bei vorzeitiger oder regulärer Beendigung der Tätigkeit bestehen nicht. 

Mit Wirkung ab dem 01.04.2024 wurden die Sitzungsgelder auf 500,00 EUR bzw. 750,00 EUR ange-
passt. 
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In Abhängigkeit von der Sitzungshäufigkeit und -teilnahme ergaben sich im Geschäftsjahr 2024  
folgende Bezüge der einzelnen Mitglieder der zuvor genannten Gremien: 

Name EUR Name EUR 

Boland, Silvia 2.400 Lübberdink, Bernhard 400 

Bresser, Gisbert 476 Marschner, Björn 400 

Erkens, Kerstin 2.900 Pacho, Bernhard 5.200 

Eusterfeldhaus, Thomas 5.700 Reyländer, Santos 400 

Fölting, Barbara 2.900 Schepers, Wilhelm 400 

Grümer-Weyers, Annette 1.500 Schmeink, Stefan 400 

Heisterkamp, Christoph 2.856 Schmidt, Martin 476 

Hölter, Finn 400 Schulz, Guido 400 

Hövener, Stefan 476 Schürbüscher, Markus 2.400 

Jansen, Michael 900 Tenhofen, Matthias 2.400 

Kerkhoff, Thomas 8.550 Terbeck, Jens 2.400 

Kiefmann, Julian 4.300 Wiesmann, Michael 2.400 

  Insgesamt 51.034 

Pensionsrückstellungen und -zahlungen sowie weitere Bezüge für bzw. an frühere Mitglieder des 
Vorstands und deren Hinterbliebene 

An frühere Mitglieder des Vorstands und deren Hinterbliebene wurden 441 TEUR gezahlt; die Pensi-
onsrückstellungen für diesen Personenkreis betrugen am 31. Dezember 2024 5.935 TEUR.  

Vorschüsse und Kreditgewährungen an den Vorstand und den Verwaltungsrat 

Die Sparkasse hatte Mitgliedern des Vorstands zum 31. Dezember 2024 Kredite, unwiderrufliche Kre-
ditzusagen und Avale in Höhe von zusammen 52 TEUR und Mitgliedern des Verwaltungsrats in Höhe 
von 1.241 TEUR gewährt. 

Mitarbeiter/innen 

Im Jahresdurchschnitt wurden beschäftigt: 

 2024 2023 

Vollzeitkräfte 91 94 

Teilzeit- und Ultimo- 
kräfte 

76 73 

 167 167 

Auszubildende 9 10 

Insgesamt 176 177 

 

Nachtragsbericht 

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Geschäftsjahrs sind nicht eingetreten.  
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Verwaltungsrat 

Mitglieder Stellvertretende Mitglieder 

Kerkhoff, Thomas 
Bürgermeister Stadt Bocholt 
- Vorsitzender -   
 

 

Eusterfeldhaus, Thomas 
Kreisgeschäftsführer CDU 
- 1. Stellvertretender Vorsitzender - 

Hölter, Finn  
Student 

 
Erkens, Kerstin 
Steuerfachangestellte  
- 2. Stellvertretende Vorsitzende - 
 

 
Schmidt, Martin 
wissenschaftlicher Referent in einem Museum 

Fölting, Barbara 
Studiendirektorin 

Bresser, Gisbert  
Selbstständiger Unternehmensberater 

Schürbüscher, Markus 
Fertigungsleiter in einem Unternehmen für 
Antriebstechnik 

Lübberdink, Bernhard  
technischer Angestellter bei einem Automobil-
zulieferer 
 

Kiefmann, Julian 
angestellter Steuerberater 
 

Reyländer, Santos 
Verwaltungsfachwirt bei einer Gemeinde 

Wiesmann, Michael  
leitender Angestellter im technischen Vertrieb 

Schepers, Wilhelm  
technischer Angesteller i. R.  
 

Pacho, Bernhard 
Leiter einer karitativen Einrichtung i. R. 

Schmeink, Stefan 
Kaufmann im Außendienst für textile  
Bodenbeläge 

Große-Vehne, Martin (bis 31.01.2024) 
angestellter Fotograf 
 
Grümer-Weyers, Annette (ab 14.02.2024) 
Oberstudienrätin i. R. 
 

Grümer-Weyers, Annette (bis 13.02.2024) 
Oberstudienrätin i. R.  
 
Jansen, Michael (ab 14.02.2024) 
Geschäftsführer eines IT-Unternehmens 

Terbeck, Jens  
Oberstudienrat  
 

Hövener, Stefan 
selbstständiger Kraftfahrzeug-Sachverständi-
ger 
 

Heisterkamp, Christoph 
selbstständiger Holztechniker 
 

Schulz, Guido 
Leiter Treasury in einem IT-Unternehmen  

Boland, Silvia 
Sparkassenmitarbeiterin 

Winter, Klaus 
Sparkassenmitarbeiter 

Tenhofen, Matthias 
Sparkassenmitarbeiter 

Marschner, Björn 
Sparkassenmitarbeiter 
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Vorstand 

Karl-Heinz Bollmann Vorsitzender 

Joachim Schüling Mitglied 
__________________________________________ 
 
Bocholt, 07.05.2025 
 
Vorstand 
 
 
Karl-Heinz Bollmann  Joachim Schüling 
 



 

 

Anlage Anlagenspiegel 

    
Entwicklung des Finanz- 

anlagevermögens 
(Angaben in TEUR) 

    

Schuldverschrei-
bungen und an-
dere festverzins- 
liche Wertpapiere 

Aktien und  
andere nicht 

festverzinsliche 
Wertpapiere 

Beteiligungen Anteile an ver-
bundenen Unter-

nehmen 

Entwicklung der  
Anschaffungs-/ 
Herstellungskosten       

Stand am 1.1. des  
Geschäftsjahres 

--- --- 17.676 272 

Zugänge --- --- 19 --- 

Abgänge --- --- --- --- 

Umbuchungen --- --- --- --- 

Stand am 31.12. des  
Geschäftsjahres 

--- --- 17.695 272 

         

Entwicklung der kumu-
lierten Abschreibungen   

        

Stand am 1.1. des  
Geschäftsjahres 

--- --- 3.743 93 

Abschreibungen im  
Geschäftsjahr 

--- --- --- --- 

Zuschreibungen im  
Geschäftsjahr 

--- --- 506 --- 

Änderung der gesamten 
Abschreibungen 

        

  im Zusammenhang 
mit Zugängen 

---  ---  

  im Zusammenhang 
mit Abgängen 

---  ---  

  im Zusammenhang 
mit Umbuchungen 

---  ---  

Stand am 31.12. des  
Geschäftsjahres 

--- --- 3.237 93 

         

Buchwerte         

Stand am 1.1. des  
Geschäftsjahres 

--- --- 13.933 179 

Stand am 31.12. des  
Geschäftsjahres 

--- --- 14.458 179 



 

 

 

    
Entwicklung des Sachanlagevermögens (Anga-

ben in TEUR) 

    
Immaterielle 
Anlagewerte 

Sachanlagen 
Sonstige 

Vermögens- 
gegenstände 

Entwicklung der  
Anschaffungs-/ 
Herstellungskosten 

      

Stand am 1.1. des  
Geschäftsjahres 

235 67.487 --- 

Zugänge --- 739 --- 

Abgänge --- 882 --- 

Umbuchungen --- --- --- 

Stand am 31.12. des  
Geschäftsjahres 

235 67.344 --- 

          

Entwicklung der kumu-
lierten Abschreibungen   

      

Stand am 1.1. des  
Geschäftsjahres 

215 24.108 --- 

Abschreibungen im  
Geschäftsjahr 

16 3.805 --- 

Zuschreibungen im  
Geschäftsjahr 

--- --- --- 

Änderung der gesamten 
Abschreibungen 

      

  
im Zusammenhang 
mit Zugängen 

--- --- --- 

  
im Zusammenhang 
mit Abgängen 

--- 95 --- 

  
im Zusammenhang 
mit Umbuchungen 

--- --- --- 

Stand am 31.12. des  
Geschäftsjahres 

231 27.818 --- 

          

Buchwerte       

Stand am 1.1. des  
Geschäftsjahres 

20 43.379 --- 

Stand am 31.12. des  
Geschäftsjahres 

4 39.526 --- 



 

 

Anlage zum Jahresabschluss gemäß § 26a Abs. 1 Satz 2 KWG 

zum 31. Dezember 2024 

("Länderspezifische Berichterstattung") 

Die Stadtsparkasse Bocholt hat keine Niederlassungen im Ausland. Sämtliche nachfolgende Angaben 
entstammen dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024 und beziehen sich ausschließlich auf ihre 
Geschäftstätigkeit als regional tätige Sparkasse in der Bundesrepublik Deutschland. Die Tätigkeit der 
Stadtsparkasse Bocholt besteht im Wesentlichen darin, Einlagen oder andere rückzahlbare Gelder von 
Privat- und Firmenkunden entgegenzunehmen und Kredite für eigene Rechnung zu gewähren.  

Die Stadtsparkasse Bocholt definiert den Umsatz als Saldo aus der Summe folgender Komponenten 
der Gewinn- und Verlustrechnung nach HGB: Zinserträge, Zinsaufwendungen, laufende Erträge aus 
Aktien etc., Erträge aus Gewinngemeinschaften etc., Provisionserträge, Provisionsaufwendungen und 
sonstige betriebliche Erträge. Der Umsatz beträgt für den Zeitraum 1. Januar bis 31. Dezember 2024 
TEUR 39.405. 

Die Anzahl der Lohn- und Gehaltsempfänger in Vollzeitäquivalenten (ohne Auszubildende) beträgt im 
Jahresdurchschnitt 130,4. 

Der Gewinn vor Steuern beträgt TEUR 5.860. 

Die Steuern auf Gewinn betragen TEUR 4.296. Die Steuern betreffen laufende Steuern. Die Stadtspar-
kasse Bocholt hat im Geschäftsjahr keine öffentlichen Beihilfen erhalten.  
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1. Grundlagen der Geschäftstätigkeit der Stadtsparkasse Bocholt 
 
Die Stadtsparkasse Bocholt ist gemäß § 1 SpkG  eine Anstalt des öffentlichen Rechts. Sie ist beim Amts-
gericht Coesfeld unter der Nummer A 4983 im Handelsregister eingetragen. 
 
Träger der Sparkasse ist die Stadt Bocholt. Das  Satzungsgebiet der Sparkasse umfasst das Gebiet der 
Stadt Bocholt, des Kreises Borken sowie das Gebiet der angrenzenden Kreise Wesel und Kleve. 
 
Organe der Sparkasse sind der Vorstand und der Verwaltungsrat. 
 
Die Sparkasse ist Mitglied im Sparkassenverband SVWL und über dessen Sparkassen-Teilfonds dem 
Sicherungssystem der Sparkassen-Finanzgruppe angeschlossen. Die Bundesanstalt für Finanzdienst-
leistungsaufsicht (BaFin) hat das institutsbezogene Sicherungssystem der Sparkassen-Finanzgruppe 
als Einlagensicherungssystem nach dem Einlagensicherungsgesetz (EinSiG) amtlich anerkannt. Das Si-
cherungssystem stellt im Entschädigungsfall sicher, dass den Kunden der Sparkassen der gesetzliche 
Anspruch auf Auszahlung ihrer Einlagen gemäß dem EinSiG erfüllt werden kann („gesetzliche Einlagen-
sicherung“). Darüber hinaus ist es das Ziel des Sicherungssystems, einen Entschädigungsfall zu ver-
meiden und die Sparkassen selbst zu schützen, insbesondere deren Liquidität und Solvenz zu gewähr-
leisten („diskretionäre Institutssicherung“). 
 
Die Sparkasse ist ein regionales Wirtschaftsunternehmen mit der Aufgabe, der geld- und kreditwirt-
schaftlichen Versorgung der Bevölkerung und der Wirtschaft insbesondere des Geschäftsgebietes und 
ihres Trägers zu dienen. Daneben ist das soziale und kulturelle Engagement, u.a. durch Spenden der 
Sparkasse zu nennen. Im Rahmen der Geschäftsstrategie sind die Grundsätze unserer geschäftspoliti-
schen Ausrichtung zusammengefasst und in die operativen Planungen eingearbeitet. Die übergeord-
neten Ziele werden im Lagebericht im Folgenden dargestellt. Durch die zielorientierte Bearbeitung der 
strategischen Geschäftsfelder soll die Aufgabenerfüllung der Sparkasse über die Ausschöpfung von Er-
tragspotenzialen sowie Kostensenkungen sichergestellt werden. Darüber hinaus hat der Vorstand die 
Geschäfts- und Risikostrategie überprüft und den veränderten Rahmenbedingungen angepasst. Die 
Strategien wurden mit dem Verwaltungsrat der Sparkasse erörtert und innerhalb des Hauses kommu-
niziert. 
 
Die Gesamtzahl der aktiv Beschäftigten nach Mitarbeiterkapazitäten bleibt gegenüber dem Vorjahr an-
nähernd konstant. 
 
Die Gesamtzahl der mit Mitarbeitern besetzten Geschäftsstellen hat sich bis zum 31. Dezember 2024 
gegenüber dem Vorjahr nicht verändert. 
 

2. Wirtschaftsbericht 
2.1. Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen im Jahr 2024 
 
Volkswirtschaftliches Umfeld 
 
Die Rahmenbedingungen für die deutsche Wirtschaft blieben auch im Jahr 2024 herausfordernd. Geo-
politische Spannungen, darunter der anhaltende Krieg in der Ukraine, die instabile Sicherheitslage in 
mehreren Weltregionen sowie die wirtschaftlichen und politischen Differenzen zwischen den westli-
chen Industrieländern und China, beeinträchtigten die globalen Handelsbeziehungen und Investitions-
flüsse. Zusätzlich führten der Ausgang der Präsidentschaftswahl in den USA und das Ende der Regie-
rungskoalition in Deutschland zu einer weiteren Zunahme der Unsicherheit. 
 
Die weltweite Produktion stieg nach Berechnungen des Internationalen Währungsfonds (IWF) im Jahr 
2024 um 3,2 % (Vorjahr: +3,3 %). Damit entwickelte sich die Weltwirtschaft weniger dynamisch als im 
langjährigen Durchschnitt der „Vor-Corona-Jahre“ 2000 bis 2019 (+3,7 %). Der Welthandel nahm im 
Jahr 2024 wieder deutlich zu (+3,4 %), nachdem er im Vorjahr nur um 0,7 % gewachsen war. Haupttrei-
ber der Weltkonjunktur waren die Dienstleistungen, während sowohl die weltweite Industrieproduktion 
als auch der Güterhandel schwach blieben. Nach Angaben der Welthandelsorganisation (WTO) sank der 
weltweite Warenhandel ab Anfang 2023 mehrere Quartale in Folge, während der Handel mit Dienstleis-
tungen Wachstumsraten von 8 % bzw. 9 % verzeichnete. Die deutsche Wirtschaft, die stark auf den 
Export von Industriegütern ausgerichtet ist, konnte von dieser Entwicklung folglich nicht profitieren. 
 
Deutschland verzeichnete im Jahr 2024 den zweiten Rückgang der gesamtwirtschaftlichen Produktion 
in Folge. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) schrumpfte um 0,2 %, noch zum Jahreswechsel 2023/2024 
waren die Prognosen von einer geringfügigen Zunahme ausgegangen. Hauptursache war der Rückgang 
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der Bruttoanlageinvestitionen. Die staatlichen Konsumausgaben hingegen wurden um 3,5 % ausge-
weitet und leisteten damit den einzigen größeren Wachstumsbeitrag (+0,8 Prozentpunkte). Die priva-
ten Konsumausgaben, die das gesamtwirtschaftliche Wachstum im Vorjahr noch gedämpft hatten, stie-
gen leicht um 0,3 % und leisteten damit keinen signifikanten Wachstumsbeitrag (+0,1 Prozentpunkte). 
Die Exporte der deutschen Wirtschaft entwickelten sich im Jahr 2024 erneut rückläufig (-1,1 %). Da die 
Importe hingegen geringfügig um 0,2 % zunahmen, reduzierte der Außenbeitrag das gesamtwirt-
schaftliche Wachstum um 0,6 Prozentpunkte. 
 
Die abnehmende Investitionstätigkeit dämpfte das BIP-Wachstum im Jahr 2024 spürbar um 0,6 Pro-
zentpunkte. Der Rückgang der Bauinvestitionen setzte sich mit einer ähnlichen Rate wie in den drei 
Vorjahren fort (-3,3 %) und reduzierte das BIP um 0,4 Prozentpunkte. Die Ausrüstungsinvestitionen, 
die im Vorjahr ihren langjährigen Aufwärtstrend (unterbrochen nur durch den Ausbruch der Corona-
pandemie) beendet hatten (2023: -0,8 %), gingen 2024 deutlich um 5,5 % zurück. Ein Teil dieses Rück-
gangs war auf einen Sondereffekt bei den gewerblichen Pkw-Neuzulassungen zurückzuführen. Aller-
dings entwickelten sich auch die Investitionen in Maschinen und Geräte stark rückläufig (-5,9 %, nach 
-4,9 % im Jahr 2023). 
 
Neben den konjunkturellen Problemen rückten die strukturellen Herausforderungen der deutschen 
Wirtschaft im Jahr 2024 zunehmend in den Fokus. Die Folgen des Energiepreisschocks wirken weiter-
hin nach; als weitere belastende Faktoren nennen Unternehmen die Bürokratie, aber auch den Fach-
kräftemangel, hohe Arbeitskosten und die steuerliche Belastung. Die deutsche Industrie verlor im in-
ternationalen Vergleich weiter an Wettbewerbsfähigkeit, während andere Volkswirtschaften, insbeson-
dere China – vor allem in den für Deutschland zentralen Industriezweigen Automobil, Chemie und Ma-
schinenbau – zulegen konnten. 
 
Die schwierige Wirtschaftslage hinterließ im Berichtsjahr 2024 zunehmend Spuren auf dem Arbeits-
markt. Die Zahl der Erwerbstätigen stieg im Jahresdurchschnitt 2024 noch leicht um 0,2 % auf 46,1 
Millionen, der Anstieg kam jedoch im Jahresverlauf zum Erliegen. Die Arbeitslosenquote erhöhte sich 
von 5,7 % (2023) auf 6,0 % und erreichte damit den höchsten Stand seit 2016 (6,1 %). In Nordrhein-
Westfalen lag die jahresdurchschnittliche Quote bei 7,5 % (Vorjahr: 7,2 %). 
 
Die Verbraucherinsolvenzen nahmen 2024 zu (+8,5 % auf 72.100 Fälle). Hier wirkten sich gleich meh-
rere Faktoren negativ aus: Einerseits belasteten die stark gestiegenen Lebenshaltungskosten sowie 
höhere Zinsen – insbesondere bei Anschlussfinanzierungen – die Ausgabenseite der Haushalte. Ande-
rerseits verschlechterte sich die Einkommenssituation vieler Menschen, da die Chancen von Arbeitslo-
sen auf eine Rückkehr in eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung ein historisches Tief erreich-
ten.  
 
Bei den Unternehmensinsolvenzen hatte, nach dem historischen Tiefststand im Jahr 2021, bereits im 
Jahr 2022 eine Trendwende eingesetzt. Im Jahr 2024 nahm das Insolvenzgeschehen nochmals an Dy-
namik zu (+24,3 % bzw. 22.400). Eine höhere Zahl an Unternehmensinsolvenzen wurde zuletzt im Jahr 
2015 verzeichnet.  
 
Alle Wirtschaftssektoren verzeichneten im Berichtsjahr zweistellige Zuwachsraten bei den Insolvenz-
zahlen. Besonders stark fiel der Anstieg im Dienstleistungsgewerbe und im Verarbeitenden Gewerbe 
aus. Das Baugewerbe bleibt jedoch der mit Abstand am stärksten von Insolvenz bedrohte Wirtschafts-
bereich. 
 
Die durch Unternehmensinsolvenzen verursachten Gläubigerschäden summierten sich im Jahr 2024 
auf rund 56 Mrd. Euro und lagen damit deutlich über dem Vorjahreswert (31,2 Mrd. Euro). Der Anstieg 
der Schäden war sowohl auf die höhere Zahl der Insolvenzen als auch auf größere durchschnittliche 
Schadenssummen zurückzuführen, die insbesondere durch zahlreiche Großinsolvenzen verursacht 
wurden.  
 
Die Inflation hat sich im Jahr 2024 deutlich abgeschwächt: Die Verbraucherpreise stiegen im Jahres-
durchschnitt um 2,2 %, nach +5,9 % im Jahr 2023 und +6,9 % im Jahr 2022. Anders als in den beiden 
Vorjahren lag die Kerninflationsrate – ohne Energie und Nahrungsmittel – mit +3,0 % über der allge-
meinen Inflationsrate. Der starke Anstieg der Energiepreise um fast 30 % im Jahr 2022 hatte sich im 
Folgejahr bereits abgeschwächt (+5,3 %), im Jahr 2024 gingen die Energiepreise dann um 3,2 % zu-
rück. Im Jahresverlauf ging die Inflationsrate bis auf +1,6 % im September zurück. Im letzten Quartal 
2024 nahm die Inflationsrate wieder zu. Im Dezember 2024 lagen die Verbraucherpreise 2,6 % über 
dem Niveau des Vorjahresmonats.  
 
Angesichts des rückläufigen Anstiegs der Verbraucherpreise führte der Anstieg der nominal verfügba-
ren Einkommen um 4,2 % bei den privaten Haushalten zu Realeinkommenszuwächsen. Bei weiterhin 
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verhaltener Konsumneigung stieg die Sparquote im Jahr 2024 deutlich um 1,0 Prozentpunkte auf  
11,4 % und lag damit deutlich höher als im langjährigen Durchschnitt. 
 
Die Situation im Immobiliensektor stellte sich im Jahr 2024 weiterhin schwierig dar, zeigte jedoch An-
zeichen für eine Stabilisierung. In realer Rechnung gingen die Investitionen in Wohnbauten bereits das 
vierte Jahr in Folge zurück. Im vergangenen Jahr sanken die Wohnungsbauinvestitionen auch in nomi-
naler Rechnung (-2,3 %), was zuletzt im Jahr 2009 der Fall war.  
 
Die Zahl der Baugenehmigungen für Wohnungen sank im Jahr 2024 im Vergleich zum Vorjahr erneut 
deutlich um 43.700 (-16,8 %) auf 215.900 und erreichte damit den niedrigsten Stand seit 2010. Der 
Rückgang fiel damit jedoch geringer aus als im Vorjahr (-26,6 %) und schwächte sich im Jahresverlauf 
ab. Beim Neubau von Ein- und Zweifamilienhäusern erreichte die monatliche Zahl der Baugenehmigun-
gen in diesem Segment im Januar 2024 mit 3.900 den niedrigsten Stand seit Beginn der Zeitreihe im 
Jahr 1995, stabilisierte sich im Jahresverlauf aber auf niedrigem Niveau.  
 
Die Preise für Wohnimmobilien stiegen im zweiten und dritten Quartal leicht an, der Häuserpreisindex 
legte um 1,5 % bzw. 0,3 % zu. Auf Jahressicht lagen die Preise jedoch weiterhin leicht unter dem Vor-
jahresniveau (-0,7 % im dritten Quartal). In Verbindung mit dem gesunkenen Zinsniveau hat sich die 
Erschwinglichkeit von Wohnimmobilien hierdurch im Vergleich zum Vorjahr verbessert. Im langfristi-
gen Vergleich blieben die Wohnimmobilienpreise allerdings hoch, da der Preisrückgang seit 2022 nur 
einen Teil des vorherigen, langjährigen Preisanstiegs kompensierte. 
 
Nachdem die Bekämpfung der Inflation in den beiden Vorjahren im Fokus gestanden hatte, lockerten 
die meisten Notenbanken der großen Industrieländer (mit Ausnahme Japans) ihren geldpolitischen 
Kurs im Berichtsjahr 2024. Die US-amerikanische Notenbank Federal Reserve (Fed) senkte den Leitzins 
im Jahresverlauf schrittweise von einer Bandbreite von 5,25 % ­ 5,50 % auf 4,25 % ­ 4,50 %.  
 
Die Europäische Zentralbank (EZB) leitete mit einer ersten Zinssenkung um 0,25 Prozentpunkte im Juni 
2024 die Zinswende ein. Dem folgten zwei weitere Schritte im September und Oktober. Zum Jahresende 
2024 lag der Einlagesatz bei 3,0 % und der Zinssatz für Hauptrefinanzierungsgeschäfte bei 3,15 %. 
Gleichzeitig trieb die EZB den Abbau ihres Anleiheportfolios voran, was der Lockerung der monetären 
Rahmenbedingungen tendenziell entgegenwirkte. Trotz der Leitzinssenkungen blieb die Geldpolitik 
leicht restriktiv. 
 
Die Anleihemärkte hatten diese Entwicklung bereits weitgehend vorweggenommen. Schon zum Jah-
reswechsel 2023/2024 war der weitgehende Erfolg der Inflationsrückführung absehbar. Die Kapital-
marktzinsen waren deshalb bereits deutlich gesunken. Die Renditen zehnjähriger Bundesanleihen, die 
auch für das Kundengeschäft eine wichtige Bezugsgröße darstellen, lagen zu Jahresbeginn 2024 kaum 
über der Zwei-Prozent-Marke. Nach einem kurzzeitigen erneuten Anstieg im zweiten Quartal des Jahres 
auf über 2,7 %, belief sich die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe zum Jahresende auf 2,39 %. 
 
Nach einem guten Börsenjahr 2023 legten die großen Aktienindizes im vergangenen Jahr erneut deut-
lich zu. Insbesondere die US-Indizes Nasdaq 100 und S&P 500 verzeichneten einen kräftigen Zuwachs. 
Trotz der schwierigen gesamtwirtschaftlichen Lage in Deutschland verzeichnete der Deutsche Aktien-
index (DAX) ein Plus von knapp 19 % im Jahresverlauf und stieg damit etwas stärker als der MSCI World. 
Ähnlich verlief die Entwicklung beim Dow Jones mit einem Jahresplus von rund 13 %, während der 
EUROSTOXX 50 um ca. 8 % zulegte. 
 
Wirtschaft im IHK-Bezirk Nord-Westfalen 
 
Die Konjunktur in Nord-Westfalen stellte sich wie folgt dar: Das Bruttoinlandsprodukt ist in der ersten 
Jahreshälfte 2024 (aktuellster verfügbarer Wert) gegenüber dem ersten Halbjahr des Vorjahres um   
0,1% gestiegen, während es im gesamten Bundesgebiet um 0,2 % gesunken ist. 
 
Während sich die Dienstleistungen und insbesondere der Wirtschaftsbereich Information und Kommu-
nikation etwas besser entwickelten, sind Industrie- und Baukonjunktur schwach geblieben. Die Zahlen 
zu den Auftragseingängen ließen klar erkennen, dass die Belebung der Nachfrage ausgeblieben ist. In 
etlichen Branchen wurde deutlich weniger produziert als im Vorjahr. In den energieintensiven Indust-
riezweigen blieb die Produktion auf niedrigem Niveau. Viele Industrieunternehmen kämpften mit ho-
hen Energiepreisen und hohen Produktionskosten. Die Umsätze der nord-westfälischen Industriebe-
triebe lagen im Zeitraum Januar bis September 2024 mit 34,5 Milliarden Euro 3,4 % unter dem Vorjah-
resniveau. 
 
 
 



Seite 5 von 28 

Die im internationalen Vergleich großen Kostensteigerungen und schwache Produktivitätsentwicklung 
im Verarbeitenden Gewerbe schlugen sich in einer Verschlechterung der preislichen Wettbewerbsfä-
higkeit nieder. So lagen die Lohnstückkosten deutlich höher als 2023 (+5,4 %). Die hohen Baukosten, 
die seit dem Jahr 2019 um gut 40 % zugelegt haben, wirkten sich weiterhin negativ auf die Bauinves-
titionen aus. Besonders stark gebremst wurde der Wohnungsbau. 
 
Die Preisdynamik hatte im vergangenen Jahr nachgelassen. Nach den kräftigen Anstiegen der vergan-
genen Jahre lag die jahresdurchschnittliche Inflationsrate – gemessen am Verbraucherpreisindex für 
Deutschland im Vergleich zum Vorjahr – bei 2,2 %. Die Kerninflationsrate (ohne Energie und Nahrungs-
mittel) war im Jahresdurchschnitt 2024 mit 3,0 % noch deutlich erhöht. Insgesamt blieben die Preise 
auf einem hohen Niveau, knapp 20 Prozent über dem Jahresdurchschnitt von 2019. 
 
Obwohl sich die Teuerungsrate vermindert und die Reallöhne einen positiven Trend verzeichnet haben, 
blieb der private Konsum im vergangenen Jahr schwach. Gleichzeitig wurde die Spartätigkeit weiter 
ausgedehnt - die Sparquote stieg auf 11,6 %. Angesichts der gedämpften Konsumneigung der privaten 
Verbraucher sind stärkere Impulse im Handel beziehungsweise konsumnahen Dienstleistungsberei-
chen weiter ausgeblieben. 
 
Zu den hohen konjunkturellen Risiken kamen zum Jahresende gestiegene Unsicherheiten über die po-
litischen Rahmenbedingungen hinzu – zum einen durch den Ausgang der US-Wahlen, zum anderen 
durch den Bruch der Ampelkoalition. Unsichere wirtschaftliche Perspektiven hemmten insbesondere 
auch die Investitionsbereitschaft der Unternehmen, was sich in dem abermaligen deutlichen Rückgang 
der Ausrüstungsinvestitionen niedergeschlagen hat. 
 
Branchenumfeld 

Die Kreditinstitute in Deutschland verzeichneten in einem herausfordernden gesamtwirtschaftlichen 
Umfeld und vor dem Hintergrund der erneuten geldpolitischen Wende eine stabile Geschäftsentwick-
lung, bei jedoch zunehmenden Ertragsrisiken.  

Im Aktivgeschäft zeigte sich eine Stabilisierung auf niedrigem Niveau. Der Bestand der Kredite an inlän-
dische Nichtbanken stieg von Ende 2023 bis Ende 2024 um 1,4 % (Vorjahr: + 1,0 %). Während die Kre-
dite an öffentliche Haushalte überdurchschnittlich zunahmen, lag der Bestand an Unternehmenskredi-
ten zum Jahresende 2024 nur 1,0% über dem Vorjahreswert. Bei den Krediten an wirtschaftlich un-
selbstständige und sonstige Privatpersonen verzeichneten die Kreditinstitute ein Plus von 0,9 % (Vor-
jahr: +0,7 %). 

Im Jahresverlauf 2024 kam es zu einer Belebung der Kreditnachfrage, die sich jedoch im 4. Quartal ab-
schwächte. Insbesondere Kredite zur privaten Baufinanzierung waren aufgrund des gesunkenen Zinsni-
veaus und besserer Aussichten auf dem Wohnimmobilienmarkt stärker gefragt. Das Neugeschäft im Be-
reich der privaten Baufinanzierung hat sich im Jahresverlauf 2024 sukzessive erhöht und lag 2024 ins-
gesamt rund 23% über dem Vorjahr. Trotz dieser Steigerung war es – abgesehen vom Vorjahr – das 
geringste Neugeschäftsvolumen seit 2013.  

Eine ähnliche Entwicklung verzeichneten auch die Sparkassen in Westfalen-Lippe. Nach dem kräftigen 
Rückgang im Vorjahr zog das Kredit-Neugeschäft wieder deutlich an, blieb jedoch klar hinter dem Volu-
men früherer Jahre zurück. Im Neugeschäft mit Unternehmen und Selbständigen kam es zu einer Zu-
nahme um 3,1 %. Die Nachfrage nach privaten Wohnungsbaukrediten stieg deutlich um 25,1 %, was 
jedoch nur einen Teil des Rückgangs im Vorjahr (41,2 %) wettmachte. Der Bestand der Kundenkredite 
nahm um 1,2 % zu. Gestützt wurde das Wachstum der Kundenkreditbestände vom Kreditgeschäft mit 
Firmenkunden. Der Kreditbestand der Unternehmen und Selbständigen stieg im Jahresverlauf 2024 um 
1,6 %. Die Privathaushalte erhöhten ihren Kreditbestand im Berichtsjahr um 0,2 % auf 48,6 Mrd. EUR. 

Auf der Passivseite führte der Anstieg der Sparquote zu einer Zunahme der Einlagen von Nichtbanken 
bei Kreditinstituten im Inland um 4,2 % im Jahresverlauf 2024 (2023: +2,0 %). Dabei setzten sich die 
Umschichtungen von Sichteinlagen hin zu höher verzinsten Anlageprodukten im Gesamtjahr 2024 fort. 
Die Sichteinlagen von inländischen Nichtbanken nahmen nach einem Rückgang um 6,6 % im Vorjahr 
wieder zu (+3,5 %). Deutlichere Steigerungen gab es bei Termineinlagen (+8,6 %) sowie bei Sparbriefen, 
die sich nach der Vervierfachung im Vorjahr um weitere 11 % erhöhten. Zum Jahresende kehrte sich die 
Entwicklung jedoch teilweise um. Während die täglich fälligen Einlagen sowohl von Privatpersonen wie 
auch von Unternehmen stark zunahmen, kam es zu einem Rückgang bei den Sparbriefen. Insgesamt 
nahmen die Kundeneinlagen im Schlussquartal kräftig zu. 

Auch das Einlagengeschäft der westfälisch-lippischen Sparkassen war im Gesamtjahr 2024 durch kräf-
tige Mittelzuflüsse und zinsinduzierte Umschichtungen geprägt. Der Gesamtbestand der Kundeneinla-
gen legte um 2,8 % zu, getrieben insbesondere durch das Privatkundengeschäft. Dabei setzte sich der 
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Rückgang der Spareinlagen fort, während es hohe Mittelzuflüsse bei Eigenemissionen, Sparbriefen und 
Termineinlagen gab. Auch bei täglich fälligen Geldern kam es nach dem Rückgang im Vorjahr wieder zu 
Zuflüssen. Insgesamt reduzierte sich der Anteil der täglich fälligen Einlagen an den gesamten Kunden-
einlagen jedoch weiter.  

Das nicht bilanzwirksame Kunden-Wertpapiergeschäft der Sparkassen in Westfalen-Lippe hat sich er-
neut spürbar belebt. Der gesamte Wertpapierumsatz erreichte im Jahr 2024 den höchsten jemals er-
reichten Wert. Der Nettoabsatz an Kunden ging jedoch – aufgrund eines hohen Verkaufsvolumens – 
deutlich zurück. 

Die erste Zinswende der EZB, die das langjährige Null- bzw. Niedrigzinsumfeld beendet hatte, hatte im 
Jahr 2023 zu einem deutlichen Anstieg der Zinsüberschüsse geführt, ein Trend, der sich laut Bundes-
bank trotz der zwischenzeitlichen Leitzinssenkungen auch im Jahr 2024 noch positiv auf die Ertragssi-
tuation der Kreditinstitute mit einem starken Einlagen- und Kreditgeschäft ausgewirkt haben dürfte. 

Bei den Sparkassen in Westfalen-Lippe zeigte sich die zentrale Ertragsquelle „Zinsüberschuss“ gegen-
über dem Vorjahr leicht verbessert (+0,5 %). Beim Provisionsüberschuss konnte eine Zunahme um  
6,7 % verzeichnet werden. Auf der Aufwandsseite führten tarifliche Steigerungen zu höheren Personal-
kosten, während sich der deutliche Sachkostenanstieg des Vorjahres als Folge der geringeren Inflation 
deutlich abschwächte. Trotz steigender Insolvenzzahlen und der allgemein schwierigen konjunkturellen 
Situation fiel die Risikovorsorge im Kreditgeschäft der westfälisch-lippischen Sparkassen im abgelaufe-
nen Jahr etwas geringer aus. Gleichwohl lag die Risikovorsorge, wie schon im vorherigen Jahr, auf einem 
deutlich höheren Niveau als in der Dekade 2012-2022. 
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2.2. Veränderungen der rechtlichen Rahmenbedingungen im Jahr 2024 
 
Auch das Jahr 2024 war von weitreichenden aufsichtsrechtlichen Regulierungsmaßnahmen geprägt.  
 
Hervorzuheben sind die Neureglungen der Capital Requirements Regulations (CRR III), die Aktualisie-
rung der Mindestanforderungen an das Risikomanagement von Banken (8. MaRisk-Novelle), die Um-
setzung der Anforderungen aus der bereits im Januar 2023 in Kraft getretenen Verordnung (EU) 
2022/2554 über die digitale operationale Resilienz im Finanzsektor (Digital Operational Resilience Act, 
DORA) sowie das EU-Geldwäschepaket. 
 
Im Fokus der ab dem 1. Januar 2025 umzusetzenden CRR III standen die grundlegende Überarbeitung 
zentraler Risikopositionsklassen bei der Ermittlung der risikogewichteten Aktiva sowie Änderungen bei 
den Eigenmittelanforderungen für operationelle Risiken.  
 
Die wichtigsten Neuerungen aus der bis zum 31. Dezember 2024 umzusetzenden 8. MaRisk-Novelle 
betrafen die Marktpreisrisiken sowie die erstmals formulierten Anforderungen an das Risikomanage-
ment von Kreditspreadrisiken im Anlagebuch. Deutlicher als bisher hat die Aufsicht herausgestellt, 
dass Kreditinstitute sowohl die kurzfristigen Auswirkungen von Zinsänderungsrisiken auf die Gewinn- 
und Verlustrechnung (ertragsorientierte Sicht) als auch die langfristigen Folgen dieser Risken auf die 
Vermögenssituation (Barwert) bewerten und steuern müssen. 
 
Mit DORA hat die Europäische Union eine finanzsektorweite Regulierung für die Themen Cybersicher-
heit, Risiken der Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) und digitale operationelle Resi-
lienz geschaffen. Die Regelungen sind ab dem 17. Januar 2025 anzuwenden und sollen wesentlich dazu 
beitragen, den europäischen Finanzmarkt gegenüber Cyberrisiken und IKT-Vorfällen zu stärken. 
 
Im Juli 2024 ist das EU-Geldwäschepaket in Kraft getreten, das insbesondere die Richtlinie (EU) 
2024/1640 („6. Geldwäsche – Richtlinie“) und die Verordnung (EU) 2024/1624 („Geldwäsche-Verord-
nung“) umfasst. Mit dem Geldwäschepaket rückt das Ziel näher, einen einheitlichen Rechtsrahmen zur 
Geldwäschebekämpfung innerhalb der EU zu schaffen. Sowohl die Mitgliedsstaaten als auch die Ver-
pflichteten haben nun drei Jahre Zeit, sich auf die neuen Regelungen vorzubereiten. Des Weiteren 
wurde eine europäische Behörde zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung, 
die „Anti-Money Laundering Authority“ (AMLA) mit Sitz in Frankfurt errichtet. Die AMLA wird Mitte 2025 
ihre Tätigkeit aufnehmen. 
 
Mit dem Ende der bisherigen Regierungskoalition ist die nationale Umsetzung der Corporate Sustaina-
bility Reporting Directive (CSRD) im Jahr 2024 nicht erfolgt. Damit besteht für das Geschäftsjahr keine 
CSRD-Berichtspflicht, da die EU-Richtlinie CSRD bei Nicht-Umsetzung keine unmittelbare Wirkung auf 
Unternehmen entfaltet. Somit gilt weiterhin der bisherige nationale Rechtsrahmen zur nicht-finanziel-
len Berichterstattung.  
 
Die EU-Kommission hat am 26. Februar 2025 im Rahmen ihrer Vereinfachungsagenda das sog. Omni-
buspaket zur Vereinfachung nachhaltigkeitsbezogener Anforderungen an Unternehmen vorgestellt. 
Dieses Paket umfasst Erleichterungen in den Bereichen Nachhaltigkeitsberichterstattung (CSRD), EU-
Lieferkettengesetz (CS3D), EU-Taxonomie und CO2-Grenzausgleichmechanismus (CBAM). Die Vor-
schläge sind jedoch noch im ordentlichen Gesetzgebungsverfahren durch das Europäische Parlament 
und den Rat zu bestätigen.  
 
Die weitere Entwicklung bleibt abzuwarten, erkennbar ist jedoch der Wille der Kommission, wirksame 
Erleichterungen für die berichtenden Unternehmen zu schaffen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Seite 8 von 28 

 
2.3. Bedeutsamste finanzielle Leistungsindikatoren 

 

Folgende Kennzahlen stellen unsere bedeutsamsten finanziellen Leistungsindikatoren dar. 
 

 
Jahresergebnis vor Steuern und Veränderung der Vorsorgereserven in EUR 
Dieser Leistungsindikator berücksichtig neben dem Ergebnis aus der normalen Geschäftstätigkeit auch das Bewertungsergebnis sowie außerordentliche Ergebnisbe-
standteile 
Kernkapitalquote nach CRR 
Verhältnis des angerechneten Kernkapitals bezogen auf die risikobezogenen Positionswerte (Adressenausfall-, operationelle, Markt- und CVA-Risiken) 
Gesamtkapitalquote nach CRR 
Verhältnis der angerechneten Eigenmittel bezogen auf die risikobezogenen Positionswerte (Adressenausfall-, operationelle, Markt- und CVA-Risiken) 
Wachstum Forderungen ggü. Kunden 
Relatives Wachstum der relevanten Bilanzbestände (Aktiva 4 und 9) 
Kernkapitalzuführung 
Zuführungspotential zum Kernkapital aus dem Jahresüberschuss und der Dotierung von Vorsorgereserven vor Beschluss der Gremien 

 

Der bedeutsamste Leistungsindikator „Wachstum im Kundenkreditgeschäft“ liegt unterhalb des Ziels 

für das Geschäftsjahr 2024. Das Jahresergebnis vor Steuern und Veränderungen der Vorsorgereserven 

in Mio. € Werte wird leicht unterschritten. Die Kapitalquoten liegen oberhalb der strategischen Ziele. 

Die Zuführung zum Kernkapital wurde auf Grund der Auflösung von Vorsorgereserven gemäß § 340f 

HGB und einer Dotierung des Fonds für allgemeine Bankrisiken gemäß § 340g HGB in entsprechender 

Höhe deutlich überschritten. 

 
2.4. Darstellung, Analyse und Beurteilung des Geschäftsverlaufs 

 
1 Geschäftsvolumen = 

Kundenaktiva und /–passiva zuzüglich Eventualverbindlichkeiten, unwiderrufliche Kreditzusagen und Kunden-Wertpapierge-

schäftsvolumen 

 
2.4.1. Bilanzsumme und Geschäftsvolumen 
 
Die Stichtagsbilanzsumme per 31.12.2024 liegt bei 1.456,3 Mio. EUR. Mit diesem Wert liegt die Stich-
tagsbilanzsumme nahezu auf dem Niveau des Vorjahresvergleichswertes. Ursächlich für den leichten 
Rückgang ggü. dem Vorjahr waren Abflüsse bei den Kundeneinlagen. Die Entwicklung der Bilanzsumme 
liegt damit in etwa auf dem Niveau der Planung.  
 
 
Neben einem im Vergleich zum Vorjahr erhöhten Kundenkreditwachstum erfolgte im Bereich der eige-

Kennzahl 2023 Zielwert 2024 2024 Abweichung

Jahresergebnis vor Steuern und Veränderungen 

der Vorsorgereserven in Mio. €
10,8 Mio. € 10,4 Mio. € 9,9 Mio. €  -0,5 Mio. EUR

Kernkapitalquote nach CRR 14,62% > 14,00% 15,54% +

Gesamtkapitalquote nach CRR 15,80% 15,75% 16,71% 0,96%

Kundenkreditgeschäft: 

Wachstum Forderungen ggü. Kunden in %
2,40% 5,10% 2,70% -2,40%

Kernkapitalzuführung 10,4 Mio. € 7,1 Mio. € 17,1 Mio. €  +10,0 Mio. EUR

2024 2023

Bilanzsumme 1.456,3       1.459,1       -2,8 -0,2

Durchschnittsbilanzsumme 1.442,1       1.415,2       26,9 1,9

Geschäftsvolumen1 2.741,9       2.725,8       16,1 0,6

Barreserve 20,9              23,0              -2,1 -9,1                       1,4 

Forderungen an Kreditinstitute 167,3           195,7           -28,4 -14,5                    11,5 

Forderungen an Kunden 1.093,4       1.064,6       28,8 2,7                    75,1 

Wertpapieranlagen 116,0           115,0           1,0 0,9                       8,0 

Beteiligungen / verb. Unternehmen 14,6              14,1              0,5 3,5                       1,0 

Sachanlagen 39,5              43,4              -3,9 -9,0                       2,7 

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 150,5           145,3           5,2 3,6                    10,3 

Verbindlichkeiten gegenüber Kunden 1.115,1       1.135,0       -19,9 -1,8                    76,6 

Rückstellungen 19,0              22,1              -3,1 -14,0                       1,3 

Eigenkapital 169,4           153,2           16,2 10,6                    11,6 

% %

Bestand
Veränderung Veränderung

Anteil in % der 

Bilanzsummme

in Mio. EUR in Mio. EUR in Mio. EUR
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nen Wertpapieranlagen unter Ertrags-/ und Risikogesichtspunkten eine weitere Optimierung der stra-
tegischen Asset-Allokation ohne nominelle Ausweitung des Volumens. 
 
2.4.2. Aktivgeschäft 
2.4.2.1. Barreserve 
 
Die Barreserve bleibt im Vergleich zum Vorjahr annähernd konstant. 
 
2.4.2.2 Forderungen an Kreditinstitute 
 
Der Rückgang an Forderungen an Kreditinstitute geht einher mit dem Rückgang des Kundeneinlagen-
geschäfts und dem Anstieg im Kundenkreditgeschäft. 
 
Der Bestand setzt sich hauptsächlich aus bei Kreditinstituten unterhaltenen Liquiditätsreserven zusam-
men. Hier wurde aufgrund der Zinssituation wie im Vorjahr die Einlagenfazilität bei der Bundesbank ge-
nutzt. 
 
Die regulatorischen Anforderungen an die Liquiditätsausstattung wurden durch die dargestellte Liqui-
ditätshaltung eingehalten. 
 
2.4.2.3. Kundenkreditvolumen 
 
Das Neugeschäft im Kundenkreditgeschäft vollzog sich im Darlehensgeschäft bei Privat- und Geschäfts-
kunden. 
 
Die Darlehenszusagen belaufen sich im Jahr 2024 insgesamt auf 188,9 Mio. EUR und liegen damit leicht 
unterhalb des Wertes aus dem Vorjahr (196,5 Mio. EUR). Der Anteil der gewerblichen Darlehenszusagen 
reduzierte sich um 15,0 % auf 128,2 Mio. EUR. Die Darlehenszusagen gegenüber Privatkunden stiegen 
demgegenüber um 35,4 % auf 55,5 Mio. EUR.  
 
Die Darlehenszusagen zur Finanzierung des Wohnungsbaus erhöhten sich im Gesamtjahr um 10,5 % 
auf 76,6 Mio. EUR. 
 
Das im Vorjahr prognostizierte Wachstum der Kundenforderungen von insgesamt 5,1 % wurde mit ei-
nem Anstieg von 2,7 % nicht erreicht. Grund hierfür war neben einer gesamtwirtschaftlich begründeten 
zurückhaltenden Investitionstätigkeit auch der Abbau einzelner großer Kreditengagements im Rahmen 
von Unternehmensübernahmen.  
 
2.4.2.3. Wertpapieranlagen 
 
Der Bestand der eigenen Wertpapieranlagen hat sich im Vergleich zum Vorjahr konstant entwickelt. 
 
Durch den Verkauf eines Immobilienfonds mit einem Volumen von 13,3 Mio. EUR (Buchwert) wurde der 
Bestand der über Fonds gehaltenen eigenen Immobilien deutlich reduziert. Bestände weiterer Immo-
bilienfonds haben sich durch Kapitalabrufe leicht erhöht. 
 
Diese verfügbare Liquidität wurde unter Beachtung einer angemessenen Streuung über Emittenten, 
Länder und Laufzeiten ausschließlich in Form von risikoarmen und hochliquiden festverzinslichen 
Wertpapieren investiert. 
 
Die Entwicklung entspricht insgesamt der Planung. 
 
2.4.2.4. Beteiligungen und verbundene Unternehmen 
 
Im Geschäftsjahr 2024 stieg das Volumen der Beteiligungen und Anteile an verbundenen Unternehmen 
um 0,5 Mio. EUR auf 14,6 Mio. EUR.  
 
Die Veränderung ergab sich aus einer Zuschreibung auf die Beteiligung am Sparkassenverband West-
falen-Lippe in Höhe von 0,5 Mio. EUR. 
 
2.4.2.5. Sachanlagen 
 
Die Sachanlagen reduzieren sich von 43,4 Mio. EUR auf 39,5 Mio. EUR. 
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Die Reduzierung resultiert neben der planmäßigen Abschreibungen im Wesentlichen aus einer außer-
planmäßigen Abschreibung auf eine nicht sparkassen-betrieblich genutzte Immobilie. 
 
 
2.4.3. Passivgeschäft 
2.4.3.1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 
 
Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten erhöhten sich von 145,3 Mio. EUR auf 
150,5 Mio. EUR. 
 
Neben einer institutionellen Refinanzierung in Höhe von 35 Mio. EUR (+ 5 Mio. EUR im Vergleich zum 
Vorjahr) handelt es sich dabei überwiegend um Mittel, die der Finanzierung des langfristigen Kreditge-
schäfts dienen.  
 
2.4.3.2. Verbindlichkeiten gegenüber Kunden 
 
Die Verbindlichkeiten gegenüber Kunden nahmen im Vergleich zum Vorjahr ab. 
 
Neben einer Reduzierung des Gesamtbestandes ist auf Grund der Zinsentwicklung eine Umschichtung 
in Richtung verzinslicher Produkte zu erkennen.  
 
Bei den Spareinlagen war ein deutlicher Rückgang in Höhe von 26,5 Mio. EUR zu verzeichnen. Sparkas-
senbriefe stiegen im gleichen Zeitraum um 19,1 Mio. EUR an. 
 
Bei den Kundeneinlagen in den liquiden und kurzfristigeren Anlageformen (Termin-, Tages- und Sicht-
einlagen) kam es ebenfalls zu einem Wechsel in die höher verzinslichen Produkte. Während die Termin-
gelder um 14,3 Mio. EUR anstiegen, reduzierten sich die Sichteinlagen um 26,8 Mio. EUR. Die Sichtein-
lagen machen jedoch weiterhin rd. 45% unserer Bilanzsumme aus. 
 
Die gesamte Entwicklung im Jahr 2024 war stark durch die Zinsentwicklung und den bereits im Vorjahr 
absehbaren Rückgang von zum Bilanzstichtag 31.12.2023 temporär vorhandenen Einlagen öffentlicher 
Haushalte geprägt (Rückgang in Höhe von rund 46 Mio. EUR). Unternehmenskunden reduzierten ihre 
Einlagenbestände in der Summe um rund 16 Mio. EUR. Die Einlagen der Privatkunden erhöhten sich 
um rund 36 Mio. EUR. Der Rückgang insgesamt wurde zum Teil durch die Aufnahme einer institutionel-
len Kundenrefinanzierung kompensiert. 
 
Der für das abgelaufene Geschäftsjahr prognostizierte Anstieg der gesamten Kundenverbindlichkeiten 
von 1% gegenüber dem Bestand zu Jahresbeginn wurde nicht erreicht. 
 
 
2.4.4. Dienstleistungsgeschäft 
 
Zahlungsverkehr 
Der Bestand an Girokonten erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um 4,6 % auf 49.627 Stück. Der Er-
gebnisbeitrag stieg gegenüber dem Vorjahr deutlich an. Der Anstieg der Provisionen aus dem Zah-
lungsverkehr beruht insbesondere auf eingeleiteten Gebührenanhebungen im Privatgirobereich. 
 
Vermittlung von Wertpapieren 
Das Wertpapiergeschäft war im Jahr 2024 geprägt durch die Entwicklung an den Kapital- und Aktien-
märkten. Die Kundenbestände und Wertpapierumsätze lagen deutlich über dem Niveau des Vorjahres. 
Der Gesamtumsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um 67,0 Mio. EUR. Die Aktienumsätze stiegen im 
Vergleich zum Vorjahr an. Der Ergebnisbeitrag lag deutlich über dem Wert des Vorjahres. Der ambitio-
nierte Planwert wurde trotz der positiven Gesamtentwicklung damit aber nicht vollständig erreicht. 
 
Immobilienvermittlung 
Das Immobilienvermittlungsgeschäft betreiben wir über unser S-Immobilien-Center. Insgesamt wur-
den Immobilien mit einem Kaufpreisvolumen in Höhe von 8,0 Mio. EUR vermarktet. Das bedeutet einen 
Rückgang von 5,4 Mio. EUR im Vergleich zum Vorjahr.  
 
Vermittlung von Bausparverträgen und Versicherungen 
Im Jahr 2024 wurden 266 Bausparverträge der LBS Landesbausparkasse NordWest einschließlich der 
Wohn-Riester-Bausparverträge mit einem Vertragsvolumen von insgesamt 13,0 Mio. EUR abgeschlos-
sen. Die vermittelte Bausparsumme liegt damit deutlich unterhalb des Vorjahresvergleichswertes. 
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Der Absatz von Lebensversicherungen gemessen an der Beitragssumme ist im Jahr 2024 im Vorjahres-
vergleich angestiegen. Der Absatz von Kompositversicherungen steigt ebenfalls gemessen an der Bei-
tragssumme im Vergleich zum Vorjahr leicht an. 
 
2.4.5. Derivate  
 
Die derivativen Finanzinstrumente dienten ausschließlich der Sicherung der eigenen Positionen. Hin-
sichtlich der zum Jahresende bestehenden Geschäfte wird auf die Darstellung im Anhang verwiesen. 
 
 
2.5. Darstellung, Analyse und Beurteilung der Lage 
2.5.1. Vermögenslage 
 
Gegenüber dem Vorjahr ergaben sich stichtagsbezogen bedeutende Verschiebungen von Bilanzstruk-
turanteilen auf der Aktivseite. Der Anteil der Forderungen gegenüber Kreditinstituten reduzierte sich 
zu Gunsten der Forderungen an Kunden. 
 
Sämtliche Vermögensgegenstände und Rückstellungen werden vorsichtig bewertet. Die Rückstellun-
gen werden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbe-
trags angesetzt. Einzelheiten sind dem Anhang zum Jahresabschluss zu entnehmen. Für besondere 
Risiken des Geschäftszweigs der Kreditinstitute wurde zusätzlich Vorsorge getroffen. 
 
Die zum Jahresende ausgewiesenen Gewinnrücklagen erhöhten sich durch die Zuführung eines Teils 
des Bilanzgewinns 2023. Insgesamt weist die Sparkasse ohne den Bilanzgewinn 2024 ein Eigenkapital 
von 61,5 Mio. EUR (Vorjahr: 61,0 Mio. EUR) aus. Neben den Gewinnrücklagen verfügt die Sparkasse über 
umfang-reiche weitere Eigenkapitalbestandteile. So wurde der Fonds für allgemeine Bankrisiken ge-
mäß § 340g HGB neben einer Umwidmung von Reserven gem. §340f HGB (11,5 Mio. EUR) auch durch 
eine zusätzliche Vorsorge aus dem Jahresergebnis 2024 in Höhe von 4,2 Mio. EUR auf 106,5 Mio. EUR 
erhöht. 
 
Die Eigenkapitalanforderungen der CRR wurden jederzeit eingehalten. Die Gesamtkapitalquote nach 
Art. 92 CRR (Verhältnis der angerechneten Eigenmittel bezogen auf die risikobezogenen Positions-
werte (Adressenausfall-, operationelle, Markt- und CVA-Risiken)) übertrifft am 31. Dezember 2024 mit 
16,71 % (Vorjahr: 15,8 %) den vorgeschriebenen Mindestwert von 8,0 % gemäß CRR zuzüglich SREP-
Zuschlag sowie die kombinierte Kapitalpufferanforderung nach § 10i KWG. Die anrechnungspflichtigen 
Positionen zum 31. Dezember 2024 betragen 971,5 Mio. EUR und die aufsichtlich anerkannten Eigen-
mittel 162,3 Mio. EUR. 
 
Auch die harte Kernkapitalquote und die Kernkapitalquote übersteigen die aufsichtlich vorgeschriebe-
nen Werte. 
 
Der Anstieg der Kapitalquoten ist in nennenswertem Umfang auf Maßnahmen im eigenen Wertpapier-
geschäft und die damit verbundene Reduzierung der risikogewichteten Aktiva zurück zu führen. Konk-
ret wurden die über Fonds gehaltenen Immobilien-Eigenanlagen um rund ein Drittel reduziert. Die Wie-
deranlage der Liquidität erfolgte ausschließlich in Form von risikoarmen und hochliquiden festverzin-
liche Wertpapieren ohne Anrechnung auf die Risikoaktiva. Weiterhin trug auch der Abbau einzelner 
großer Kreditengagements im Rahmen von Unternehmensübernahmen zu dem Rückgang der Risiko-
aktiva bei. Im Ergebnis liegt der Anstieg der Gesamtkapitalquote deutlich oberhalb des nach planmä-
ßiger Eigenmittelzuführung prognostizierten Wertes. 
 
Die Verschuldungsquote (Verhältnis des Kernkapitals zur Summe der bilanziellen und außerbilanziel-
len Positionen) beträgt am 31. Dezember 2024 10,12 % und liegt damit über der aufsichtlichen Min-
destanforderung von 3,0 %. 
 
Zum Bilanzstichtag verfügt die Sparkasse über eine solide Eigenmittelbasis. Dies ist Voraussetzung für 
die Umsetzung unserer Geschäfts- und Risikostrategie insbesondere unter Betrachtung der Risikotrag-
fähigkeit. Unsere Kapitalplanung bis zum Jahr 2027 zeigt eine ausreichende Kapitalbasis. 
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2.5.2.  Finanzlage 
 
Die Zahlungsfähigkeit der Sparkasse war im abgelaufenen Geschäftsjahr aufgrund einer angemessenen 
Liquiditätsvorsorge jederzeit gegeben.  
 
Die Liquiditätsdeckungsquote (Liquidity Coverage Ratio - LCR) lag mit 157,1 % bis 168,6 % stets ober-
halb des Mindestwerts von 100,0 %. Die LCR lag zum 31. Dezember 2024 bei 167,8 %.  
 
Die strukturelle Liquiditätsquote (Net Stable Funding Ratio – NSFR) lag in einer Bandbreite von 122,5 % 
bis 129,3 %; damit wurde die aufsichtliche Mindestquote von 100 % durchgängig eingehalten.  
 
Zur Erfüllung der Mindestreservevorschriften wurden Guthaben bei der Deutschen Bundesbank ge-
führt. 
 
Die Zahlungsfähigkeit ist nach unserer Finanzplanung gesichert. Deshalb beurteilen wir die Finanzlage 
der Sparkasse als gut. 
 
 
2.5.3. Ertragslage 
 
Die wesentlichen Erfolgskomponenten der Gewinn- und Verlustrechnung laut Jahresabschluss sind in 
der folgenden Tabelle aufgeführt. Die Erträge und Aufwendungen sind nicht um periodenfremde und 
außergewöhnliche Posten bereinigt. 
 

 
Zinsüberschuss:    GuV-Posten Nr. 1 bis 4 
Provisionsüberschuss:   GuV-Posten Nr. 5 und 6 
Sonstige betriebliche Erträge:  GuV-Posten Nr. 8 und 20 
Sonstige betriebliche Aufwendungen:  GuV-Posten Nr. 11, 12, 17 und 21 
Ergebnis aus Bewertung und Risikovorsorge: GuV-Posten Nr. 13 bis 16 

 
Zur Analyse der Ertragslage wird für interne Zwecke und für den überbetrieblichen Vergleich der bun-
deseinheitliche Betriebsvergleich der Sparkassenorganisation eingesetzt, in dem eine detaillierte Auf-
spaltung und Analyse des Ergebnisses unserer Sparkasse in Relation zur durchschnittlichen  
Bilanzsumme erfolgt. Zur Ermittlung eines Betriebsergebnisses vor Bewertung werden die Erträge und 
Aufwendungen um periodenfremde und außergewöhnliche Posten bereinigt, die in der internen Dar-
stellung dem neutralen Ergebnis zugerechnet werden. Nach Berücksichtigung des Bewertungsergeb-
nisses ergibt sich das Betriebsergebnis nach Bewertung. Unter Berücksichtigung des neutralen Ergeb-
nisses und der Steuern verbleibt der Jahresüberschuss. 
 
Das Betriebsergebnis vor Bewertung auf Basis von Betriebsvergleichswerten beträgt 1,02 % (Vorjahr 
1,32 %) der durchschnittlichen Bilanzsumme des Jahres 2024. Der im Vorjahreslagebericht prognosti-
zierte Wert von 1,01% wurde leicht übertroffen. 
 
Das Jahresergebnis vor Steuern und Veränderung der Vorsorgereserven verändert sich im Jahr 2024 
von 10,8 Mio. EUR auf 9,9 Mio. EUR. Der im Vorjahr prognostizierte Wert wurde insbesondere aufgrund 
des Aufwandes aus der vorweggenommenen Bewertung einer nicht-sparkassenbetrieblich genutzten 
Immobilie leicht unterschritten. 
 
Im Geschäftsjahr hat sich der Zinsüberschuss gemäß den Erwartungen entwickelt. Er verminderte sich 

Ertragslage Veränderung

TEUR %

Zinsüberschuss 26.187 28.347 - 2.160 - 7,6

Provisionsüberschuss 9.932 10.596 - 664 - 6,3

Nettoergebnis des Handelsbestands --- --- --- ---

Sonstige betriebliche Erträge 3.286 2.366 + 920 + 38,9

Personalaufwand 13.697 13.910 - 213 - 1,5

Andere Verwaltungsaufwendungen 7.091 6.549 + 542 + 8,3

Sonstige betriebliche Aufwendungen 6.128 2.610 + 3.518 + 134,8

Ergebnis vor Bewertung und Risikovorsorge 12.489 18.240 - 5.751 - 31,5

Ergebnis aus Bewertung und Risikovorsorge + 9.088 - 7.267 + 16.355

Zuführungen Fonds für allgemeine Bankrisiken 15.716 9.000 + 6.716 + 74,6

Ergebnis vor Steuern 5.861 1.973 + 3.888 + 197,1

Steueraufwand 4.433 564 + 3.869 + 686,0

Jahresüberschuss 1.427 1.409 + 18 + 1,3

31.12.2024 31.12.2023

TEUR TEUR
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um 8,8 % auf 25,8 Mio. EUR. Der Rückgang des Zinsüberschusses resultiert aus einem deutlichen An-
stieg des Zinsaufwandes (+7,4 Mio. EUR), der durch den Anstieg des Zinsertrages (+4,6 Mio. EUR) nicht 
vollständig kompensiert werden konnte. 
 
Der Provisionsüberschuss liegt insbesondere aufgrund geringerer Erträge aus der Vermittlung von 
Bausparverträgen und Immobilien sowie aus dem Auslandszahlungsverkehr um 0,7 Mio. EUR unter 
dem Vorjahresergebnis. Der nominelle Rückgang im Provisionsergebnis ist im Wesentlichen auch 
durch ein Großkundengeschäft im Jahr 2023 begründet.  
 
Des Weiteren ist der Personalaufwand im Kontext der tariflichen Entwicklungen gegenüber dem Vor-
jahr erwartungsgemäß um 0,6 Mio. EUR angestiegen.  
 
Die anderen Verwaltungsaufwendungen erhöhten sich um 1,2 % auf 8,3 Mio. EUR. Der Anstieg war 
u.a. auf erwartete inflationsbedingte Preissteigerungen zurückzuführen, lag aber im Ergebnis leicht 
oberhalb unserer Annahmen. 
 
Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen liegen leicht unterhalb Planwertes. 
 
Abschreibungen und Wertberichtigungen nach Verrechnung mit Erträgen (Bewertung und Risikovor-
sorge) bestanden in Höhe von - 4,9 Mio. EUR (Vorjahr – 7,6 Mio. EUR). Sowohl aus dem Kredit- als auch 
aus dem Wertpapiergeschäft ergab sich erneut ein negatives Bewertungsergebnis, welches jedoch 
deutlicher niedriger als im Vorjahr ausfiel. Sonstige Bewertungserfordernisse ergaben sich aus einer 
anlassbezogenen Wertkorrektur für eine nicht sparkassen-betrieblich genutzte Immobilie.  
 
Der Sonderposten nach § 340 g HGB wurde insgesamt deutlich um 15,7 Mio. EUR aufgestockt. Teilweise 
wurden hierfür bislang stille Reserven umgewidmet.  
 
Für das Geschäftsjahr 2024 war ein um 3,9 Mio. EUR gestiegener Steueraufwand in Höhe von 
4,3 Mio. EUR auszuweisen. Die Entwicklung beruhte in erster Linie auf steuerlichen Sondereffekten aus 
dem Jahr 2023. 
 
Vor dem Hintergrund des intensiven Wettbewerbs ist die Sparkasse mit der Entwicklung der Ertrags-
lage im Jahr 2024 zufrieden.  
 
Die Prognosen hinsichtlich der bedeutsamsten Leistungsindikatoren sind überwiegend eingetroffen 
bzw. wurden übertroffen. Unter den gegebenen wirtschaftlichen Bedingungen beurteilt die Sparkasse 
die Ertragslage als günstig. 
 
Die gemäß § 26a Absatz 1 Satz 4 KWG offen zu legende Kapitalrendite, berechnet als Quotient aus Net-
togewinn (Jahresüberschuss) und Bilanzsumme, betrug im Geschäftsjahr 2024 0,1 %. 
 
 
2.6  Gesamtaussage zum Geschäftsverlauf und zur Lage 
 
Vor dem Hintergrund der konjunkturellen Rahmenbedingungen bewerten wir die Geschäftsentwicklung 
als zufriedenstellend.  
 
Die Entwicklung des bilanziellen Kundengeschäftes lag unterhalb der prognostizierten Annahmen. 
 
Im Wertpapiergeschäft wurde planmäßig ein Immobilienfonds veräußert. Dafür wurde das Portfolio an 
festverzinslichen Wertpapieren zur Steigerung des Zinsergebnisses aufgestockt. 
 
Das für 2024 geplante „Jahresergebnis vor Steuern und Veränderung der Vorsorgereserven in EUR“ liegt 
leicht unterhalb des Vorjahreswertes.  
 
Mit einer möglichen Kernkapitalzuführung in Höhe von 17,1 Mio. EUR konnte durch Dotierung der Re-
serven gem. 340g HGB der Planwert deutlich überschritten werden. 
 
 
 

3. Nachtragsbericht 
 
Die Nachtragsberichterstattung erfolgt gemäß § 285 Nr. 33 HGB im Anhang. 
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4. Risikobericht 
4.1.  Risikomanagementsystem 
 
Zur Sicherstellung der langfristigen Fortführung der Unternehmenstätigkeit auf Basis der eigenen Sub-
stanz und Ertragskraft setzt die Sparkasse ein Risikotragfähigkeitskonzept mit einer regelmäßigen Be-
rechnung der Risikotragfähigkeit (ökonomische Perspektive) und einer Kapitalplanung (normative 
Perspektive) ein. Die Risikotragfähigkeit wird ergänzt um Stresstests, und es erfolgt eine prozessuale 
Verknüpfung mit den Strategien, der Risikoinventur und der Risikoberichterstattung.  
 
Mit Veröffentlichung der 7. MaRisk-Novelle im Juni 2023 sind auch ESG-Risiken in das Risikomanage-
mentsystem sukzessive zu integrieren. Die Auswirkungen von ESG-Risiken auf die Risikoarten wurden 
zunächst qualitativ in Form von physischen und transitorischen Szenarien untersucht und im Rahmen 
einer Risikoinventur berücksichtigt. Auf der Grundlage der durchgeführten Risikoinventur und der un-
terzeichneten „Selbstverpflichtung deutscher Sparkassen für klimafreundliches und nachhaltiges Wirt-
schaften“ hat die Sparkasse erste Nachhaltigkeitsgrundsätze und -ziele in die Geschäfts- und Risi-
kostrategie aufgenommen und mit der Risikoberichterstattung verknüpft. Die Sparkasse sieht darüber 
hinaus eine zeitnahe Einbindung der ESG-Risiken in die Risikotragfähigkeitsrechnung vor. Zusätzlich 
sollen die Verfahren zur Umsetzung von Szenarioanalysen u. a. hin zu einer quantitativen Betrachtung 
unter Berücksichtigung eines angemessen langen Zeitraums weiterentwickelt werden. 
 
In der Geschäftsstrategie werden die Ziele der Sparkasse für jede wesentliche Geschäftstätigkeit sowie 
die Maßnahmen zur Erreichung dieser Ziele dargestellt. Die Risikostrategie umfasst die Ziele der Risi-
kosteuerung der wesentlichen Geschäftsaktivitäten sowie die Maßnahmen zur Erreichung dieser Ziele. 
 
Ziel der Risikoinventur ist es, mindestens jährlich systematisch Risiken zu identifizieren, um deren 
Wesentlichkeit beurteilen zu können. Dabei werden auch die Auswirkungen von ESG-Risiken auf die 
Risikoarten untersucht. Zudem werden regelmäßig quantitative und qualitative Analysen zur Bestim-
mung von Risiko- und Ertragskonzentrationen vorgenommen. Auf der Grundlage der zuletzt durchge-
führten Risikoinventur wurden folgende Risiken in der ökonomischen und der normativen Perspek-
tive als wesentlich eingestuft: 
 

Risikoart Risikokategorie 

Adressenrisiko Kundengeschäft 

 Eigengeschäft 

Marktpreisrisiko Zinsänderungsrisiko 

 Spreadrisiko 

 Immobilienrisiko 

Liquiditätsrisiko Zahlungsunfähigkeitsrisiko 

 Refinanzierungskostenrisiko 

Operationelles Risiko   

 
Für die frühzeitige Identifizierung von wesentlichen Risiken sowie von risikoartenübergreifenden Effek-
ten wurden Indikatoren abgeleitet, die auf quantitativen oder qualitativen Merkmalen basieren.  
 
Ziel der Ermittlung der Risikotragfähigkeit in der ökonomischen Perspektive ist die Gewährleistung 
des Gläubigerschutzes. Die Sparkasse ermittelte zum 31. Dezember 2024 ein ökonomisches Risikode-
ckungspotenzial von 192,7 Mio. EUR. Das daraus abgeleitete Gesamtlimit von 122,0 Mio. EUR wurde 
auf die wesentlichen Risiken verteilt und so bemessen, dass eine angemessene Steuerung der Risiken 
ermöglicht wird. Die wesentlichen Risiken werden vierteljährlich ermittelt und den Limiten gegenüber-
gestellt. Die bereit gestellten Limite reichten sowohl unterjährig als auch zum Bilanzstichtag aus, um 
die wesentlichen Risiken abzudecken. 
 
Zur Berechnung des gesamtinstitutsbezogenen Risikos wurde für alle wesentlichen Risiken das Kon-
fidenzniveau auf 99,9 % und der Risikobetrachtungshorizont auf ein Jahr rollierend festgelegt. Die Spar-
kasse berücksichtigt innerhalb des Adressenrisikos zwischen dem Kunden- und dem Eigengeschäft und 
innerhalb des Marktpreisrisikos zwischen den Risikofaktoren Zinsen und Spreads risikomindernde Di-
versifikationseffekte.  
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Das auf der Grundlage des Gesamtlimits eingerichtete Limitsystem stellt sich zum 31. Dezember 2024 
wie folgt dar:  
 

Risikoart Risikokategorie Limit Limitauslastung 

Mio. EUR Mio. EUR % 

Adressenrisiko Kundengeschäft 21,0 17,2 82,1 

 Eigengeschäft 4,0 1,7 41,9 

Marktpreisrisiko Zinsänderungsrisiko 35,0 23,4 66,8 

 Spreadrisiko 9,0 6,4 71,6 

 Immobilienrisiko 25,5 21,5 84,3 

Liquiditätsrisiko Refinanzierungskostenrisiko 16,5 11,1 67,4 

Operationelles Risiko  11,0 8,9 80,5 

Risikotragfähigkeitslimit/Gesamtrisiko 122,0 90,2 73,9 

 
Die zuständigen Stellen steuern die Risiken im Rahmen der bestehenden organisatorischen Regelungen 
und der Limitvorgaben des Vorstands.  
 
Ziel der Ermittlung der Risikotragfähigkeit in der normativen Perspektive ist die Fortführung der 
Sparkasse. Hierzu besteht ein zukunftsgerichteter Kapitalplanungsprozess bis zum Jahr 2027. Um ei-
nen Kapitalbedarf rechtzeitig identifizieren zu können, wurden Annahmen über die künftige Ergebnis-
entwicklung für das Planszenario sowie für ein adverses Szenario getroffen. 
 
In der normativen Perspektive sind alle regulatorischen und aufsichtlichen Anforderungen sowie die 
darauf basierenden internen Anforderungen zu berücksichtigen. Relevante Steuerungsgrößen sind die 
Kernkapitalanforderung, die Gesamtkapitalanforderung (SREP-Gesamtkapitalanforderung, die kombi-
nierte Pufferanforderung und die Eigenmittelempfehlung) sowie die Strukturanforderungen hinsicht-
lich des Kapitals, die Höchstverschuldungsgrenze und die Großkreditgrenze.  
 
Für den betrachteten Zeitraum von 3 Jahren können die aufsichtlichen Anforderungen im Planszenario 
vollständig erfüllt werden. Gleiches gilt im Falle der Betrachtung adverser Entwicklungen, in dem jedoch 
nur die harten Mindestkapitalanforderungen zwingend einzuhalten sind.  
 
Die der Risikotragfähigkeit zu Grunde liegenden Annahmen sowie die Angemessenheit der Methoden 
und Verfahren werden jährlich überprüft und bei Bedarf angepasst (Validierung). 
 
Die Sparkasse setzt zur Steuerung der Zinsänderungsrisiken derivative Finanzinstrumente (Swapge-
schäfte) ein. Sie wurden in die verlustfreie Bewertung des Bankbuches einbezogen. 
 
Stresstests werden ergänzend zur Risikotragfähigkeit durchgeführt. Ziel ist die Abbildung außerge-
wöhnlicher aber plausibel möglicher Ereignisse über Szenario- und Sensitivitätsanalysen. Als Ergebnis 
dieser Simulationen ist festzuhalten, dass die Risikotragfähigkeit auch bei Eintreten derartiger Ereig-
nisse gegeben ist.  
 
Die turnusmäßige Risikoberichterstattung an den Vorstand umfasst den Gesamtrisikobericht. Die Be-
richterstattung zur Geschäftslage ist in den Gesamtrisikobericht integriert. Der Bericht enthält neben 
quantitativen Informationen auch eine qualitative Beurteilung zu wesentlichen Positionen und Risiken. 
Auf besondere Risiken für die Geschäftsentwicklung und dafür geplante Maßnahmen wird gesondert 
eingegangen. Der Verwaltungsrat wird vierteljährlich über die Risikosituation informiert. Neben der tur-
nusmäßigen Berichterstattung ist auch geregelt, in welchen Fällen eine Ad-hoc-Berichterstattung zu er-
folgen hat. 
 
Der Sicherung der Funktionsfähigkeit und Wirksamkeit von Steuerungs- und Überwachungssystemen 
(Interne Kontrollverfahren) dienen neben eingerichteten Funktionstrennungen bei Zuständigkeiten 
und Arbeitsprozessen auch die Tätigkeiten der Risikocontrolling-Funktion, der Compliance-Funktion 
und der Internen Revision. 
 
Die Risikocontrolling-Funktion, die aufbauorganisatorisch von Bereichen, die Geschäfte initiieren 
oder abschließen, getrennt ist, hat die Aufgabe, die wesentlichen Risiken zu identifizieren, zu beurtei-
len, zu überwachen und darüber zu berichten. Der Risikocontrolling-Funktion obliegt die Methoden-
auswahl, die Überprüfung der Angemessenheit der eingesetzten Methoden und Verfahren und die Er-
richtung und Weiterentwicklung der Risikosteuerungs- und -controllingprozesse. Zusätzlich verant-
wortet sie die Umsetzung der aufsichtlichen und gesetzlichen Anforderungen, die Erstellung der Risi-
kotragfähigkeitsberechnung und die laufende Überwachung der Einhaltung von Limiten. Sie unter-
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stützt den Vorstand in allen risikopolitischen Fragen und ist an der Erstellung und Umsetzung der Ri-
sikostrategie maßgeblich beteiligt. Die Risikocontrolling-Funktion wird durch die Mitarbeiter der Ab-
teilung Gesamtbanksteuerung wahrgenommen. Die Leitung der Risikocontrolling-Funktion obliegt 
dem Leiter der Abteilung Gesamtbanksteuerung. Unterstellt ist er dem Überwachungsvorstand. 
 
Die Compliance-Funktion wirkt auf die Implementierung wirksamer Verfahren zur Einhaltung der für die 
Sparkasse wesentlichen rechtlichen Regelungen und Vorgaben und entsprechender Kontrollen hin. Fer-
ner hat sie den Vorstand hinsichtlich der Einhaltung dieser rechtlichen Regelungen und Vorgaben zu 
unterstützen und zu beraten. 
 
Die Interne Revision prüft und beurteilt risikoorientiert und prozessunabhängig die Wirksamkeit und 
Angemessenheit des Risikomanagements im Allgemeinen und des internen Kontrollsystems im Beson-
deren sowie die Ordnungsmäßigkeit grundsätzlich aller Aktivitäten und Prozesse. Sie ist dem Vorstand 
unmittelbar unterstellt und ihm gegenüber berichtspflichtig. 
 
Verfahren zur Aufnahme von Geschäftsaktivitäten in neuen Produkten oder auf neuen Märkten (Neu-
Produkt-Prozess) sind festgelegt. Zur Einschätzung der Wesentlichkeit geplanter Veränderungen in der 
Aufbau- und Ablauforganisation sowie den IT-Systemen bestehen Definitionen und Regelungen. 
 
4.2 Strukturelle Darstellung der wesentlichen Risiken 
4.2.1 Adressenrisiko 
 
Unter dem Adressenrisiko wird ein Verlust in einer bilanziellen oder außerbilanziellen Position verstan-
den, der durch eine Bonitätsverschlechterung einschließlich des Ausfalls eines Schuldners bedingt ist. 
Dabei wird das Adressenrisiko in das Ausfall- sowie das Migrationsrisiko eines Schuldners unterteilt. 
 
Das Ausfallrisiko umfasst die Gefahr eines Verlustes, welcher aus einem drohenden bzw. vorliegenden 
Zahlungsausfall eines Schuldners entsteht. 
 
Das Migrationsrisiko bezeichnet die Gefahr eines Verlustes, der sich dadurch ergibt, dass sich die Boni-
tätseinstufung (Rating) des Schuldners verändert hat. 
 
Das Länderrisiko umfasst neben dem bonitätsinduzierten Länderrisiko auch das politische Risiko, z. B. 
durch einen Transferstopp. Das Länderrisiko im Sinne eines Ausfalls oder einer Bonitätsveränderung 
eines Schuldners ist Teil des Adressenrisikos im Kunden- und Eigengeschäft. Der Schuldner kann ein 
ausländischer öffentlicher Haushalt oder ein sonstiger Schuldner sein, der seinen Sitz im Ausland und 
somit in einem anderen Rechtsraum hat. 
 
Der Value-at-Risk wird in der ökonomischen Perspektive über eine Monte-Carlo-Simulation in der An-
wendung Credit Portfolio View (CPV) ermittelt. Dabei wird die Wertentwicklung der einzelnen Geschäfte 
in einem jeweils spezifischen ökonomischen Umfeld simuliert. Zur Bewertung werden neben den Port-
foliodaten der Sparkasse Risikoparameter (z. B. Ausfallzeitreihen, Korrelationen, Migrations- und Shift-
matrizen, Verwertungs-, Neubewertungs- und Einbringungsquoten) verwendet, die aus historischen Da-
ten aller Sparkassen ermittelt wurden. Die Risikomessung von Kunden- und Eigengeschäft erfolgt inte-
griert. 
 
4.2.1.1 Adressenrisiko im Kundengeschäft 
 
Das Adressenrisiko im Kundengeschäft umfasst einerseits die Gefahr eines Verlustes durch einen dro-
henden bzw. vorliegenden Zahlungsausfall eines originären Kredites sowie von Eventualverbindlichkei-
ten wie beispielsweise Avale (Ausfallrisiko). Andererseits umfasst es auch die Gefahr, dass Sicherheiten 
teilweise oder ganz an Wert verlieren und deshalb zur Absicherung der Kredite nicht ausreichen oder 
überhaupt nicht beitragen können (Sicherheitenverwertungs- und -einbringungsrisiko).  
 
Teil des Adressenrisikos im Kundengeschäft ist auch die Gefahr, dass sich im Zeitablauf die Bonitätsein-
stufung (Ratingklasse) des Kreditnehmers ändert und damit ein möglicherweise höherer Spread gegen-
über der risikolosen Zinskurve berücksichtigt werden muss (Migrationsrisiko). 
 
Die Steuerung des Adressenrisikos im Kundengeschäfts erfolgt entsprechend der festgelegten Strategie 
unter besonderer Berücksichtigung der Größenklassenstruktur, der Bonitäten, der Branchen, der ge-
stellten Sicherheiten sowie des Risikos der Engagements. 
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Der Risikomanagementprozess umfasst folgende wesentliche Elemente: 
 
- Trennung zwischen Markt (1. Votum) und Marktfolge (2. Votum) bis in die Geschäftsverteilung des 

Vorstands 
- regelmäßige Bonitätsbeurteilung und Beurteilung des Kapitaldienstes auf Basis aktueller Unter-

lagen 
- Einsatz standardisierter Risikoklassifizierungsverfahren (Rating- und Scoringverfahren) in Kom-

bination mit bonitätsabhängiger Preisgestaltung und bonitätsabhängigen Kompetenzen 
- interne, bonitätsabhängige Richtwerte für Kreditobergrenzen, die unterhalb der Großkreditgren-

zen des KWG liegen, dienen der Vermeidung von Risikokonzentrationen im Kundenkreditportfo-
lio. Einzelfälle, die diese Obergrenze überschreiten, unterliegen einer verstärkten Beobachtung 

- regelmäßige Überprüfung von Sicherheiten 
- Einsatz eines Risikofrüherkennungsverfahrens, das gewährleistet, dass bei Auftreten von signifi-

kanten Bonitätsverschlechterungen frühzeitig risikobegrenzende Maßnahmen eingeleitet wer-
den können 

- festgelegte Verfahren zur Überleitung von Kreditengagements in die Intensivbetreuung oder Sa-
nierungsbetreuung 

- Berechnung des Adressenrisikos für die Risikotragfähigkeit in der ökonomischen Perspektive mit 
dem Kreditrisikomodell „Credit Portfolio View“ 

- Einsatz von Sicherungsinstrumenten zur Reduzierung vorhandener Risikokonzentrationen im Be-
reich der Größenklassenrisiken (Konsortialgeschäft) 

- Kreditportfolioüberwachung auf Gesamthausebene mittels regelmäßigem Reporting 
 

Zum 31. Dezember 2024 wurden etwa 60,5 % der zum Jahresende ausgelegten Kreditmittel an Unter-
nehmen und wirtschaftlich selbstständige Privatpersonen vergeben, 37,4 % an wirtschaftlich unselbst-
ständige und sonstige Privatpersonen. Die restlichen 2,1 % entfallen im Wesentlichen auf öffentliche 
Haushalte (Basis: GvK-Verbund).  
 
Die regionale Wirtschaftsstruktur spiegelt sich auch im Kreditgeschäft der Sparkasse wider. Den 
Schwerpunktbereich der an Unternehmen und wirtschaftlich selbstständige Privatpersonen ausgezahl-
ten und zugesagten Kredite bilden mit 13,9 % die Ausleihungen an Unternehmen des verarbeitenden 
Gewerbes. Darüber hinaus entfallen 13,8 % auf Unternehmen im Grundstücks- und Wohnungswesen 
und 12,6 % auf das Baugewerbe. 
 
Die Größenklassenstruktur zeigt insgesamt eine breite Streuung des Ausleihgeschäfts. 76,2 % des Ge-
samtkreditvolumens im Sinne des § 19 Abs. 1 KWG entfallen auf Kreditengagements mit einem Kredit-
volumen bis 6,0 Mio. EUR. 13,8 % des Gesamtkreditvolumens im Sinne des § 19 Abs. 1 KWG betreffen 
Kreditengagements mit einem Kreditvolumen von mehr als 10,0 Mio. EUR.  
 
Die Kreditrisikostrategie ist ausgerichtet auf Kreditnehmer mit guten Bonitäten bzw. geringeren Aus-
fallwahrscheinlichkeiten. Zum 31. Dezember 2024 ergibt sich im Kundengeschäft folgende Ratingklas-
senstruktur: 
 

Ratingklasse Anzahl in % Volumen in % 

1 bis 9 93,7 91,2 

10 bis 15 5,3 7,2 

16 bis 18 1,0 1,6 
 
Das Länderrisiko, das sich aus unsicheren politischen, wirtschaftlichen und sozialen Verhältnissen ei-
nes anderen Landes ergeben kann, ist für die Sparkasse von untergeordneter Bedeutung. Das an Kre-
ditnehmer mit Sitz im Ausland ausgelegte Kreditvolumen einschließlich Wertpapiere betrug am 31. De-
zember 2024 1,7 % des Gesamtkreditvolumens im Sinne des § 19 Abs. 1 KWG.  
 
Insgesamt sind wir der Auffassung, dass unser Kreditportfolio sowohl nach Branchen und Größenklas-
sen als auch nach Ratinggruppen gut diversifiziert ist.  
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Risikovorsorgemaßnahmen sind für alle Engagements vorgesehen, bei denen nach umfassender Prü-
fung der wirtschaftlichen Verhältnisse der Kreditnehmer davon ausgegangen werden kann, dass es vo-
raussichtlich nicht mehr möglich sein wird, alle fälligen Zins- und Tilgungszahlungen gemäß den ver-
traglich vereinbarten Kreditbedingungen zu vereinnahmen. Bei der Bemessung der Risikovorsorge-
maßnahmen werden die voraussichtlichen Realisationswerte der gestellten Sicherheiten berücksich-
tigt. Für latente Risiken im Forderungsbestand wurden Pauschalwertberichtigungen gebildet. Der Vor-
stand wird vierteljährlich über die Entwicklung der Strukturmerkmale des Kreditportfolios, die Einhal-
tung der Limite und die Entwicklung der notwendigen Vorsorgemaßnahmen für Einzelrisiken schriftlich 
unterrichtet. Eine ad-hoc-Berichterstattung ergänzt bei Bedarf das standardisierte Verfahren. 
 
Entwicklung der Risikovorsorge: 
 

Art der  
Risikovorsorge 

Anfangsbestand  
per 01.01.2024 

Zuführung Auflösung Verbrauch 
Endbestand  
per 31.12.2024 

  TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR 

Einzelwert- 
berichtigungen 10.517 3.312 2.408 94 11.327 

Rückstellungen 83 17 51 --- 50 

Pauschalwert- 
berichtigungen 2.525 755 ---  3.280 

Pauschale Rück-
stellungen 650 5 147  507 

Gesamt 13.775 4.089 2.606 94 15.164 
 
Das Verfahren für die Bildung der Pauschalwertberichtigung ist im Anhang erläutert. 
 
4.2.1.2 Adressenrisiko im Eigengeschäft  
 
Das Adressenrisiko im Eigengeschäft umfasst die Gefahr eines Verlustes, der aus einem drohenden bzw. 
vorliegenden Zahlungsausfall eines Emittenten oder eines Kontrahenten (Ausfallrisiko) resultieren 
kann.  
 
Ebenso besteht die Gefahr, dass sich im Zeitablauf die Bonitätseinstufung (Rating) des Schuldners än-
dert und damit ein möglicherweise höherer Spread gegenüber der risikolosen Zinskurve berücksichtigt 
werden muss (Migrationsrisiko). Dabei unterteilt sich das Kontrahentenrisiko in ein  
Wiedereindeckungs-, ein Vorleistungs- und ein Erfüllungsrisiko.  
 
Zudem gibt es im Eigengeschäft das Risiko, dass die tatsächlichen Restwerte der Emissionen bei Ausfall 
von den prognostizierten Werten abweichen.  
 
Die Steuerung des Adressenrisikos des Eigengeschäfts erfolgt entsprechend der festgelegten Strategie 
unter besonderer Berücksichtigung der Größenklassenstruktur, der Bonitäten, der Branchen sowie des 
Risikos der Engagements. 
 
Der Risikomanagementprozess umfasst folgende wesentliche Elemente: 
 
- Festlegung von Limiten je Partner (Emittenten- und Kontrahentenlimite) 
- Regelmäßige Bonitätsbeurteilung der Vertragspartner anhand von externen Ratingeinstufungen 

sowie eigenen Analysen 
- Berechnung des Adressenausfallrisikos für die Risikotragfähigkeit mit dem Kreditrisikomodell 

„Credit Portfolio View" 
 
Die Wertpapiere im Depot-A umfassen zum Bilanzstichtag gemessen nach Kurswerten ein Volumen von 
118,3 Mio. EUR. Wesentliche Positionen sind dabei die Schuldverschreibungen und Anleihen im Direkt-
bestand (66,0 Mio. EUR) und Immobilienfonds (52,3 Mio. EUR). 
 
Dabei zeigt sich für die Anleihen im Direktbestand die nachfolgende Ratingverteilung in %:  
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Externes Rating 
Moody‘s bzw. Standard & Poor´s 

AAA bis A- 
BBB+ bis 
BBB- 

BB+- bis BB- B+ bis B- ungeratet 

31.12.2024 96,9 3,1 0 0 0 

31.12.2023 100,0 0 0 0 0 

 
Nach dem Ergebnis der Risikoinventur bestehen im Bereich der Adressenrisiken aus dem Eigengeschäft 
keine besonderen Konzentrationen.  
 
 
4.2.2 Marktpreisrisiko 
 
Das Marktpreisrisiko wird definiert als Verlust in einer bilanziellen oder außerbilanziellen Position, wel-
cher sich aus der unerwarteten negativen Veränderung von Risikofaktoren ergibt. 
 
Die Steuerung des Marktpreisrisikos erfolgt entsprechend der festgelegten Strategie unter besonderer 
Berücksichtigung der festgelegten Limite. Der Anlageausschuss hat die Aufgabe, den Vorstand bei der 
Umsetzung der Strategie zu unterstützen. 
 
 
4.2.2.1 Zinsänderungsrisiko 
 
Das Zinsänderungsrisiko wird definiert als die Gefahr eines Verlustes in einer bilanziellen oder außerbi-
lanziellen Position, welcher sich aus einer unerwarteten negativen Veränderung der risikolosen Zins-
kurve ergibt. Bestandteile des Zinsänderungsrisikos sind das Fristentransformations- und das Basisri-
siko.  
 
Das Fristentransformationsrisiko entsteht aus der Fristentransformation der Geschäfte und der Verän-
derung der Zinskurve. Bei der Veränderung kann es sich um eine parallele Verschiebung oder eine Dre-
hung handeln, d. h. die Kurve wird flacher oder steiler. Die Veränderung kann sich auf die gesamte Kurve 
auswirken oder auf Teile davon.  
 
Das Basisrisiko entsteht, wenn sich die Zinssätze an den identischen (oder annähernd gleichen) Stütz-
stellen unterschiedlicher Zinskurven (ggf. auch von Kurven in verschiedenen Währungen) unterschied-
lich entwickeln. 
 
In einer periodischen Sicht bzw. in der normativen Perspektive können sich Veränderungen im Zinsüber-
schuss, im Bewertungsergebnis Wertpapiere sowie einer Bildung bzw. Veränderung einer Drohverlust-
rückstellung im Rahmen der verlustfreien Bewertung des Bankbuchs gemäß IDW RS BFA 3 n. F. ergeben. 
Schwankungen im Zinskonditionsbeitrag sind in die Betrachtung des Zinsänderungsrisikos in der nor-
mativen Perspektive integriert. 
 
Der Risikomanagementprozess umfasst folgende wesentliche Elemente: 
 
- Periodische Steuerung und normative Perspektive: Berechnungen auf Basis verschiedener Zins-

szenarien mittels der von der SR entwickelten IT-Anwendungen „MPR“ und „GBS“, Betrachtung 
des laufenden Geschäftsjahres und der drei Folgejahre bei der Bestimmung der Auswirkungen auf 
das handelsrechtliche Ergebnis 

- Ökonomische Perspektive: Ermittlung des Value-at-Risk auf Basis des Varianz-Kovarianz-Ansat-
zes mittels der IT-Anwendung „MPR“ 

- Steuerung des wertorientierten Zinsänderungsrisikos auf Basis des Varianz-Kovarianz-Ansatzes. 
Der VaR wird mit einer Haltedauer von 250 Tagen mit einem Konfidenzniveau von 99,9 % berech-
net. 

- Ermittlung der wert- und ertragsorientierten Perspektive auf Basis der DelVO (EU) 2024/856 und 
der DelVO (EU) 2024/857 jeweils vom 1. Dezember 2023 

- Berücksichtigung von Risiken aus Fonds nach dem Durchschauprinzip 
 
Im Rahmen der Gesamtbanksteuerung wurden zur Absicherung von Zinsänderungsrisiken derivative Fi-
nanzinstrumente in Form von Zinsswaps eingesetzt (vgl. Angaben im Anhang zum Jahresabschluss). 
 



Seite 20 von 28 

Die Sparkasse berechnet die aufsichtlichen sechs IRRBB-Szenarien (Interest Rate Risk in the Banking 
Book). Die Auswirkungen bewegen sich zwischen -19,7 Mio. EUR bzw. -13,1 % des Kernkapitals 
(+200 Basispunkte) und +10,3 Mio. EUR bzw. 6,8 % des Kernkapitals (-200 Basispunkte) Barwertverän-
derung zum 31. Dezember 2024.  
 
In der ertragsorientierten Perspektive, in der der Nettozinsertrag aus den beiden Zinsschockszenarien 
von + bzw. -200 Basispunkte mit einem Basisszenario gleichbleibender Zinsen verglichen wird, erge-
ben sich zum 31. Dezember 2024 Auswirkungen in Höhe von 0,6 Mio. EUR bzw. 0,4 % des Kernkapitals 
(+200 Basispunkte) und -2,2 Mio. EUR bzw. -1,5 % des Kernkapitals (-200 Basispunkte). 
 
Innerhalb der Zinsänderungsrisiken liegt der Schwerpunkt der Refinanzierung (Passivseite) eher im 
kurzfristigen und der Schwerpunkt der Aktivseite eher im langfristigen Bereich. Gemäß der letzten Ri-
sikoinventur liegt im Laufzeitband > 10 Jahre eine Risikokonzentration vor.  
 
 
4.2.2.2 Spreadrisiko 
 
Das Spreadrisiko wird definiert als die Gefahr eines Verlustes in einer bilanziellen oder außerbilanziel-
len Position, welcher sich aus der Veränderung von Spreads bei gleichbleibendem Rating ergibt. Dabei 
wird unter einem Spread die Differenz zwischen einer risikobehafteten zu einer risikolosen Zinskurve 
verstanden. Der Spread ist unabhängig von der zu Grunde liegenden Zinskurve zu sehen, d. h. ein 
Spread in einer anderen Währung wird analog einem Spread in Euro behandelt. 
 
Der Risikomanagementprozess umfasst folgende wesentliche Elemente: 
 
- Periodische Steuerung und normative Perspektive: Berechnungen auf Basis verschiedener 

Spreadszenarien mittels der IT-Anwendung SimCorp Dimension („SCD“). 

- Ökonomische Perspektive: Ermittlung des Value-at-Risk auf Basis des Varianz-Kovarianz-Ansat-
zes mittels der IT-Anwendung „MPR“ 

- Berücksichtigung von Risiken aus Fonds nach dem Durchschauprinzip 
 
 
4.2.2.4 Immobilienrisiko 
 
Das Immobilienrisiko wird definiert als die Gefahr eines Verlustes in einer bilanziellen oder außerbilan-
ziellen Position, welcher sich aus der Veränderung von Marktwerten aus Immobilien ergibt. Immobili-
eninvestitionen umfassen sowohl Direktinvestitionen (Renditeobjekte, Rettungserwerb) als auch indi-
rekte Investitionen (Immobilienfonds, Beteiligungen in Immobiliengesellschaften).  
 
In der normativen Perspektive umfasst das Immobilienrisiko darüber hinaus das Mietertragsrisiko aus 
eigenen, fremdgenutzten Immobilien.  
 
Der Risikomanagementprozess umfasst folgende wesentliche Elemente: 
 
- Periodische Ermittlung und normative Perspektive: Berechnungen auf Basis verschiedener Sze-

narien 
- Ökonomische Perspektive: Ermittlung des Value-at-Risk auf Basis des Varianz-Kovarianz-Ansat-

zes mittels der IT-Anwendung „caballito“ 
 
Eine Risikokonzentration besteht nach dem Ergebnis der durchgeführten Risikoinventur im Bereich der 
Land-Nutzungsart-Kombinationen Deutschland/Büro und Deutschland/Handel. 
 
 
4.2.3 Liquiditätsrisiko 
 
Das Liquiditätsrisiko setzt sich aus dem Zahlungsunfähigkeits- und dem Refinanzierungskostenrisiko 
zusammen. Das Liquiditätsrisiko umfasst in beiden Bestandteilen auch das Marktliquiditätsrisiko. Die-
ses ist das Risiko, dass aufgrund von Marktstörungen oder unzulänglicher Markttiefe Finanztitel an den 
Finanzmärkten nicht zu einem bestimmten Zeitpunkt und/oder nicht zu fairen Preisen gehandelt werden 
können.  
 
Das Zahlungsunfähigkeitsrisiko stellt die Gefahr dar, Zahlungsverpflichtungen nicht in voller Höhe oder 
nicht fristgerecht nachzukommen. 
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Das Refinanzierungskostenrisiko bildet die Gefahr ab, dass die Refinanzierungskosten über der in der 
Planung angesetzten Höhe liegen. Dies kann auf der Schwankung des institutseigenen Spreads (in der 
normativen Perspektive) sowie aus der unerwarteten Veränderung der Refinanzierungsstruktur beru-
hen.  
 
Das Refinanzierungskostenrisiko in der ökonomischen Perspektive ergibt sich aus der negativen Verän-
derung des Liquiditätsbeitrages aufgrund von marktbedingten Spreadschwankungen. 
 
In der normativen Perspektive wird die GuV-Auswirkung des Refinanzierungskostenrisikos in Form hö-
herer Zinsaufwendungen abgebildet. Aufgrund des Einflusses von Bilanzbeständen und der Zinsent-
wicklung wird das Refinanzierungskostenrisiko zusammen mit dem Zinsänderungsrisiko betrachtet. 
 
Die Steuerung des Liquiditätsrisikos erfolgt entsprechend der festgelegten Strategie. 
 
Der Risikomanagementprozess umfasst folgende wesentliche Elemente: 
 
- Regelmäßige Ermittlung und Überwachung der LCR  
- Regelmäßige Ermittlung und Überwachung der strukturellen Liquiditätsquote (Net Stable Fun-

ding Ratio, NSFR) 
- Regelmäßige Ermittlung der Survival Period und Festlegung einer Risikotoleranz  
- Diversifikation der Vermögens- und Kapitalstruktur 
- Regelmäßige Erstellung von Liquiditätsübersichten auf Basis einer hausinternen Liquiditätspla-

nung, in der die erwarteten Mittelzuflüsse den erwarteten Mittelabflüssen gegenübergestellt wer-
den 

- Tägliche Disposition der laufenden Konten 
- Liquiditätsverbund mit Verbundpartnern der Sparkassenorganisation 
- Definition eines sich abzeichnenden Liquiditätsengpasses sowie eines Notfallplans 
- Erstellung einer Refinanzierungsplanung 
- Ökonomische Perspektive: Ermittlung des Value-at-Risk auf Basis des Varianz-Kovarianz-Ansat-

zes mittels der von der SR entwickelten IT-Anwendung „RKR“ 
- Regelmäßige Überwachung der Fundingkonzentration zur Ermittlung und Begrenzung des An-

teils einzelner Kontrahenten an der Gesamtrefinanzierung 
 
Unplanmäßige Entwicklungen, wie z.B. vorzeitige Kündigungen sowie Zahlungsunfähigkeit von Ge-
schäftspartnern, werden dadurch berücksichtigt, dass im Rahmen der Risiko- und Stressszenarien ein 
Abfluss von Kundeneinlagen unterstellt wird.  
 
Im Risikofall beträgt die Survival Period der Sparkasse zum Bilanzstichtag länger als 4 Monate. 
 
Die Zahlungsfähigkeit der Sparkasse war im Geschäftsjahr jederzeit gegeben. 
 
4.2.4 Operationelles Risiko 
 
Das operationelle Risiko bedeutet die Gefahr eines Verlustes durch Schäden, die infolge der Unange-
messenheit oder des Versagens von internen Verfahren, Mitarbeitern, der internen Infrastruktur oder in 
Folge externer Einflüsse eintreten.  
 
Die Steuerung der operationellen Risiken erfolgt entsprechend der festgelegten Strategie.  
 
Der Risikomanagementprozess umfasst folgende wesentliche Elemente: 
 
- Jährliche Schätzung von operationellen Risiken auf Basis der szenariobezogenen Schätzung von 

risikorelevanten Verlustpotenzialen aus der IT-Anwendung „OpRisk-Szenarien" 
- systematische Sammlung und Analyse eingetretener Schadensfälle in einer Schadensfalldaten-

bank 
- Periodische Steuerung und normative Perspektive: Abbildung im Plan- und adversen Szenario 
- Ökonomische Perspektive: Ermittlung des Value-at-Risk auf Basis IT-Anwendung „OpRisk-Schätz-

verfahren“. Hierbei stellt die SR Risikoparameter bereit, die aus eingetretenen Schäden von Spar-
kassen abgeleitet wurden. 

- Erstellung von Notfallplänen, insbesondere im Bereich der IT 
 
Konzentrationen bestehen nach dem Ergebnis der Risikoinventur bei den operationellen Risiken auf-
grund von möglichen Haftungsrisiken aus der Kreditvergabe an Kunden bei Sanierungsmaßnahmen 
ohne Sanierungsgutachten. Die Eintrittswahrscheinlichkeit wird jedoch als sehr gering eingeschätzt. 
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Aufgrund der ausschließlichen Nutzung von IT-Anwendungen des Sparkassenverbunds bzw. der S-Ra-
ting und Risikosysteme GmbH bestehen zudem hohe Abhängigkeiten im Falle eines Ausfalls der IT. 
 
 
4.3 Gesamtbeurteilung der Risikolage 
 
Unser Haus verfügt über ein dem Umfang der Geschäftstätigkeit entsprechendes System zur Steuerung, 
Überwachung und Kontrolle der vorhandenen Risiken gemäß § 25a KWG. Mit den eingerichteten Risi-
kosteuerungs- und -controllingprozessen können die wesentlichen Risiken frühzeitig identifiziert und 
gesteuert sowie relevante Informationen an die zuständigen Entscheidungsträger weitergeleitet wer-
den. 
 
In 2024 bewegten sich die Risiken innerhalb der vom Vorstand vorgegebenen Limite. Das Risikotragfä-
higkeitslimit (ökonomische Perspektive) war am Bilanzstichtag mit 73,9 % ausgelastet. Die Mindestan-
forderungen an die Einhaltung aufsichtlicher Kenngrößen der normativen Perspektive der Risikotragfä-
higkeit wurden sowohl im Planszenario als auch unter der Berücksichtigung adverser Entwicklungen 
vollständig erfüllt. Demnach war und ist die Risikotragfähigkeit derzeit gegeben. Die durchgeführten 
Stresstests zeigen, dass auch außergewöhnliche Ereignisse durch das vorhandene Risikodeckungspo-
tenzial abgedeckt werden können. 
 
Bestandsgefährdende oder entwicklungsbeeinträchtigende Risiken sind nicht erkennbar. Risiken der 
künftigen Entwicklung bestehen in Form von starken Zinsanstiegen (u. a. Drohverlustrückstellung ge-
mäß IDW RS BFA 3) und im Fall einer weiter eintrübenden Konjunktur. 
 
Die Sparkasse nimmt am Risikomonitoring des Verbands teil. Die Erhebung erfolgt dreimal jährlich. Da-
bei werden die wichtigsten Risikomesszahlen auf Verbandsebene ausgewertet und die Entwicklungen 
beobachtet. Jede Sparkasse wird insgesamt bewertet und einer von vier Monitoringstufen zugeordnet.  
Die Sparkasse ist der besten Bewertungsstufe zugeordnet. 
 
Insgesamt beurteilen wir unsere Risikolage als ausgewogen.  
 
 
5. Chancen- und Prognosebericht  
5.1. Chancenbericht 
 
Chancen sehen wir vor allem in einer besser als erwartet laufenden Konjunktur. Dies würde zu einer 
stärkeren Kreditnachfrage und einem Anstieg des Zinsertrages führen. Auf der anderen Seite könnte 
eine weiterhin hohe Inflation und eine angespannte konjunkturelle Lage das Bewertungsergebnis im 
Kreditgeschäft stark belasten. Weiterhin sehen wir bei einer steileren Zinsstrukturkurve Chancen im 
Zinsbuch. 
 
Die Chance auf eine Steigerung unserer Ertragskraft wollen wir vor allem nutzen, indem wir künftig ins-
besondere die Geschäftsfelder Wertpapier- und Vermittlungsgeschäft mit zusätzlichen Produkten und 
Dienstleistungen ausbauen, in denen wir noch ein weiteres Potential unterstellen. Darüber hinaus ar-
beiten wir laufend daran, unsere Vertriebs- und Geschäftsprozesse zu optimieren. 
 
Chancen erwarten wir auch aus unseren Immobilien-Investitionen. Wie im Falle der Entwicklung des 
Neubauprojektes am Neutorplatz engagieren wir uns weiter für eine lebendige Innenstadt und die At-
traktivitätssteigerung des Standortes. Mit einer Projektentwicklung am Standort der alten Hauptge-
schäftsstelle führen wir dieses Engagement in den nächsten Jahren fort. Auf der anderen Seite könnten 
auch hier eine weiterhin hohe Inflation und eine angespannte konjunkturelle Lage zu Belastungen in 
Form von Mietausfällen führen. 
 
Chancen wollen wir ebenfalls nutzen, indem wir unseren Kundinnen und Kunden hybride Zugangs- und 
Beratungsangebote anbieten. Neben der Möglichkeit einer persönlichen Beratung in der Geschäfts-
stelle kann ein solches Beratungsgespräch ebenso digital durchgeführt werden. Darüber hinaus stehen 
das Kundenservice Center sowie die Internetfiliale und die S-App mit zahlreichen, auch fallabschließen-
den Prozessen zur Verfügung. Im Bereich des Unternehmenskundenmarktes wird das S-Firmenkunden-
portal der digitale zentrale Drehpunkt für unsere gewerblichen Kunden angeboten. 
 
Darüber hinaus sehen wir durch eine weitere Intensivierung der Arbeitsteilung mit unseren Verbund-
partnern in der Sparkassenorganisation die Möglichkeit, dem Wettbewerbs- und Rentabilitätsdruck zu 
begegnen. 
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5.2.  Prognosebericht 
 
Die nachfolgenden Einschätzungen haben Prognosecharakter. Sie stellen unsere Einschätzungen der 
wahrscheinlichsten künftigen Entwicklung auf Basis der uns zum Zeitpunkt der Erstellung des Lagebe-
richts zur Verfügung stehenden Informationen dar. Da Prognosen mit Unsicherheit behaftet sind bzw. 
sich durch die Veränderungen der zugrundeliegenden Annahmen als unzutreffend erweisen können, ist 
es möglich, dass die tatsächlichen künftigen Ergebnisse gegebenenfalls deutlich von den zum Zeitpunkt 
der Erstellung des Lageberichts getroffenen Erwartungen über die voraussichtlichen Entwicklungen ab-
weichen. 
 
Der Prognosezeitraum umfasst das auf den Bilanzstichtag folgende Geschäftsjahr. 
 
Als Risiken im Sinne des Prognoseberichts werden künftige Entwicklungen oder Ereignisse gesehen, die 
zu einer für die Sparkasse negativen Prognose- bzw. Zielabweichung führen können. 
 
Als Chancen im Sinne des Prognoseberichts werden künftige Entwicklungen oder Ereignisse gesehen, 
die zu einer für die Sparkasse positiven Prognose- bzw. Zielabweichung führen können. 
 
5.2.1.  Rahmenbedingungen 
 
Ausblick 2025 

Die ohnehin fragile geopolitische Lage hat sich seit der US-Präsidentschaftswahl weiter verschärft. 
Große Unsicherheit besteht insbesondere hinsichtlich der Handelspolitik und des außen- und verteidi-
gungspolitischen Kurses. Der Krieg in der Ukraine dauert an, während Gespräche zwischen Russland und 
den USA über die Zukunft der Ukraine und die Finanzierung des Wiederaufbaus neue Besorgnis auslö-
sen. 

Der Internationale Währungsfonds (IWF) rechnet vor diesem Hintergrund mit einem vergleichbaren 
Wachstum der Weltwirtschaft wie im vergangenen Jahr. In seiner jüngsten Prognose hat der IWF seine 
Wachstumserwartung für die Weltproduktion (BIP) im laufenden Jahr 2025 um 0,1 Prozentpunkte auf 
3,3 % angehoben und prognostiziert einen Anstieg des Welthandels um 3,2 % (2024: +3,4 %). Im Folge-
jahr erwartet der IWF eine unveränderte BIP-Wachstumsrate von 3,3 % und eine weitere Zunahme des 
Welthandels um 3,3 % im Jahr 2026.  

Für Deutschland fällt der Ausblick verhaltener aus. Die Prognosen der großen deutschen Wirtschaftsfor-
schungsinstitute vom Dezember 2024 reichten von einer Stagnation der Wirtschaft (IfW) bis zu einem 
Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um +0,6 % (RWI). Für das Jahr 2026 erwarten die Wirtschafts-
forscher ein leicht höheres Wachstum zwischen 0,8 % und 1,5 %. 

Die stark exportorientierte deutsche Wirtschaft steht vor wachsenden internationalen Herausforderun-
gen – darunter die zunehmende Konkurrenz in Schlüsselbranchen und protektionistische Tendenzen, 
insbesondere in den USA. Die künftige Handelspolitik ihres größten Handelspartners, insbesondere im 
Hinblick auf Zölle und andere Handelshemmnisse, ist dabei von besonderer Bedeutung. Forschungsin-
stitute prognostizieren eine weitgehende Stagnation der Exporte (0,9 % bis +1 %) und eine leichte Zu-
nahme der Importe um 0,8 % bis 2,9 %. Der Außenhandel dürfte das BIP-Wachstum damit reduzieren, 
die Prognosen liegen hier bei -0,6 bzw. -0,7 Prozentpunkten. 

Über die direkten wirtschaftlichen Risiken für die deutsche Außenwirtschaft hinaus, wirkt sich die ange-
spannte geopolitische Lage auch indirekt negativ aus. Die zunehmende Verunsicherung von Privatper-
sonen und Unternehmen belastet sowohl den inländischen Konsum als auch langfristige Investitions-
entscheidungen. Gerade letztere werden zudem durch die Unsicherheit über die wirtschaftspolitischen 
Rahmenbedingungen nach der Bundestagswahl erschwert. 

Die Leitzinssenkungen der EZB – zuletzt am 06.03.2025 – haben in diesem Umfeld nur begrenzte Wir-
kung. Zwar können niedrigere Zinsen Investitionen von Unternehmen und Haushalten (Stichwort Wohn-
eigentum) begünstigen, doch sie kompensieren nicht die strukturellen Herausforderungen der deut-
schen Wirtschaft. Hohe Energiepreise, der demografische Wandel, die digitale Transformation, notwen-
dige Klimaschutzmaßnahmen und eine hohe Bürokratiebelastung bleiben zentrale Belastungsfaktoren.  

Die Stimmungslage in der deutschen Wirtschaft blieb vor diesem Hintergrund auch zu Jahresbeginn 
2025 von Skepsis geprägt, wie der ifo-Geschäftsklimaindex mit 85,2 Punkten im Januar und Februar 
2025 zeigte. Während die Unternehmen etwas unzufriedener mit den laufenden Geschäften waren, hell-
ten sich die Erwartungen aber leicht auf, insbesondere im Verarbeitenden Gewerbe. Lediglich die Dienst-
leistungsunternehmen blickten im Februar etwas skeptischer in die Zukunft. Allerdings beurteilten nach 
wie vor mehr Unternehmen in diesem Wirtschaftsbereich ihre aktuelle Geschäftslage eher positiv als 
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negativ. In allen anderen Sektoren dagegen verharrte der entsprechende Indikator weiterhin tief im Mi-
nus.  

Die Industrieproduktion erreichte im Dezember 2024 – nach dem Rückgang um 4,9 % im Gesamtjahr 
2024 – den niedrigsten Stand seit Mai 2020. Der anhaltende Abwärtstrend setzte sich damit fort. 

Bei den Auftragseingängen im Verarbeitenden Gewerbe gibt es am aktuellen Rand – trotz eines Rück-
gangs im Gesamtjahr 2024 – Anzeichen für eine Stabilisierung. Eine deutliche Trendwende zeichnete 
sich allerdings zum Jahreswechsel nicht ab.   

Bei den Bauinvestitionen prognostizieren alle großen deutschen Wirtschaftsforschungsinstitute eine 
nominale Zunahme der Bauinvestitionen (nach einem Rückgang im Vorjahr). Inflationsbereinigt ergibt 
sich daraus jedoch weiterhin ein Rückgang um 0,8 % bis 1,2 %. Im darauffolgenden Jahr erwarten die 
Institute dann auch eine reale Zunahme (zwischen 1,3 % und 2,9 %). Die Baukonjunktur wird nach wie 
vor durch die hohen Baukosten belastet. Zwar hat sich der Anstieg deutlich verlangsamt, doch das Ni-
veau bleibt aufgrund der starken Steigerungen in den Vorjahren hoch. Während in den vergangenen 
Jahren insbesondere die Materialkosten teils drastisch stiegen, wirken inzwischen die Arbeitskosten 
stärker preistreibend, ein Effekt, der sich durch den Fachkräftemangel weiter verstärken dürfte, insbe-
sondere bei steigender Nachfrage. 

Sowohl von den Ausrüstungs- wie auch den Bauinvestitionen erwarten die großen Wirtschaftsfor-
schungsinstitute im laufenden Jahr 2025 daher keine bzw. leicht negative Wirkungen auf das gesamt-
wirtschaftliche Wachstum.  

Positive Wachstumsimpulse werden dagegen von den Staatsausgaben erwartet, wobei die Prognoseun-
sicherheit angesichts der politischen Übergangszeit vor und nach der Bundestagswahl in diesem Jahr 
besonders hoch ist und sich inzwischen höhere Staatsausgaben insbesondere für Verteidigung und Inf-
rastruktur abzeichnen.  

Ein Wachstumsimpuls (0,4 – 0,5 Prozentpunkte) wird im laufenden Jahr auch von den privaten Konsum-
ausgaben erwartet, die mäßig (< 1 %) zulegen dürften. 

Zwar dürften Reallohnsteigerungen aufgrund höherer Tariflöhne und der nachlassenden Inflation einen 
positiven Einfluss haben. Allerdings wirken sich die zunehmende Arbeitslosigkeit und die allgemein 
schlechtere Stimmungslage dämpfend aus. Die Verbraucher hatten sich daher – nach einer temporären 
Aufhellung der Stimmungslage im ersten Halbjahr 2024 – in den letzten Monaten wieder skeptischer 
geäußert. Der GfK-Konsumklimaindex entwickelte sich zu Jahresbeginn zweimal in Folge rückläufig; 
während die Sparneigung steigt, werden größere Anschaffungen zurückgestellt. 

Auf dem Arbeitsmarkt schlägt sich die eingetrübte Wirtschaftslage inzwischen in einer steigenden Ar-
beitslosigkeit sowie einer rückläufigen Nachfrage nach Arbeitskräften nieder. Für das Gesamtjahr 2025 
erwarten die großen deutschen Wirtschaftsforschungsinstitute mehrheitlich einen moderaten Anstieg 
der Arbeitslosenquote auf 6,1 % bis 6,3 % und erstmals seit mehreren Jahren wieder einen Rückgang 
bzw. eine Stagnation der Zahl der Erwerbstätigen (-0,2 % bis 0 %).  

Nach dem deutlichen Rückgang der Inflationsrate im Jahr 2024, gehen die Wirtschaftsforschungsinsti-
tute in ihren Prognosen davon aus, dass der Anstieg der Verbraucherpreise in Deutschland 2025 mit 
+2,0 % bis +2,3 % ähnlich ausfallen wird wie im Vorjahr und im Folgejahr mit +1,9 % bis +2,2 % noch 
etwas geringer sein wird. Damit würde die Inflationsrate ungefähr der EZB-Zielmarke von 2 % entspre-
chen.  

Die Zahl der Unternehmensinsolvenzen verharrte zu Jahresbeginn auf hohem Niveau. Daraufhin weist 
der IWH-Insolvenztrend hin, der gegenüber November/Dezember unverändert blieb, jedoch 24 % über 
dem Wert vor einem Jahr lag und 49 % über dem durchschnittlichen Januarwert der Vor-Corona-Jahre 
2016 bis 2019. 

Auch zu Jahresbeginn 2025 bleiben alle Einschätzungen zu den wirtschaftlichen Aussichten mit einer 
hohen Unsicherheit behaftet. Zu den bestehenden Risiken (insbesondere Ukraine, Nahostkonflikt) sind 
weitere hinzugekommen. Darüber hinaus steht die deutsche Wirtschaft unverändert vor strukturellen 
Herausforderungen. Wie eine neue Bundesregierung darauf reagieren wird, wird sich erst im weiteren 
Jahresverlauf zeigen. 

Die EZB hat die Leitzinsen Anfang März 2025 zum sechsten Mal in Folge gesenkt. Es gab im Vorfeld der 
Zinsentscheidung Äußerungen, dass sich die Leitzinsen womöglich bereits in der Nähe des neutralen 
Zinsniveaus befinden. In der Presseerklärung der EZB zur Leitzinssenkung am 6. März 2025 hat sich die 
Wortwahl entsprechend geändert: es ist nun die Rede davon, dass die Geldpolitik spürbar weniger rest-
riktiv wird. 
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Im bisherigen Jahr 2025 haben sich die Zinsen am Geldmarkt analog des EZB-Leitzinses reduziert. Am 
Kapitalmarkt war bei den zehnjährigen Bundesanleihen nach einem deutlicher Anstieg der Renditen im 
ersten Quartal eine Abflachung im weiteren Verlauf festzustellen. Die Renditen der 10-Jährigen Bundes-
anleihen lagen zum Jahresbeginn bei 2,36 % und bis zum Tag der Aufstellung des Lageberichts bei 
2,54%.  

Nachdem sich die Ertragssituation der Kreditinstitute nach dem Ende der mehrjährigen Niedrigzins-
phase im Jahr 2023 deutlich verbessert hatte, dürften sich der geänderte geldpolitische Kurs und an-
haltende Umschichtungen von Kundeneinlagen in höher verzinste Anlageformen zunehmend negativ 
auf die zentrale Ertragsquelle „Zinsüberschuss“ auswirken. Darüber hinaus geht die Deutsche Bundes-
bank von weiterhin steigendem Investitionsbedarf u.a. zur Verhinderung von Cyberkriminalität und zur 
verstärkten Digitalisierung aus, die die Ertragslage zunächst belasten. 

Die Kreditnachfrage war im vergangenen Jahr angestiegen, hatte sich jedoch zuletzt abgeschwächt, ins-
besondere bei kleineren und mittleren Unternehmen, was die Bundesbank auf die hohe Unsicherheit 
aufgrund der wirtschaftlichen und (geo-)politischen Lage zurückführt.  

Die bereits gestiegenen Wertberichtigungen könnten in den kommenden Quartalen weiter zulegen, so 
die Bundesbank im aktuellen Finanzstabilitätsbericht. Jedoch seien auch zusätzliche Verluste in einem 
Szenario mit einer schwächeren Konjunkturentwicklung angesichts der Kapitalreserven der deutschen 
Kreditinstitute verkraftbar. Bei einem besseren Konjunkturverlauf als in der „Basislinie“ angesetzt, 
könnte der Scheitelpunkt der Entwicklung der Wertberichtigungsquote dagegen bald überschritten 
sein, so die Bundesbank.  

Die Aussichten der gesamten Finanzbranche gelten im Wesentlichen auch für die Sparkassen. Die Kre-
ditnachfrage hat sich im vergangenen Jahr belebt. Die Tatsache, dass die privaten Haushalte die Lage 
auf dem Wohnungsmarkt wieder positiver einschätzen, dürfte die Nachfrage nach privaten Wohnungs-
baukrediten weiterbefördern, zumal das Niveau früherer Jahre noch nicht wieder erreicht worden ist.  

Auf der Passivseite ist mit weiteren Umschichtungen von den Sichteinlagen hin zu Termingeldern und 
Eigenemissionen zu rechnen, so dass sich aufgrund des stark zinsabhängigen Geschäftsmodells der 
Sparkassen der Trend eines rückläufigen Zinsüberschusses fortsetzen dürfte.  

Ein Anstieg des Preisniveaus um etwas mehr als 2 % würde die Sachaufwendungen in der Tendenz stei-
gen lassen, während die Entwicklung des Personalaufwands wesentlich von den Ergebnissen der laufen-
den Tarifverhandlungen abhängt.  

Eine Einschätzung zur Entwicklung der Risikovorsorge im Kreditgeschäft unterliegt den gleichen Unsi-
cherheiten wie die Prognose zur Wirtschaftsentwicklung. Vor dem Hintergrund der angespannten wirt-
schaftlichen Gesamtsituation kann es zu einem Anstieg der Risikovorsorge im Kreditgeschäft kommen. 

Ausblick zur Wirtschaft im IHK-Bezirk Nord-Westfalen 

Das konjunkturelle Stimmungsbild in Nord-Westfalen ist zu diesem Jahresbeginn noch mehr als sonst 
von Unsicherheiten geprägt. Die Wachstumsschwäche hat sich verfestigt. Die gesamtwirtschaftliche Ak-
tivität bleibt weiterhin schwung- und kraftlos und lässt keine Aufwärtsdynamik erkennen. 
 
Die Lageeinschätzung der nord-westfälischen Wirtschaft insgesamt verharrt auf einem niedrigen Ni-
veau. Viele Mittelständler stehen besonders unter Druck. Es bleibt eine gehörige Portion Skepsis, ob 
sich die Wirtschaft in den nächsten Monaten aus der Stagnationsphase der letzten Jahre wird befreien 
können. Nach wie vor überwiegt der Anteil der pessimistischen Stimmen. Auch wegen der vielfach nicht 
gelösten strukturellen Probleme ist nur eine Minderheit optimistisch, dass die Konjunktur schnell wie-
der anspringt. 
 
Die Unternehmen wollen sich weiterhin bei ihren Investitionen zurückhalten. 
 
Die Beschäftigungssituation im Münsterland und in der Emscher-Lippe-Region bleibt im Spannungs-
feld zwischen demografisch bedingtem Fachkräftemangel und konjunkturell bedingter schwächerer 
Personalnachfrage. In Teilen der Industrie dürfte Personalabbau nicht zu vermeiden sein. 
 
 
5.2.2. Geschäftsentwicklung 
 
Abgeleitet aus der Bestandsentwicklung des Jahres 2024 rechnen wir mit einem weiteren moderaten 
Wachstum für unser Kundenkreditgeschäft (+3%) insbesondere im privaten sowie im gewerblichen Dar-
lehensgeschäft. 
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Im Einlagengeschäft setzt sich der über Konditionen geführte Wettbewerb fort. Vor dem Hintergrund 
der erwarteten konjunkturellen Entwicklung erwarten wir für 2025, neben Umschichtungen aus täglich 
fälligen Einlagen in Produkte mit vereinbarten Laufzeiten, insgesamt ein leichtes Wachstum der Kun-
deneinlagen (+2,3%).  
 
Bei der Bilanzsumme streben wir unter Berücksichtigung der vorgenannten Entwicklungen im Kredit- 
und Einlagengeschäft eine konstante Bilanzsummenentwicklung an. 
 
Im Dienstleistungsgeschäft gehen wir für 2025 weiterhin von einer positiven Entwicklung, insbesondere 
durch eine leichte Steigerung der Erträge aus dem Wertpapiergeschäft, aus. Ebenfalls sollen Preisan-
passungen im Girobereich das Provisionsergebnis ebenfalls leicht verbessern. 
 
 
5.2.3. Finanzlage 
 
Aufgrund unserer vorausschauenden Finanzplanung gehen wir davon aus, dass auch im Prognosezeit-
raum die Zahlungsfähigkeit gewährleistet ist und die bankaufsichtlichen Anforderungen eingehalten 
werden können. 
 
 
5.2.4.  Ertrags- und Vermögenslage 
 
Auf Basis der aktuellen Ertragshochrechnung gehen wir vor allem aufgrund eines rückläufigen Zinsauf-
wandes von einem um 0,7 Mio. EUR über dem Vorjahreswert liegenden Zinsüberschuss aus. 
 
Beim Provisionsüberschuss gehen wir für das nächste Jahr ebenfalls von einem verbesserten Ergebnis 
in Höhe von 11,0 Mio. EUR (+1,0 Mio. EUR) aus. 
 
Der Sachaufwand wird voraussichtlich um 1,7 Mio. EUR steigen. Neben inflationsbedingten Preissteige-
rungen führen auch Investitionen in die Digitalisierung und Infrastruktur zu einem deutlichen Anstieg. 
 
Die Personalkosten wollen wir durch ein stringentes Personalmanagement in Grenzen halten, wobei auf-
grund von Tarifsteigerungen mit einem höheren Aufwand von 0,2 Mio. EUR gerechnet wird. 
 
Insgesamt ergibt sich unter Berücksichtigung der vorgestellten Annahmen für das Jahr 2025 gemessen 
an der jahresdurchschnittlichen Bilanzsumme ein Betriebsergebnis vor Bewertung in etwa auf dem Ni-
veau des Vorjahres von 1,00% der DBS. 
 
Das Bewertungsergebnis im Kreditgeschäft ist aufgrund der konjunkturellen Entwicklung nur mit gro-
ßen Unsicherheiten zu prognostizieren. Bei der Risikovorsorge für das Kreditgeschäft erwarten wir trotz 
einer weiterhin verstärkt risikoorientierten Kreditgeschäftspolitik im Vergleich zum Geschäftsjahr 2024 
ein moderat steigendes negatives Bewertungsergebnis. 
 
Aus den eigenen festverzinslichen Wertpapieren rechnen wir auf Grundlage unseres Plan-Zinsszenarios 
nicht mit einem wesentlichen Bewertungsaufwand. Bei den weiteren Eigenanlagen in Form von Immo-
bilienfonds rechnen wir trotz der nach wie vor bestehenden Unsicherheiten ebenfalls nicht mit einem 
Bewertungsbedarf. 
 
Das sonstige Bewertungsergebnis ist von untergeordneter Bedeutung. 
 
Für 2025 erwarten wir ein „Jahresergebnis vor Steuern und Veränderung der Vorsorgereserven in EUR“ 
leicht oberhalb des Vorjahresniveaus. 
 
Die prognostizierte Entwicklung der Ertragslage ermöglicht im Endergebnis eine weitere Stärkung der 
Eigenmittel. Die geplante Kernkapitalzuführung liegt auf Grund eines gleichbleibenden erwarteten 
Steueraufwandes dabei jedoch leicht unterhalb des Vorjahreswertes. 
 
Die prognostizierte Entwicklung der Ertragslage ermöglicht eine weitere Stärkung der Eigenmittel. Der 
aktuell vorgeschriebene Mindestwert nach CRR von 8,0 % zuzüglich des aktuellen SREP-Zuschlags von 
1,25 %, sowie der kombinierten Kapitalpufferanforderung und Eigenmittelempfehlung von derzeit 
4,5%, wird trotz der regulatorischen Verschärfungen aus der CRR III mit einem voraussichtlichen Wert 
von 16,46 % (Gesamtkapitalquote bzw. Kernkapitalquote) deutlich überschritten. 
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Die intern festgelegte Verschuldungsquote (Verhältnis des Kernkapitals zur Summe der bilanziellen und 
außerbilanziellen Positionen) soll deutlich über der aufsichtlichen Mindestanforderung von 3,0 % liegen 
und soll im Jahresverlauf annähernd konstant gehalten werden. 
 
Insbesondere bei einer konjunkturellen Abschwächung könnten sich gleichwohl weitere Belastungen für 
die künftige Ergebnis- und Kapitalentwicklung ergeben. 
 
Des Weiteren können sich aufgrund regulatorischer Verschärfungen für die Finanzwirtschaft (Verein-
heitlichung der Einlagensicherung, Basel-Regelungen, Meldewesen) weitere Belastungen ergeben, die 
sich auf die Ergebnis- und Kapitalentwicklung der Sparkasse negativ auswirken können. 
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5.3. Gesamtaussage 
 
Die Prognose nach dem Ergebnisvorschau per 31.03.2025 für das Geschäftsjahr 2025 lässt insgesamt 
erkennen, dass durch die unterstellte Zinsentwicklung das Zinsergebnis in % der DBS nur sehr leicht 
ansteigt. Das Provisionsergebnis zeigt einen deutlicheren Anstieg. Der Verwaltungsaufwand steigt auf 
Grund von Tarifsteigerungen und der Inflationsannahmen deutlich an. Die wirtschaftlichen konjunktu-
rellen Rahmenbedingungen stellen die Sparkasse auch im kommenden Geschäftsjahr vor Herausforde-
rungen. 
 
Bei der prognostizierten Entwicklung der Ertragslage nach Bewertung ist im Planszenario eine weitere 
Stärkung der Eigenmittel gesichert. 
 
Unsere Perspektiven für das Geschäftsjahr 2025 beurteilen wir unter Berücksichtigung der von uns er-
warteten Entwicklung der Rahmenbedingungen und unseren im Vergleich zum Vorjahr unveränderten 
bedeutsamsten finanziellen Leistungsindikatoren zusammengefasst als günstig. 
 
Aufgrund unserer vorausschauenden Finanzplanung gehen wir daher davon aus, dass auch im Progno-
sezeitraum die Risikotragfähigkeit und die Einhaltung aller bankaufsichtsrechtlichen Kennziffern 
durchgängig gewährleistet sind. 
 
Die Auswirkungen der globalen Krisen können die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung hin-
sichtlich des Eintreffens der für die bedeutsamsten Leistungsindikatoren getroffenen Prognosen, ggf. 
über das bereits in unserem internen Reporting enthaltene Ausmaß hinaus, negativ beeinflussen. Die 
Prognosen berücksichtigen mögliche Veränderungen daher noch nicht vollumfänglich. 
 
Im Rahmen unserer Kapitalplanung tragen wir möglichen adversen Entwicklungen - wie gemäß AT 4.1 
Tz. 11 der MaRisk vorgesehen - in angemessener Form Rechnung. Dabei beziehen wir im Falle des ad-
versen Szenarios „Schwerer konjunktureller Abschwung“ alle für die Sparkasse als wesentlich identifi-
zierten Risiken mit ein. Im Ergebnis lässt sich festhalten, dass die Sparkasse auch unter Berücksichti-
gung dieses adversen (Gesamt-)Szenarios die aufsichtlichen Anforderungen erfüllen kann. 
 
 

 



 

  

Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers 

An die Stadtsparkasse Bocholt 

Vermerk über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts 

Prüfungsurteile 

Wir haben den Jahresabschluss der Stadtsparkasse Bocholt bestehend aus der Bilanz 

zum 31. Dezember 2024 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 

vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 sowie dem Anhang, einschließlich 

der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, geprüft. Darüber hin-

aus haben wir den Lagebericht der Stadtsparkasse Bocholt für das Geschäftsjahr vom 

1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 geprüft. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 

▪ entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den 

deutschen, für Kreditinstitute geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und 

vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buch-

führung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermö-

gens- und Finanzlage der Sparkasse zum 31. Dezember 2024 sowie ihrer Ertrags-

lage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 und 

▪ vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der 

Lage der Sparkasse. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in 

Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vor-

schriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutref-

fend dar. 

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwen-

dungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts 

geführt hat. 

Grundlage für die Prüfungsurteile 

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Überein-

stimmung mit § 317 HGB und der EU-Abschlussprüferverordnung (Nr. 537/2014; im 

Folgenden „EU-APrVO“) unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer in 

Deutschland e.V. (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Ab-

schlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und 

Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung 



 

  

des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weiter-

gehend beschrieben.  

Wir sind in Übereinstimmung mit den europarechtlichen sowie den deutschen han-

delsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften von der Sparkasse unabhängig 

und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit die-

sen Anforderungen erfüllt. Darüber hinaus erklären wir gemäß Artikel 10 Abs. 2 Buch-

stabe f) EU-APrVO i. V. m. § 340k Abs. 3 HGB, dass alle von uns beschäftigten Perso-

nen, die das Ergebnis der Prüfung beeinflussen können, keine verbotenen Nichtprü-

fungsleistungen nach Artikel 5 Abs. 1 EU-APrVO erbracht haben. Wir sind der Auffas-

sung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, 

um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebe-

richt zu dienen. 

Besonders wichtige Prüfungssachverhalte in der Prüfung des Jahresabschlusses 

Besonders wichtige Prüfungssachverhalte sind solche Sachverhalte, die nach unse-

rem pflichtgemäßen Ermessen am bedeutsamsten in unserer Prüfung des Jahresab-

schlusses für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 wa-

ren. Diese Sachverhalte wurden im Zusammenhang mit unserer Prüfung des Jahres-

abschlusses als Ganzem und bei der Bildung unseres Prüfungsurteils hierzu berück-

sichtigt; wir geben kein gesondertes Prüfungsurteil zu diesen Sachverhalten ab. 

Nachfolgend stellen wir den aus unserer Sicht besonders wichtigen Prüfungssachver-

halt dar: 

Bewertung der Forderungen an Kunden 

Unsere Darstellung dieses besonders wichtigen Prüfungssachverhaltes haben wir wie 

folgt aufgebaut: 

a) Sachverhalt und Problemstellung 

b) Prüferisches Vorgehen und Erkenntnisse 

c) Verweis auf weitergehende Informationen 

Bewertung der Forderungen an Kunden 

a) Im Jahresabschluss der Sparkasse werden zum 31. Dezember 2024 Forderungen 

an Kunden unter dem Bilanzposten Aktiva 4 ausgewiesen, die rund 74,9 % der 

Bilanzsumme ausmachten. Die Bewertung der Forderungen an Kunden hat daher 

wesentliche Auswirkungen auf den Jahresabschluss, insbesondere auf die Er-

tragslage der Sparkasse. Die gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen des 



 

  

Jahres 2024 sind durch nachlassende Energiepreise und Lieferengpässe sowie 

eine rückläufige Inflation geprägt. Andererseits wirken sich jedoch die zahlrei-

chen geopolitischen Spannungen dämpfend auf die Konjunktur aus.  

 Zudem ist neben einer Investitionszurückhaltung ein Anstieg der Insolvenzan-

tragszahlen zu beobachten. Infolgedessen besteht auch ein erhöhtes Risiko, 

dass Kreditnehmer ihren Zins- und Rückzahlungsverpflichtungen künftig nicht 

oder nicht vollumfänglich nachkommen können (Ausfallrisiko). Für Zwecke der 

Rechnungslegung kommt daher der Qualität der eingerichteten Kreditprozesse 

im Zusammenhang mit der Identifizierung und Bewertung von Ausfallrisiken eine 

besondere Bedeutung zu. 

b) Bereits im Rahmen unserer vorgezogenen Prüfung der organisatorischen Pflich-

ten und der Risikolage haben wir die Ordnungsmäßigkeit der Kreditprozesse, un-

ter anderem die Früherkennungsverfahren für Kreditrisiken und die Risikovor-

sorgeverfahren, nachvollzogen. Die Ausgestaltung und Wirksamkeit der internen 

Kontrollen bei der Bewertung der Kundenforderungen beurteilen wir regelmäßig 

auf Grundlage von Aufbau- bzw. Funktionsprüfungen. 

 Die Adressenausfallrisiken im Kreditgeschäft prüften wir anhand der Auswertun-

gen zur Struktur des Forderungsbestands und der Unterlagen zu einzelnen Kre-

ditengagements. Für diese Kreditfälle untersuchten wir die ordnungsgemäße 

handelsrechtliche Bewertung, die sachgerechte Abbildung im Frühwarnverfah-

ren sowie die ordnungsgemäße Zuordnung in die Betreuungsstufen gemäß den 

Mindestanforderungen für das Risikomanagement (MaRisk). Die Engagements 

wurden nach berufsüblichen Verfahren in einer bewussten Auswahl nach Risiko-

merkmalen bestimmt. Zu den herangezogenen Risikomerkmalen gehören u. a. 

zugewiesene Risikoklassifizierungsnoten, der Umfang nicht durch Sicherheiten 

gedeckter Kreditteile (Blankokredite) oder Negativhinweise aus der Kontofüh-

rung des Kreditnehmers (Risikofrühwarnsystem). Die Kreditengagements haben 

wir daraufhin untersucht, ob mit hinreichender Sicherheit eine Rückführung der 

Forderung durch den Kreditnehmer oder durch die Verwertung vorhandener Kre-

ditsicherheiten zu erwarten ist.  

 Die vom Vorstand zur Bewertung der Forderungen eingerichteten Kreditpro- 

zesse sind hinreichend dokumentiert und wurden wirksam durchgeführt. 

c) Weitere Informationen zu den Beständen und der Bewertung sind im Anhang in 

den Angaben zu Aktiva 4 (Abschnitt C.) sowie den Erläuterungen zu Bilanzie-



 

  

rungs- und Bewertungsmethoden (Abschnitt B.) enthalten. Darüber hinaus ver-

weisen wir auf die Darstellungen und Erläuterungen im Lagebericht (Abschnitte 

2.4.2.3 und 4.2.1.1). 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter (Vorstand) und des Aufsichtsorgans 
(Verwaltungsrat) für den Jahresabschluss und den Lagebericht 

Der Vorstand ist verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den 

deutschen, für Kreditinstitute geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen we-

sentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung 

der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Ver-

hältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Spar-

kasse vermittelt. Ferner ist der Vorstand verantwortlich für die internen Kontrollen, 

die er in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buch-

führung als notwendig bestimmt hat, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu 

ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen 

Handlungen (d. h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigun-

gen) oder Irrtümern ist. 

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist der Vorstand dafür verantwortlich, die 

Fähigkeit der Sparkasse zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. 

Des Weiteren hat er die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fort-

führung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus 

ist er dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der 

Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche 

oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.  

Außerdem ist der Vorstand verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der 

insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Sparkasse vermittelt sowie in allen 

wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen 

gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen 

Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner ist der Vorstand verantwortlich für die Vor-

kehrungen und Maßnahmen (Systeme), die er als notwendig erachtet hat, um die Auf-

stellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen 

gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nach-

weise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können. 

Der Verwaltungsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungs-

prozesses der Sparkasse zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lagebe-

richts.  



 

  

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und 
des Lageberichts 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahres-

abschluss als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von do-

losen Handlungen oder Irrtümern ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutref-

fendes Bild von der Lage der Sparkasse vermittelt sowie in allen wesentlichen Belan-

gen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkennt-

nissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die 

Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen 

Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss 

und zum Lagebericht beinhaltet. 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, 

dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB und der EU-APrVO unter Beachtung der 

vom Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. (IDW) festgestellten deutschen 

Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesent-

liche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen 

Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn 

vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf 

der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaft- 

lichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. 

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kri-

tische Grundhaltung. Darüber hinaus 

▪ identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen 

im Jahresabschluss und im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder 

Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken 

durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um 

als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass eine aus do-

losen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufge-

deckt wird, ist höher als das Risiko, dass eine aus Irrtümern resultierende wesent-

liche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, da dolose Handlungen kollusives 

Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende 

Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können. 

  



 

  

▪ erlangen wir ein Verständnis von den für die Prüfung des Jahresabschlusses rele-

vanten internen Kontrollen und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten 

Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter 

den Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil 

zur Wirksamkeit der internen Kontrollen der Sparkasse bzw. dieser Vorkehrungen 

und Maßnahmen abzugeben. 

▪ beurteilen wir die Angemessenheit der vom Vorstand angewandten Rechnungs-

legungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der vom Vorstand dargestellten ge-

schätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. 

▪ ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des vom Vorstand an-

gewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmens-

tätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine we-

sentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten 

besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Sparkasse zur Fortführung 

der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, 

dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestäti-

gungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lage-

bericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, 

unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolge-

rungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks er-

langten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können 

jedoch dazu führen, dass die Sparkasse ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr 

fortführen kann. 

▪ beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses einschließ-

lich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Ge-

schäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beach-

tung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsäch-

lichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertrags-

lage der Sparkasse vermittelt. 

▪ beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Ge-

setzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Sparkasse. 

  



 

  

▪ führen wir Prüfungshandlungen zu den vom Vorstand dargestellten zukunftsori-

entierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter 

Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientier-

ten Angaben vom Vorstand zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach 

und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus 

diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten 

Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es be-

steht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich 

von den zukunftsorientierten Angaben abweichen. 

Wir erörtern mit dem Verwaltungsrat unter anderem den geplanten Umfang und die 

Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich 

etwaiger bedeutsamer Mängel in internen Kontrollen, die wir während unserer Prü-

fung feststellen. 

Wir geben gegenüber dem Verwaltungsrat eine Erklärung ab, dass wir die relevanten 

Unabhängigkeitsanforderungen eingehalten haben, und erörtern mit ihm alle Bezie-

hungen und sonstigen Sachverhalte, von denen vernünftigerweise angenommen wer-

den kann, dass sie sich auf unsere Unabhängigkeit auswirken, und sofern einschlägig, 

die zur Beseitigung von Unabhängigkeitsgefährdungen vorgenommenen Handlun-

gen oder ergriffenen Schutzmaßnahmen. 

Wir bestimmen von den Sachverhalten, die wir mit dem Verwaltungsrat erörtert  

haben, diejenigen Sachverhalte, die in der Prüfung des Jahresabschlusses für den ak-

tuellen Berichtszeitraum am bedeutsamsten waren und daher die besonders wichti-

gen Prüfungssachverhalte sind. Wir beschreiben diese Sachverhalte im Bestätigungs-

vermerk, es sei denn, Gesetze oder andere Rechtsvorschriften schließen die öffent-

liche Angabe des Sachverhalts aus. 

Sonstige gesetzliche und andere rechtliche Anforderungen 

Übrige Angaben gemäß Artikel 10 EU-APrVO 

Wir sind nach § 24 Abs. 3 Satz 1 des Sparkassengesetzes Nordrhein-Westfalen i. V. m. 

§ 340k Abs. 3 Satz 1 HGB gesetzlicher Abschlussprüfer der Sparkasse.  

Wir erklären, dass die in diesem Bestätigungsvermerk enthaltenen Prüfungsurteile 

mit dem Prüfungsbericht nach Artikel 11 EU-APrVO in Einklang stehen. 

  



 

  

Von uns beschäftigte Personen, die das Ergebnis der Prüfung beeinflussen können, 

haben folgende Leistungen, die nicht im Jahresabschluss oder im Lagebericht ange-

geben wurden, zusätzlich zur Abschlussprüfung für die Sparkasse erbracht: 

▪ Prüfung nach § 89 Abs. 1 des WpHG 

▪ Prüfung gemeldeter Betrugsraten nach Artikel 3 Abs. 2 der delegierten Verord-

nung (EU) 2018/389 der Europäischen Kommission vom 27. November 2017 zur 

Ergänzung der Richtlinie (EU) 2015/2366 des Europäischen Parlaments und des 

Rates durch technische Regulierungsstandards für eine starke Kundenauthentifi-

zierung und für sichere offene Standards für die Kommunikation 

▪ Prüfung der Beträge der Abzugsposten nach § 16 Abs. 2 FinDAG für die Bemes-

sung der Umlage der Kosten für die BaFin im Aufsichtsbereich Wertpapierhandel 

Verantwortlicher Wirtschaftsprüfer 

Der für die Prüfung verantwortliche Wirtschaftsprüfer ist Jens Beyer. 

 

Münster, 21. Mai 2025 

Sparkassenverband Westfalen-Lippe 
Prüfungsstelle 

 

 

 
Beyer 

Wirtschaftsprüfer 
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